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bit* @heilung der gompetenzen

ben bisherigen Drganen der Stadtverwaltung und ben durc 

bic @fnfiil)rung ber Städteordnung ju fdßdffenben neuen

$erhMltun08infiitutißnem

E i it I c i t it n g.
$er bie (S-iufüïjriing ber Städteordnung in bett Städten ber 

Dstseeprovinzen anorbiienbe 2lttert)ôd)fte Ufa5 an ben ©irigirenben 
Senat vom 2G. März 1877 ^reibt im 2(rt. 4 ^olgenbeô vor:

,,2Iù§ ber 93envaltung ber — attén — ^nftitntionen finb aile 

ätngelegenßeuen, 2lnftaïten unb Vermögensobjecte, welche gemäß 
ber Städteordnung unb ben befonberen öeftimmungen über bie 
2tiiêbeï)nung bcrfelben auf bic Stabte ber Dftfeeprovinjen junt 
93еге1фе ber neuen Communalverwaltung gehören füllen, jum 
3weae ber uebergabe an bic letztere nad) näherer Anweisung 

be§ SKinifierž des Innern auszuscheiden."

Sm 2lrt. 3 desselben Akases aber heist e3:
,,9îad) Einführung ber Städteordnung finb bie Wiagiftrate, 

bie ständischen und bie anderen jur Beit in den Stäbten bes 
stehenden Institutionen, §u bereit Bereic außer ben in den 
Wirkungskreis ber neuen städtischen Gommunalverwaltung fab 
lenden Angelegenheiten noc andere gehören, bis auf Weiteres 

auf ber seitherigen Gvundlage zu taffen."

1
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©iefe beiden Artikel (und ber speciell die Wohlthätigkeitsanstalten 
berüdfid)tigenbe, später gesondert zu behandelnde 2lrt. 5 ebendaselbst) 

müffeit bie Grundlage für bie erstmalige Regelung der Gompetenzen- 
Reibung bilden. Es ergiebt sich aus ihnen zunächst, das das ®efe& 

nicht eine vollständige llebertragung ber gesammten, von den alten 
Organen geübten Verwaltungsfunctionen auf bie neuen Organe be­

zweckt, sondern nur eine theilweise ^Reorganisation des Verwaltungs­

wesens im 2luge hat. ©er Umfang aber des von ben alten Institu­
tionen abzulösenden und ben neuen Organen zuzuweisenden Verwaltungs 
gebiete barf nur nac ber ausdrücklichen Vorschrift positiver ©efe^e 
bestimmt werben. Analoge 2lu8be^nung, Berücksichtigung von $wecb 
mäszigkeitsgründen u. f. w. sind hier ausgeschlossen, und §roar aus dem 

einfachen Grunde, iveil biefelben nicht geeignet sind, positive ®efebe 
aufzuheben und weil bie alten Organe if>re bezüglichen Functionen eben 
auf ®runb solcher Sefefee (speciell auf ®runb des Prov.«Rechts) ausüben.

Die gesetzlichen Eonipetenzen ber neuen VerroaltungSförper be­
ziehen sic nur auf das Gebiet ber Fürsorge für ben Haushalt und 
bie Wohlfahrt ber Stadt, ©až Selbftverroaltungžre^t ber 3 Stände, 

als gegenwärtiger Vertreter ber Stabt, ist aber ein weit ausgedehnte­
res (namentlic kommt Ijier in betracht das Kirchenwesen, das Schul­
wesen u. f. то.), ©a nun bie nicht gesetzlic ber neuen kommunal* 
Verwaltung zugeniesenen Functionen nothwendig im Gompetenzenkreise 

ber alten Organe verbleiben, so werben biefe — bie 3 verfassungs­
mäßigen Stäube — auch nad) Durchführung ber neuen Drbnung, 

wenigstens 8um Theil noc (b. h. auf beu nicht ben neuen Körper­
schaften zugewiesenen Gebieten ber bisherigen communalen Selbstver­

waltung) bie gefammte Stadtgemeinde §u vertreten haben, während 
im llebrigen biefe Vertretung in ben gesetzlichen Grenzen ber neuen 
Stadtverordnetenversammlung obliegt (vergl. 2lrt. 54 ber St.*O.).

^ei ber Dürftigkeit ber Einführungsgesee mus ей, fo lange nicht 
speciell für bie Oftfeepro vin^en eine ber Beilage 311m 2Irt. 2 ber St.*O. 

analoge Arbeit ausgeführt ift (vergl. das angeschlossene Memorial), 
unmöglic fein, ein anêreidjenbeS Viib Ьей fünftigen ©^ätigfcit«gebictž 

ber bisherigen Verwaltungstörper zu entwerfen. 3a^ïeid)e Einzel­

feiten werben sic erst bei ber praktischen Durchführung ber Gompe- 
tenzenscheidung ergeben, bezw. feststellen * lassen, $m 2lHgemeinen 
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abet wivd bie alte Vevwaltung vorläufig bie Aufgabe haben, alle 
Functionen auSjuüben, welche das ®efe^ nicht ausdrücklic den neuen 

Organen zuweist und über welche jur Zeit au$ feine anbere Festsetzung 

getroffen worden ist.

Die brei verfassungsmäszigen Stände haben aber auszer ihren 
gegenwärtigen, in Zukunft nur theilweise bestehen bleibenden 9led)ten 

zur Vertretung ber Commune — nod) in ihrer Eigenschaft als Corpo- 
rationen specielle Befugnisse und !Re(^te und zwar zum Theil jeber 
Staub für Пф als geschlossene Körperschaft, ober zwei Stäube ohite 
ben dritten, ober endlic alle brei Stänbe gemeinschaftlich.

Vor Ziffern ift bie juristische Persönlichkeit eines ieden ber brei 
Stänbe, feine Vefugnis, VermögenSre^te, unabhängig von dem com- 

munalen Vermögen, zu üben, gesetlic gewährleistet. Im einzelnen 
Falle wirb sic bann bie Frage: ob ein bestimmtes Vermögensobject 
(3. 23. eine Caffe) ständisc corporelles, ober communales (nur von 

den Stäuben, als den bisherigen Vertretern ber Commune verwaltetes) 
Vermögen ift, nur historisch, nac dem lrsprunge beS betreffen­
den Instituts löfen lassen, ^ebenfalls muß aber schon hier bemerkt 

werben, das für bie Entscheidung biefer Frage ganz irrelevant ift, 
ob bie betreffende Vermögensverwaltung nur einem Staube ober affen 
brei Stäuben zusammen zusteht. CS liegt nämlic auf ber Hand, 

dasz, wenn jeber ber brei Stänbe bas 9îed;t hat, als Corporation 
selbstständiges, von bem communalen unabhängiges Vermögen zu 
besizen, — auc affen brei Stäuben nicht verwehrt fein kann, 3. V. 
gemisse Theile ihres Separatvermögens zu vereinigen und bie Dispo- 

fition über biefeS vereinigte Vermögen nur ber Gesammtheit aller 
dreier Corporationen, ober iljrer Vertretung vorzubehalten. £)aS 
vereinigte Vermögen wirb durc bie Vereinigung поф keineswegs 
communales Vermögen, cS bleibt vielmehr in feinem ständischen, cor* 

porellen Charakter unberührt.

3ln biefer, doc wohl selbstverständlichen Sachlage ift auc nicht 
etwa speciell in Bezug auf bie „2Bol)ltl)ätigfeitSanfta(ten" burd) ben 
2lrt. 5 beS Allerh. UtafeS an ben Senat eine toberung eingetreten. 

S)er 2lrtifel lautet wie folgt:

„2)ie gegenwärtig in ben Stäbten ber Dstseeprovinzen bestehen 
ben 9Bo^lt^ätigleit5anftalten finb nebst ben in vorgegebener

1*
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Ordnung ju ihrem Unterhalt bestimmten Mitteln der neuen Com- 
munalverwaltung zu übergeben, mit 2luSnaljme berer, welche 
einzelnen Stäuben, Silben, Kirchen ober anderen auszerhalb 

ber Communalverwaltung stehenden Institutionen gehören
9Jtan hört hin und wieder die aussprechen, durc dieses 

Geset fei ausgeschlossen, das bie brei Stäube аиф in Sutunft ein 

gemeinschaftliches Vermögen besitzen können, welches beispielsweise 
den Sweeten einer Wohlthätigkeitsanstalt bient; alle derartigen, pon 
den brei Stäuben gemeinsam verwalteten 2BoI)ltl)ätigteitSanftalten 
müßten ber neuen Gommunalverwaltung übergeben werben unb nur 

bie „einzelnen Stänbe, Silben" dürften ihre ihnen gesondert gehöri­
gen Anstalten behalten. ®iefe Interpretation wirb wohl аиф veralt 
gemeiner! unb überhaupt auf bie zukünftigen SßermögenSverßältniffe 

ber brei Stänbe bezogen. — Severe Ausdehnung ift schlechthin ver- 

werflic, denn das angezogene Gese ift strict 511 interpretiren unb 
handelt feinem klaren Wortlaut паф ausdrücklich nur von „Wohl- 

thätigkeitsanstalten." Siber bie soeben wiedergegebene Interpretation 
des 9Irtitcl 5 be§ 9lQerß. Ukases ift überhaupt nicht haltbar. Das 
Seset legt nämlic durchaus nicht — wie bie Interpretation annimmt 

— auf das Wort „einzelne" vor „Stäuben, Silben, Äirc^n". Ge­
wicht (wäre dieses ber Fall, fo müßte 3. 9). auSgefÿloffen fein, baß 
mehre Kirchen ein aemeinjSaftlidjeS Vermögen аиф in Zukunft be­

sitzen); — ent)4)eibcnb ift vielmehr bie darauf folgende Sßenbung: 

Das GSeset spricht im Zusammenhang davon, baß von ber llebergabe 
an bie neue Communalverwaltung auSg^toffen fein fallen dieWohl- 

thätigkeitsanstalten nebst den betreffenden Mitteln, „те1фе einzelnen 
Stäuben, Silben, Яп'фси ober anderen außerhalb ber (Som* 

munalverwaltung stehenden Institutipnen gehören." Die 
einzelnen Stänbe, Silben unb Якфеп sind also hier in ihrer Cigen- 
1Фа11 als außerhalb ber Gommunalverwaltung stehende Institutionen 

aufgeführt, b. h. speciell für bie Stänbe unb Silben: als Corpora* 

tionen mit felbftftänbigen 5ßermögenSreфten. So verftanben ift bie 
93or^rift bcS Art. 5 a. a. D. аиф vollkmmet correct, fa fie stéllt 
bie einjige Wortfassung bar, in weMjer bie 9Нф11фпиг für bie Corn* 
petenzentheilung tur$ gegeben werben tonnte, unb würbe ит1фг1еЬеп 

lauten:
Diejenigen Wohlthätigkeitsanstalten, те1фе ben brei Stäuben, 
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als verfassungsmäszigen Vertretern ber Gommune, 511г Zeit unterstellt 

sind, müssen der neuen Verwaltung übergeben werden; insofern aber 
bie Stände, IGilden (und jwar einerlei ob einzeln, ober gemeinschaftlic) 

als auszerhalb ber Communalverwaltung stehende Institutionen, b. I). 
als private Korporationen, Wohlthätigkeitsanstalten besitzen, kann bie 
neue Communalverwaltung von ihnen nicht bie lebergabe beanspruchen.

©ie neue 'ßornmunalvemvaltung is nur infofem Rechtsnachfolgerin 
ber brei «Stäube, als Letztere, auf eineni gesetzlic ber neuen Berwal- 

tung jugeiüiefenen Gompetenzgebiet, bie ganzë Stadtgemeinde vertreten 
(StiD. 2lrt. 54). —- Die Stäube als Gprporationen bleiben unberührt.

Sn vielen Fällen wird sich bie Ftage von felbft beantworten, 

ob es sic um städtisches ober ständisches, communales ober corporelles 
Vermögen handelt Namentlic ; wird immer bort, too das Vermögen 

eines einzelnen Standes ober zweier Stäube in Frage kommt, ein 
Bweifel fein, baß bie llebergabe an bie neuen Organe п1ф1 gesordert 

werden dars, beim nur bie brei Stäube zusammen (uid)t einer, oder 
zwei von ihnen) tonnten bisher bie „gesammte Stadtgemeinde" ver­

treten. . ул I Jjil ssbgogagnn

Andererseits wird freilich, wenn über ein Institut entschieden 
werben foil, das von allen brei Stäuben gemeinschaftlich befeffeu ind 

verwaltet wirb «nb das einem im Gompetenzkreise ber neuen Ver­
waltung liegenden 3wecfe. bient, bie Bermuthung dafür sprechen, 
baß es sich um ein communales, an bie neue Verwaltung abzutretendes 

Institut handle.

Ummerhin wäre das aber nur eine Vermittlung. Die brei 
Stäube Riga’s haben mehrfac mit ihrem KorporationSvermögen In- 
stitutë geschaffen, welche allgemeinen Bwecken ber Gommunalverwaltung 
bienen — fei es Ьигф directe Geldbeiträge, fei es dunch Garantie- 
übevnahme in Fällen, roo eine Inanspruchnahme des е1депШф come 

munalen .(ftäbtifфcn) Vermögens, ber Stadtcasse, wegen des ge-= 

|фа^Ифеп Aisico unzilässig епф1еп4 Eäst [1ф in devaxtigen 
Fällen ber Bemeis erbringen, baß bie Stäube als Korporationen, 

bezw. mit ihrem eigenen Vermögen eingetreten sind, fo wirb bie neue 
Verwaltung тф1 als zur №еф1дпаф1о1де befugt angesehen werben 
dürfen, wenn аиф bas betreffende Snstitut ber Kommune bient und 

jwar auf einem Gebiete, тое1фе8 ben neuen Organen де}ерИф zusteht; 



das betreffende Unstitut muß bann vielmehr als ben brei Ständen 

gehörig angesehen werben, welche ež, als Korporationen, freiwillig für 
eigene Gefahr und ЭЛефпппд, im Interesse ber ganzen Stabt ins 
Leben riefen.

(93gL unten bie Erörterungen über baS ©aS* und Wasserwerk 

und über das Theater.)

Obige Gesichtspunkte finb bei Zusammenstellung ber nachfolgenden 

Arbeit masgebend gewesen. Gs mus aber fd)on hier besonders barauf 

hingewiesen werben, das diese Arbeit, апф wenn bie Stände ben 
bavin enthaltenen 2Iudfül)rnngen beipflichten, immerhin feine größere 
öebentnng, als bie eines bloßen Gutachtens wirb beanspruchen können.

Im gegenwärtigen Zeitpuntt fann es sic nur darum handeln, 
bie Stellung 311 präcisiren, welche non ben alten Organen §u vertreten 

fein wirb, wenn künftig bie Frage ber Gompetengentheilung praktisc 
an fie herantritt. 2)ie definitive Entscheidung dieser Frage steht weder 
ben alten, поф ben neuen Organen zu, fie ist апф тф1 etwa einer 
Vereinbarung 8Wifфeît beiben vorbehalten, vielmehr bestimmt ber oben 

angezogene 2lrt. 4 des Alerh. Ukases an ben Senat апЗЬгйсШф, das 
bie 21иЗ|фейшпд ber ben neuen Institutionen zuzuweisenden Gompe- 

tenzen aus dem Thätigkeitsgebiet ber alten Institutionen „паф näherer 
2lnweifung beS Ministers beS Innern" erfolgen folle.

28cnn man also аиф hier зшшфй von benjenigen Fragen absieht, 

тое!фе nur auf gefe^gebcri)^em Wege §u lösen finb, fo wirb Ьоф 

überhaupt bie alte Verwaltung шф! ЬегефНд! fein, irgend eine фгег 
Functionen auf bie neuen Organe 511 übertragen, bevor bie entfpreфenbe 
„Anweisung beS Ministers beS Innern" erfolgt ist.

Gin derartiger ®efфäftSgang erweist йф übrigens bei näherer 
Gvwägung als ипптдйпдПф nothwendig: bie neuen Organe tonnen 

offenbar nicht bie Befugnis haben, bie alte Verwaltung bei Ueber- 
nahme ber betr. Functionen fф^eфt^n зи Ьефагд1геп und bei ber 
Lückenhaftigkeit beS Gesetes in 2Jegug auf bie besonderen ^erljältniffe 

in ben Stäbten ber Dstseeprovinzen können bie gegenwärtigen 93er? 
waltungsinstansen von aller 23erantwortliфfeit für bie 2lufgabc ihrer 
bisherigen ^йф1еп und 9{еф1с nur Ьигф bie Vorschrift einer über­
geordneten Instanz entlüftet werben.
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I.
Qrovinzialgesetzbuc (Gh. 1.) und tädteordnung.

Competenzen des liaths, Ье^ш. der drei Stäubt.
I. 3n ®enteinbefad)cn.

Th, I., 9(rt 458, Pet. 1—10.

1. Berathung und 93ef lii^f af fung in Sa$en, welche 

bie ganze Stadtgemeinde betreffen.
2)er Artikel bleibt insoweit in Rraft, als nid)t burd) ben 3Irt. 1 

und 2 ber St.:D. und 1 ber „Besonderen Bestimmungen" ein Theil 
der bisherigen Verwaltungsbefugnisse des Sïatljê, bezw. ber 3 Stäube, 

auf bie neuen Organe übertragen wirb.
2lHerl). ukas vom 26. TZär§ 1877, 2Irt. 3 und 4.

*2. Berufung ber Gildenversammlungen.
3. Bestätigung ber 2Ieltermänner und Aeltesten, Oocb 

mannêwa^l.
®a bie brei Stäube, wenn aud) mit bedeutend verringerter Com- 

petenz bestehen bleiben, so behalten diese Artikel (Seitung.

U. 2lrt 3.
4. 93efe^ung verschiedener Stadtämter 2c. (vcrgl. Pr.-N. 

IL, Art. 1179, Pet. 1).
Фег Artitel bleibt in STraft insofern, als аиф in Zukunft 9latlj 

und (Silben verschiedene Stadtämter zu besetzen haben werben.

Slnmerfung. 9ia$ Art 111 unb 112 ber St.-D. steht ber 

Stadtverordnetenversammlung u. a. „bie Organisation ber 
Handelspolizei unb bie Regelung ihrer Thätigkeit zu, ferner 

and) bie Regelung ber Thätigkeit ber Handelsdeputation — 
bei ber Beaufsichtigung des Handelsbetriebes.“ Э1аф 2Irt. 2, 

Pct. c. ber St.-D. haben bie neuen Institutionen u. a. bie 
Gompetenz jur „(5гг1ф1ипд von Victualien- unb anderen 
Märkten" unb baS 9lcdjt „Masznahmen juin Sdju^ unb jur 
Sörderung des Handels" zu treffen; eublid) gehört nac aus­
drücklicher 93orfd)rift des 2lrt. 1, Bct, c. ber 93). 93 ft. jur Gom- 
petenj ber neuen Gommunalverwaltung: „bie Sluffi^t über
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Wraker, Wäger und Heffer, über bie Tîaf(er und anderen 
Handelsbeamten, someit es sich um bie Erfüllung ihrer Berufs­
pflichten, ober bie Ausübung ihres Gewerbes handelt."

■ 3 feinem Punkte ber Städteordnung aber ist gesagt, 

wer nac Cinführung ber neuen teroaltung bie Wahl ber 
zahlreichen, in Niga nothwendigen $ andels beamten 511 

voiïâieben hat. Einé 9litSnahihe sindet sic nur in Bezug auf
1) bie ©lieber ber Hanbelsdéputtiot (St.-D. 2Irt. 85) 11.

2) bie Schiffstaratore (8s. Bft. Art. 1, Pct: g.), 

welche von ben Organen ber neuen Gommunalverwaltung §u 
wählen und anzustellen sind.

®iefe Lücké im Geset mag tl)eil§ abfi^tSloS, in Tolge 
eines Ueberfe^enS, entstanden fein, zum Theil aber erklärt fie 
sic aus dem Umftanbe, das bie Drgaitisation ber piefigen 
Steuergemeinde einstweilen nod) ber 'Bühtitft vorbehalten ist.

Aut. IL, Pct. d.).— Zu Stenevgemeindé bed russi­
schen 9îed)tS gehört u. a. audj bie Kaufmannsgemeinde unter 
ihrem Kaufmannsamt 1111b auSgeftattet mit genisseu Eelbst- 

verwaltungsrechten: bie Kaufmannsgemeinde vollzieht nament- 

lic aus ihrerliNitte verfd)iebenc Wahlen 511 Stadtämtern 
(vergl. beispielsweise Art. 4, 16, 19 ber Beilage §um 2Irt. 2 

ber StD.). — Augenscheinlic hat man über bie Wahl ber 
Handelsbeamten zunächs nichts festsetzen wallen, um nicht ber 
zukünftigen Drganisation ber Steuergemeinde vM$ugretfen.

Vorläufig wirb fic nun ber eigenthümliché Zustand her­
ausstellen, das sämmtliche Handelsbemten in ber bisherigen 

Drdnung von ben alten Organen gemählt werben, während 
fie in allen Berufsangelegenheiten nur ber Sluffii^t ber neuen 
Verwaltungskörper unterstellt sind, von denen fie audj ihre 

Unstructionén 311 erhalten haben ,(!.?).

GS könnte bie Anficht vertreten werben, däs einem derart 
omplicirten Berhältnisse balbmöglid)ft ein Gnbe gemacht wer* 

ben müsse und baß demnac bie comtpetenten oberen Verwal­

tungsinstanzen um schleunige Regelung ber $ßa()(ftage tüc- 
sichtlic ber Hanbelsbeamten (auf gefepgeberifdjem SBege) an* 

jugepen seien. ■
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Allein 2IuSficßt auf raschen Erfolg dürfte eine derartige 
Vorstellung wohl nidjt haben, ba eben, wie erwähnt, bie 

Reovganisation ber Steuergemeinde und baé Wlaß der ihren 
einzelnen yeftanbtljeilen 511 gewährenden Gompetenz hiermit 
^ufammenljängt. Soll aber bie 9leorganifation der hiesigen 
Steuergemeinde nur einigermaßen mit ®erücffidjtigung ber 
localen Verhältnisse vor sic gehen, so finb umfangreiche Уог= 

arbeiten erforderlic, 511 denen bisher wohlrnöc nidjt einmal 

ber Anfang gemacht worben ift.: 11 ■ 1 •' 1 '
5 11. 6. Vorstellungen ber Aeltestenbänbe außerhalb 

ber Gildenversammlungen, Sntfdjeibüng über in den ®ilben« 

gefehlt nidjt vorgesehene Fälle.
S)iefe SIrtifet bleiben infoférn §uniid)ft üt Ktaft, als bie Stäube 

auc nach Giiführung ber neuen Berfassusg einen Dljeil ihrer Gom- 
petenzen behalten (U. 2lrt. 3).

7. Berathung über bie Stadteinkünfte und Ausgaben, 
Slnopbnung von Gemeindebauten — (vergL $royî^1 Èlj. IL, 

2lrt. 1179, $ct. 2. a) Feststellung neuer städtischer Ginrichtungen к. 

b) Berechnung ber auszerordentlichen Abgaben u. f. w,).
8. $eauffid)tigung ber öffentt. 2luftalien ber Stabt 2c.

Diefe Befugitisse (i|3ct. 7 u. 8) gehen vollständig auf bie neue 
Stabtr/erwaltung über.

U. 9Irt. 4. St.-D. 9lrt. 1, 2, 54-55. 8s. 93ft. Att. i

9. Im Ramen ber Stabt 9îiga Deputirte auf bie Landtage 
$11 schicken unb an ber Bildung ber Deputationen Theil zu nehmen, 
welché bie Stabt an ben ЭДоийтфеп ober an bie hohe Dbrig- 

feit abfenbet.
Die Wahl ber Delegirten §u ben Landtagen competirt nadj der 

ausdrücklichen 5Borfdjrift des 9Irf. 20 ber 23f. У ft. ber Stadtverordneten- 

Versamntlung. — Um lebrigen bleibt ber Artikel des Provinzialge- 
sebuchs in Kraft.

10. Ertheilung beS yürgerre^tS durc ben 9lat^ nadj vor­
gängiger Prüfung seitens des Kämmereigetichts: (2lrt. 671, Pet. 4.)

Dieser Artikél bleibt unverändert in ©eltung. Wengleic ba§ 
Vîrgerrecht nadj feiner politifdjen Seite in Zukunft an @^alt vët- 

liëtt, infofern als bie neue Städteordnung nicht ben Уйгдег, fonbern 
ben steuerzahlenden Stadteinwohnet al§ politisch berechtigt (activ 

wahlberechtigt) hinstellt, fo behalten bodj immerhin vorläufig bie 
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(Stäube aud) noc als politische Körperschaften gewisse Competenzen 

bei. Seinen Hauptwerth behält baž Bürgerrecht aber in Zukunft, 
insoweit es bie Angehörigkeit zu bei* Korporation ber Gilde darstellt 
und jur ^eilnal)me an ber Beschlusfassung über bie Angelegenheiten 
ber Korporation berechtigt (vergl. oben bie Ginleitung), 5)aS Bürger- 

red)t bilbct ferner auc bie Vorstufe §um Kintritt in bie S8rüberfd)aft 
und jur Erlangung ber hiermit jufammenljängenben Beneficien (sDZaHer^ 
poften, lnterstützungscassen u. f. ro.).

2ln diesen Verhältnissen,’welche mit bem communalen Leben im 
Sinne ber Städteordnung zunächs in feinem Zusammenhang stehen, 
wirb durc das neue Geset nichts geändert.

Competenzen des Hatl)5ü.
фгоР.ЛНсф! Th. I., 9lrt 458, Pet. И—35.

II. 5” Äird)cnfad)cn.
11. 23orftellungen über Ernennung besonderer Mitglieder 

in’s Stadtconsistorium, Ernennung ber Prediger an ben 
Stadtkirchen, Patronatrecht.

12. 2Iuffid)t über bie Verwaltung des Kirchenvermö, 

g en 8; polizeil. 2lnorbnungen bei Taufen, Hochzeiten, Kirchengebühren.

Ser neuen Gommunalverwaltung ift jede Gompetenz in Kirchen­
sachen entzogen. 2)ie obigen 9lrtifel bleiben also unberührt; ebenso 
ber 2lrt. 1319 des 11. des фгоо.»91еф!8, weld)er festset, das ber 
Rat^ jur Stelle eines weltlichen ÏDÎitgliebeô des Generalconsistoriums 

einen Eandidaten burdj ben (GSenerak-) Gouverneur vorzustellen l)at.

U. 2lrt 3.

III. Bezichung auf baè Sronsinteresse.

13. Mittels ber Stadtinspectionen bie Repartition, Grhebung 

und Einzahlung ber gesezlichen Abgaben an ben Gameralhof, 
Entrichtung ber Getränkesteuer an bie Krone und ber Accise an 

bie Stabt zu beaufsichtigen.
Soweit er von ber Getränkesteuer an bie Krone und ber 2lccife 

an bie Stabt handelt, ift ber 2lrtifel (und ebenfo ber 2lrt. 587) fd)on 

gegenwärtig gegenstandslos, ba biefe Abgaben и1ф! тф erhoben 
werben. Dagegen bleibt ber 2lrtifel in Kraft, foweit er sich auf bie
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Steuerverwaltung bezieht, da letztere 23el)örbc in Organisation und 
trompetens junädjft nicht berührt werben fott. (91Ж*@. 2lrt. VI, d.)

14. SJlittelg bež Quartiercollegiums dafür sorgen, ba& das 

einqnartierte Militait mit allem Nöthigen versehen und bic gesetzliche 
©teuer zu diesem Schüfe erhoben werbe. (Siehe unten ben Abschnitt 
über bie Steuerverwaltung (Seite 25 f.) und bic Auartiererpedition)

15—17. IV. Beziehung auf Justizverwaltung.
18—20. V. 3« 6timinalf*n.
21—25. VI. 3n 6ivilfad)en unb
26—30. VII. 3n nicfjtfkcitißcn (9le^tž®) ©афеп.

©iefe Artikel werben Ьигф bie Ginführung der Städteordnung, 

ba bag ®efe^ sic in feiner Stiftung auf bag Sustizwesen bezieht, 
nicht weiter berührt.

VIII. 3n Handels, unb ®ewcrfgfad)eu.

31. Mitglieder jum Polizeiamte abzuordnen.
©er 2Irtifel bleibt in Sraft big zur Steorganifation ber фоЩ«» 

verwaltung.
ЭЬЭЬ@. Art. VI., $ct. o. (vergl. bie Erörterung zum 9lrt. 1, 

Pet. a. ber Beilage zum 2Irt. 2 ber St.-D.).
32. Die Bandpolizei im Patrimonialgebiete ju üben.

©er Artikel bleibt unverändert in Geltung, ba bie 9ieorganifation 
ber Landpolizei ebenfalls ber Zukunst vorbehalten ist.

Я=-ЗЬ@. 2lrt. VI., Pet. c. (vergl. bag Rähere unten Seite 16 f.
bei ber Besprechung ber im SIrt. 556 unb 557 des I. Th. beg

$rov.*9l. aufgezählten Gompetenzen ber Polizeiabtheilung beg 
Landvogteigerichts).

33. ^anbelg= unb SichifffahrtsBolizei, Gemerbepo­

lizei u. f. w.
©ie Handelsa unb Marktpolizei unb bie 2luffid)t über Wrake, 

8Äad^ unb ©ewidjt, jämmtlidie' Handelsofsicianten unb Handelsämter 

geht auf bie neue Stadtverwaltung über.
St.-D. 2Irt. 2; Pct. c., 9Irt. 111 unb 112. — Vs. Sft. Art. 1, 

Pct. b. unb e. (vergl. bie Erörterung 311m 2lrt. 5, Pet. a. ber 
Beilage §um 2Irt. 2 ber St.-D.).

3m Sinne beg Gesetzes würbe eg Wohl liegen, ben Handels- 
officianten unb Aemtern and) alle Schifffahvtsbeamten gleid)5iiftellen, 
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wenigftenä ift nicht abzusehen, warum die 2Iuffid)t über dieselben nicht 

den. neuen Organen obliegen füllte. Oer allgemeine Ausdruc „Han­
delsbeamte" im 2lrt. 1, Pct. o. ber $f. Bst. könnte vielleicht auc ohne 

5U groben Zwang in dieser 2luêbe^nung interpretirt werden; nur fragt 
es sich, ob bie Lnotsen o()ne 2Beitereê auc ber neuen Verwaltung 
untergeben werben dürfen, ba in dieser Beziehung ein besonderes 
2Шег(). bestätigtes Neglement vorliegt. . . ...

(Vergl. hierüber unten Seite 14 f. bie Eompetenz desKandogtei- 
gerid)t5 ad 2lrt. 555, Prov.^L Th I.) .< IS

Das 9iedjt, mit Vestätigung des (®eneraU),@ouoerneut5 in Han­

delssachen Gnstructionen )U ertheilen, Tapen §u geben unb zum Besten 
des Handels allgemeine 2Inorbnungen §u treffen, geht ebenfalls auf 

bie neue Verwaltung über. , J : - isr
(Pergl. bie zum Gingang des ^ct. 33 soeben allegirten ©efe^e 

unb bie ?lrt. 1, Pet! f. unb' 11 ber M У ft.)

Dagegen bleibt bie Eompetenz des 9latl^ in Bezug auf bie Beauf­
sichtigung ber ^anbwerfêâmter unb ben Erlaßs von Sdjragen unberührt.

(93ergl. unten bie Besprechung ber kompetenten beê Slmtögeri^tž.)

34. Arnenwesen, Gefängnisse, Stadtbauten, Poststa­
tion, 2ßege unb Brücken im Patrimonialgebiet.

Das 2lrmenwefen mit ben bisherigen 2lnftalten desselben bleibt, 

ba dieselben theils auf besonderen Stiftungen beruhen, tljeiU mit ber 
Steuergemeinde im Zusammenhang stehen, bei ben alten Organen, 
ébense das mit ber Justizverwaltung 3ufammenl)äugenbe Gefängnis­
wesen, infoweit es sich um dessen technische $8eauffi^tigung handelt, 

während bie erforberlid)eu Mittel von ber neuen Verwaltung §u be» 

willigen sind. . . ■ ; udj /
(®ergl. ba5 ATegat §um 2lrt. 2, Pet. d. ber StdO. u. Bf Bst.

2lrt. 18, Pct. c.)
U. 2lrt. 5. %.N.-G. 2lrt. VI., Bet. d., St.-D. 55, Pct. 8.

Oie Fürsonge für bie Stadtbauten wirb in Zulunst ber neuen 

Verwaltung competiren,
' St.-D. 2lrti 1, 2, 55, Bct. 10 u. 13, 114;

ebenso bie 2(ufficht über bie Poststation, . ;
Bs. 93ft 2Irt. 1, Wct. d. л

unb über bie 9ßege unb prüden im patrimonialgebiet,,.; ,

Mi Bst. Art. L pct- 3111 1511
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letzterer Sejie^ung wird jedoc die gegenwärtige Gompetenz her 
2anbpolijeiabtl)eilung аиф in Zukunft nicht ausgeschlossen fein.

(Vergl. unten bie Competenzen bet Polizeiabtheilung des Land­

vogteigerichts ^rov.^dL I., 3lrt 557.)
35. Ausfertigung von Pässen (siehe unten Seite 25 f. den 

älbfdjnitt über bie Steuerverwaltung); ' ■ ;

Ser Stadtofsicial

Er gehört иаф 2lrt. 448 b. T. Eh. b. Prov.-g. jur Dberkanslei 

des 9tatljS.
Soweit ber Stadtofficial, dls öffentlicher Anfläger, Justizbeamter 

ift, behält er audj in Zukunft feine Tunctionen. Gr hat :.

1. bie ihm bekamt geworbenen Verleszungen von Geseen unb 
obrigkeitlichen 2Inorbmtngen beim 9)lagiftrat anzuzeigen unb

2. im Auftrage beä Magistrats in Eriminalsachen als Ankläger 

aufzutreten.
9?adj Giufütjrung ber Städteordnung wirb er aber „bie Gerecht­

fame ber Stabt unb ihrer Stiftungen zu bewahren" unb „in Civil- 
fachen als Bevollmächtigter ber Stabt unb ihrer verschiedenen Ver­
waltungen aufsutreten" ’ haben (2lrt. 5bo, 1 u. 2, фгои.^1 Th. I.) 

nur infoweit, als audj иоф in ^ûïunft bie Stabt in gewiffeu Nich­
tungen burdj bie alten Organe repräsentirt fein wirb, ober als es sic 
um Stiftungen handeln wirb, welche unter ber Verwaltung des 9iatljS 
zurückgeblieben find. (1t. Art. 3 unb 5.)

Hiernac wirb bié Instruction des Stadtofficials zu ändern fein 
unb entsprechend werben audj bie iljm gegenwärtig zufallenden 2lmtS« 
emolumente gekürzt werben müssen.

3m Uebrigen Ijat das Stadtamt überall, wo es bie Stabt in 
vermögenSredjtlidjer Beziehung repräsentirt, „vor. @er$t fiel) burdj 
einen besonderen (vom Stadtamt zu wählenden) Bevollmächtigten ver­

treten §u lassen." (St.-D. 2lrt. 118.)

Sie öffentlichen Rotarc.

Sie gehören ebenfalls jur Dberkantzlei bcS Raths unb zwar offen­

bar in feiner Gigettschaft als Justisbehörde zweitër 3nftanj, ЭДге 
Stellung unb Gompetenz (Art 447 a. a. D.) wirb mithin burdj bie 

neue Verfassung nidjt berührt. ,L
Rac ber Beilage zum 2lrt. 2 ber StD. fteljt bie Durchsicht ber
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9iotariatëbti$er allerdings dem Stadtamt zu, es handelt Пф hierbei 
1еЬоф um Bestimmungen bed Reichscivilgesetbuchs, welche für uns 
feine Vedeutung haben.

8f. Best. 9trt. 15 (vergL. bie 2lu§fü^rungen zum 2lrt. 5, 

$ct d. und e. ber Beilage jum Art. 2 ber St.-D.).
®ie unmittelbare 2luffid)t über bie öffentlichen Kotarebleibt bem 

$ogteigerid)t.

Bogteigericht.
Sie in den 9lrt 545 und 546 be$ I. Th. des $rov.=9ï. aufge­

führten, ihrem 2Befen nac judiciairen Competenzen des 23ogteigerid)tS 

werben durc bie Einführung ber ©täbte^rbnung nicht berührt.
9Irt 547. Der Goncursbuchhalter, welcher zugleic Stadtauc- 

tionator ift, hat als Justizbeamter mit ber neuen Stadtverwaltung 

nichts 3u thun.
Ser Dispacheur, welcher eine bem (5oncur3bud$alter analoge 

Stellung in Sd)iff$fa$en hat, bleibt ebenfalls als Justisbeamter bei 

den alten Organen, desgleichen
ber Sd)iffe<volf5Vcrl)CHrcr, welcher für ein specielles Gebiet ge- 

wisiermasen bie Functionen eines öffentlichen Notars ausübt.

Jmmerhin mürbe её aber and) п1ф1 unmöglic fein, ben <Sф^ffd-^ 
volksverheurer als Handelsbeamten im weiteren Sinne beS SBorted 

aufsufasien und ihn ber Competent ber neuen Organe zu unterstellen, 

vorausgesetst, daß eine solche Entscheidung bei bem gänzlichen Schweigen 
ber Städte-Drdnung über baê Schifffahrtswesen und bie Schifffahrts­
beamten formell zulässig ift.

(Bergl. oben ad 2lrt. 458, Pet. 33 des Brov.-R., Kh, 1.)

Sa$ Landvogteigericht.

9lrt 555. Sie judiciairen Competenzen beS Landvogteigerichts, 

übereinstimmend mit denen des 93ogteigeridjtô, bleiben unberührt.

Sie speciellen SBerwaltungSbefugniffe:
1. 2luffid)t über das Svotsenamt, das ^ifdjeramt und 

über bie Fischevei in ber Süna zu führen.

Sie Fischerei in ber Stina fällt in ba$ Gebiet bed stäbtischen 

.^audt)attd; bie bezügliche 2luffidjt über das Fischeramt wirb alfo ben 
neuen Organen zustehen.

St.-D. Art. 1, 2, 55, Pet. 10, 119.
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2)ie Aufsicht über das Lootsenamt könnte ber neuen Gommunal- 

Verwaltung wohl nur in Folge einer sehr ausdehnenden Interpretation 
des allgemeinen Sludbrucfd „Handelsbeamte" im 2lrt. 1, Pct. e. der 

Sf. Bs. zugesprochen werben.
S)a jedoc für baž Lootsenamt das 9Шег1)0ф|1 beftätigte Regle­

ment des Nigaschen Lootsenamts vom 24. November 1854 masgebend 
ift, паф welchem dem Landvogteigericht gewisse Competenzen und 

Functionen übertragen finb, fo dürfte ed kaum möglich fein, ol)ne vorher» 

gehenden gesetgeberischen 2Ict biefe ©ompetenj vom Randvogteigericht 
abzulösen. Oie Städteordnung felbft giebt gar feinen âln^altëpunct 

für bie Zuweisung ber betr. Functionen an bie neuen Organe.
Oie speciell für bie baltischen Städte analog wie für bad 9Ыф 

audjuarbeitenbe Beilage zum 2Irt. 2 ber Städteordnung wirb hierüber 
Klarheit fd)affen müssen. 2lud formellen Gründen wirb bad Lootsen- 

aint daher vorläufig wohl поф unter ber 3lufficf)t des ßanbvogtei= 
geridjtê verbleiben müssen. 9Jlinbeften§ wirb bie „nähere Anweisung 

bed Ministers bed Innern" abzuwarten fein, welche bezüglic ber 
" lebergabe einzelner Theile ber Verwaltung an bie neuen Institu­

tionen in 9ludfid)t gestellt ift.
Sind ber allgemeinen Vorschrift bed 2lrt. 2 ber Bs. Bst., das 

ber Wirkungskreis ber (neuen) Gommunalverwaltung sic аиф „auf 

bad gegenwärtig ber Stadtverwaltung unterstellte Wassergebiet" er­
streckt, bürfte sic faum Material jur (ОДфеПшпд ber hier aufgewor­

fenen Frage ergeben. U. Art. 4.
2. Oie Anstellung von @ ф if fstaratoren competirt in Zukunft 

ben neuen Organen.
8s. Bst. 2lrt. 1, Pct. g.

3. Ebenso steht bie Aufficht über bie Blanmäszigkeit ber 
Sauten in ben Vorstädten (wie in ber Stadt) ber neuen kommunal« 

Verwaltung zu.
St.-D. 2lrt. 113 und 114. 8s. Bst. Art. 13.

Dagegen behält bad £anbvogteigeri(^t bie judiciaire Eompetenz 
ber (Sntfcbeibung über alle in ben Vorstädten vorsallenden Bau-, ®ren$» 

und Servitutstreitigkeiten.
Anmerkung: Oie piefigen Baubehörden, welche zugleic aid 

@erid)te erfter Snstanz judiciaire Competenzen haben, haben 

bisher аиф stets bie Untersuchung und Beurtheilung ber Ver-
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gehen gegen die bestehenden Bauvorschriften gehabt, Strafen 
auf ®runb der Bauordnung und her Strafgesetzbücher ven, 
hängt, ein Strafbuc — bezüglich ber Architecten — geführt 

u. f. то. Wenngleic die betr. Thätigkeit mit bei allgemeinen 
Beauffichtigung bed städtischen Bauwesens eng zusammen 
I)ängt, so kann fie doc ber neuen Stadtverwaltung иптодПф 

sugewiesen werden, weil letztere mit ber ^ufti^ principiel 
nichts 511 thun hat. Diese Berhältnisse bedünfen поф fpeciet 
ber Regelung Ьигф die competenten Instanzen, event, auf geset, 
geberischem äöege.

Tic Polizeiabtheilung bed 8апЬиод1с1дспфИ,

9lrt 556 und 557. $аф Art. 2 ber 33f. 93ft. erstrect ^ф ber 

Wiukungskveis ber (neuen) Gommunalverwaltung аиф auf bad Patri- 

monialgebiet „mit Ausnahme ber juni 2Iteal selbständiger Bauer- 
gemteinden gehörigen Theile." Es kam шф! zweifelhaft fein, das 
unter diesem Ausdruc vom @efeb аиф bie Sofesländereien ber фа« 
trimonialgüter begriffen werden. £1егпаф würbe ber gesammte 
fog. Mummerbezirt, д1е1ф dem Stadtbezirt, in allen Stücken ber 60m« 

petens ber neuen Organe unterstellt fein, bad Ьигф bie фа1пто1йа1« 
guter eingenommene Areal — дкчфте!, ob Hofes-, ober Vauerlanb — 
mürbe dagegen ber Verwaltung ber neuen Institutionen entzogen 
fein. Die Kändereien ber Grundzinsner (grose und Heine Зеппе, 
3ennhof, Gränhof u. f. то.) haben ihre Qualification als Theile der 
Stadtgüter тф1 ЬаЬигф verloren, baß fie in Grundzins ausgegeben 

worden sind; fie werden daher ebenfalls und weil fie mit dem fog. 
Mummerbesirr in feinem Zujammenhang fteljen, Ьигф bie Ginführung 

ber neuen Ordnung п!ф( berührt.
æas nun bie sveciel im 2lrt. 557 des I. 5Г1). beS фг.«Я aufgezählten 

9ImtSpf^ten beS ßanbpoligei^nfpectord anlangt, fo tritt in den- 

felben feine Veränberuttg ein, insoweit es Пф um bie Stadtgüter handelt.
фе^йдПф des 9?ummerbe$irÊ3 dagegen ist zu unterscheiden:

Art, 557, фсГ. 2 und 4. V or un t er f и фи u g — Stufet über 

Unverpaßte. i, от|
Oie Ье^йдПфеп Functionen fließen aus ber Justis unb ©1фег!)е118« 

polizeigewalt l)er, тое1фе ber neuen Verwaltung шф1 zustehen. Hier 

tritt also feine Veränderung ein.



- 17

1, 3 und 5. Wegebau Wfi$t über verbotene Schenkerei 
(bie Bestimmung über bie Beaufsichtigung des Verkaufs ist anti» 

quirt). 21 b g a b e n r ü tf ft ä n b e.

Sie роЩеШфе Thätigkeit ber Landpolizei bleibt auch in dieser 
Richtung bestehen, nur wirb bie neue Gommunalverwaltung and) ihrer­
seits das Recht haben, an ber Beaufsichtigung Eheil $u nehmen; na» 
mentlic wirb sie aber, wo erforderlic (3. B. sum Wege- und Brüden» 
bau), auf Eintrag ber Landpolizeiverwaltung Mittel su bewilligen haben, 

wie dieses bisher von Seiten bed Stadtcassacollegiums gefd)eljen ift.
St.»D. 2lrt. 2, фс1. b. Bs. Bs. 2lrt. 1, фск а.'

<5t.»D. 2Irt. 2, фс1. c. Bs. Bst. 2lrt. 1, фс1. e.
(St.»D. 2lrt. 131, IV. 138; biefe beibeu 2lrtifel finb whl nac 

9lrt. 15 ber Bf. 93ft. für bie baltischen Stabte durc bie betrl 

localen Steuerbeitreibungsordnungen S« erfreu.)

6. Fuhrenstellung und Anweisung von Auartieren für bie 

burd)siel)enben Truppen. •
&ie ßanbp6li$ei ßat in biefer Beziehun nur eine polizeiliche 

Mitwirkung bei ber 2lu8fü^rung ber Einquartierung und фоЬтооЬЬеп» 
stelluug gehabt und wirb dieselbe and) in Zukunft behalten müssen.

Die Fürsorge für Einquartierungsangelegenheiten im Nummer­
bezirk wirb in Zukunft in erster Linie ber neuen Gomnuumalverwal- 

tung obliegen, wogegen biefelbe mit ber Bobwobbcnfteüung, ba biefe 
auêf^liefilid) фflid)t ber Bauergemeinden auf den Stadtgütern ift, 

тф!ё su thun haben wirb.
(SBergl. bie SluSfütirungen sum 2lrt. 8 ber Beilage sum 2Irt. 2 

ber St.»Ö.)

Faszt man Borfteljenbed zusammen und behält man im Siuge, daß 
and) bie 9teorganifation ber Vanbpoli$ei ber Zukunft vorbehalten ift, 

9t »91.»®. 2lrt. VI., c.,
fo ergiebt sic, baß bie gesammte Competens ber Landpolizei 

unberührt bestehen bleibt und baß nur infofern eine Veränderumg 
eintritt, als bie Landpolizei, wo e5 sic um ben 9tummerbc$irl handelt, 
eine 9)îitwirïung ber neuen Organe in Bezug auf bie 2luffid)t über 

Wege und Brüden u. f. w. 31t erwarten hat und, wenn Bewilligungen 
von Summen aus städtischen Mitteln nöthig werben, sich an bie neue 

Verwaltung wirb wenden müssen.
2
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©aë 5öaifeitgcrid)L

Art. 558 —563. ©ie Competenzen bed 2Baifenge^t8 und ber 

bei demselben fungirenden Beamten (namentlic beS 9Bûtfenbiid)l)ûltet3) 
werben Ьигф bie Einführung der Städteordnung in feiner Weise 
berührt.

©a8 ге1ф8геф111фе $ßaifengericf)t bietet паф Drganisation und 

Gompetenz feine Analogie mit dem hiesigen Stadtwaisengericht.
(Das 91(феге ist ausgeführt in dem Memorial über bie Beilage 

zum 2lrt. 2 der St^D., vergl. daselbst speciell bie Bewertungen 

8um 2lrt. 4 der Beilage.)

91й(ЭДфШф 9(rt. 560, Wet. 9, betteffend das städtische SB ai» 

senhaus, ift auf bie Bewertungen zum 2lrt. 1, Pct. d. der Beilage 
zum 2Irt. 2 her Städteordnung hinzuweisen, woselbst dargethan ift, 
baß das SBaifenljauS unter ber Verwaltung ber alten Organe verbleibt.

©er Pct. 10 des 2lrt. 560 (Steuer §u Gunsten ber droite von 
Kapitalien verstorbener Kaufleute) ift тф1 mehr in Geltung.

©aè ЗВсйдспфЪ

Strt. 565. Die hier erwähnten „3№arftcowwiffaire und 

Marftdiener" sind in Zukunst ber neuen Verwaltung unterstellt.
St.»©. 9lrt. 2, Bet. c. Bf. Bft. 2lrt. 1, Bet. b. und e. (vgl. bie 

Ausführungen juin 2lrt. 5, Bet. a. ber Beilage zum 2Irt. 2 
ber St.-D.).

9lrt 566. ©er ®ег1ф!8ЬагГе^ des 2Bettgeric^td unterliegen alle 

Mätler, Wäger, Wraker, Ligger, Keffern, a. Handelsofficianten.

Soweit ей Пф hier um bie aus dem ЭДПф1йгеф1 herflieszende 

Disciplinargewalt handelt, geht bie in diesem Artikel erwähnte Gom- 
petens auf bie neue Verwaltung über, welcher biefe Stufet.паф dem 

3lrt. 1, Bet. e. ber Bf. Bft.
8uftel)t (vergl. bie übrigen Allegate zum 2lrt. 565).

(lieber bie Frage, wem in Zukunft bie SBaljl ber Handels­
beamten zusteht, handelt oben Seite 7 bie SInmerf.- zum 9lrt. 458, 
Bet. 4 bed Prov.-N. Th. 1.)
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Insoweit dagegen im 8lrt. 566 eine wirllid) judiciaire Semait, 

welche fid) ni$t nur aud dem 9Iuffidjtdre$t begründen läst in Frage 
kommt, können bie bezüglichen Competenzen den neuen Drganen nicht 
jugewiefen werben. Es ist dies bad analoge Verhältnis, wie rüd* 
sichtlic her (Strafgewalt ber Baubehörden. (Vergl. oben Seite 15 
bie Anmerk. 511111 2lrt. 555, Pct. 3.) Dasselbe gilt in Vezug auf bie 
Unterfudjung, bezw. Voruntersuchung rücksichtlic ber Vergehen gegen 
bie Handelsverordnungen (Handelssteuergeseze), ba 311 biejer 
tigkeit gleichfalls judiciaire und judiciairpolizeiliche Competenz vor- 

ausgesett wirb.

9lrt. 567, 1. ©ad Wettgericht ist competent, alle Streitigkeie 

ten bei Waarenverkauf und 2Baarentaufdj 511 entscheiden;

2 . Arres auf Handelswaaren §u legen.

Diese rein judiciairen Gompetenzen werben Ьпгф bie Einführung 
ber Städteordnung ni$t berührt.

3 u. 4. Die Handelspolizei (9Iuffidjt über Waage, Wrake 2c.) 
und bie 2lufficbt über bie gesetzliche Betreibung bed Handels wirb in 
Zukunft durc bie neuen Organe ausgeübt werben.

9s. <Bft. 9lrt. 1, Pet. b. und e., 9lrt. 11.
St.»D. 9lrt. 2, Wet. c., 9lrt. 111 und 112.
(93ergl. bie Sludfü^rungen zum 2lrt. 5, Pet. a. ber Beilage zum 

9Irt. 2 ber St.-D.)

5. 9luf Grund derselben gesetzlichen Bestimmungen wirb bie Ein­
schreibung ber Handlungslehrlinge unb bie StuSreichùng ber be» 
züglichen SItteftate an dieselben in ßutunft ber neuen Verwaltung com- 
petiren, während bie @ntf$eibung über „bie jwifc^en Handelsherren 
unb Handelsdienern wegen Dienstverabredung, Besoldung unb ©nt* 
lasfung vorfallenden Streitigkeiten" aid eine judiciaire Competenz dem 

2ßettgerid)te verbleibt.

Dem 93orftel)enben nac werben alfo in bad Sieffort ber neuen 

Stadtverwaltung and) gehören :

Die 3uftirfammcr.

©ad Waagecomptoir.

©ad Comptoir bed <®aatfd)rciberd.
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0<rô ÄämmereigerttfyL

9ht. 571, 1 u. 2. ^onceffionirung unb ^auffi^tigung ber 
Sauten in ber Stadt. 9Iuffid)t über aile Šebäube in ber Stadt, 

über bie SBafferleitungen (welcher Ausdruck sic selbstverständlic nicht 
auf ba8 ständische Wasserwerk bezieht) und baê Sol (werf.

Oiefe Competenzen geljen, foweit fie noc gegenwärtig in Hebung 
sind, auf bie neuen Organe über.

St.D. 2Irt. 2, Set. b., 2Irt. 55, Set. 10, 9lrt. 113 und 114.

Bs. Bst. 2lrt. 13.
Bezüglic ber Strafgerichtsbarkeit des Kämmereigerichts in Bau­

sachen ist das Gleiche zu bewerfen, wie in Bezug auf daš Kandvogtei- 
gericht (vergl. oben Seite 15 bie Anmerkung zum 2Irt. 555, Sct- 3)­

3. Oie Entscheidung über Baue, Grenz und Servitutstrei­
tigfeiten bleibt, als eine judiciaire Competens; betn ^ämmereigeri^t.

4. Oie Prüfung ber Gesuche um Ertheilung be§ Bürgerrechts.

Oie Bürgerqualität, als bie Zugehörigkeit zu einer ber heiden 4
Gilden, namentlic aber апф alê Sorbebingung juv 3lufnal)ine. in bie 
Brüderschaft ber betr, ®ilbe, wirb аиф паф Ginführung ber neuen 
Stadtverfassung feiueSwegd. gegen standslos fein. Oie Ье^дПфе 

Gompetenz des ^äwmereigc^tS bleibt mithin bestehen, so lange als 

поф @е|пфе uw Aufnahme in bie Sürge^aft eingehen. Oie 
(Stiftens ber Stäube au Пф wirb Ьпгф bie Städteordnung тф1 in 

Frage gestet. U. 2Irt. 3.

5. Oie Moncef fie ui run g von Sфenfen (für Brauereien ist 
eine )о1фе Goncessionirung gegenwärtig тф1 mehr erforberliф) geht 
auf Grund des Art. 310 des Getränkesteuerreglements auf bie neue 

Verwaltung über.
Soweit iw lebrigen vow Яйттеге1депф( in Folge ber 2luwcn« 

bung einzelner Artikel des Getränkesteuerreglements bisher Functionen 
ausgeübt worben sind, werben dieselben (ba es Пф uw ein 91е1ф8» 
geset handelt) auf ®runb des 2lrt. 5, Sct. b. ber Beilage juin 2lrt. 2 
ber St.-D. und in den Grenzen ber daselbst gegebenen Sorfdjriften 

auf bie neuen Organe übergehen.
Oie Strafgewalt wegen Verleung be§ ©etränfefteuerreglcmentž

u. f. w. würbe beu neuen Organen шф1 zustehen.
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Oie Erhebung ber Steuer von Tracteuranstalten, (Sinfahtten uftb 
Victualienbuden competirt ben neuen Organen,

St.-D. 2lrt. 128 und 134, 1

ebenso bie öeaufWigung ber Schenkwirthschaften in Bezug auf ihre 
fanitaire 93efd)affen^eit und auf bie 9lid)tigfeit ber gebrauchten Maasze.

St.^. 2Irt. 1, 2, «Pct. o., namentlich 2Irt. 103, Pct. f.
($ergl. bie Stabführungen zum 9lrt. 5, $ct. a. ber Beilage zum

Art 2 ber St.-D. und bie Sillegate dasetbst.)
6. Oie Sachen sämmtlicher Diener des SiatljS unb ber Unter­

geriete bleiben dem Kämmereigericht. Desgleichen behält dasselbe 
vorläufig

7. Oie Oberaufsicht über bie Steuerverwaltung bis zur 
erfolgten Reorganisation ber Steuergemeinde unb Verwaltung.

ЭЬЭЬ®. 9lrt. VL, Pet. d.

Oie Competenz des Kämmereigerichts in Angelegenheiten ber 
piefigen Hebräer bezieht sic auf bie Verwaltung ber Korobkasteuer, 
fowie auf bie 93crwartiuig ber religiösen 2tngelegen^eiten ber Hebräer. 

23i5 auf bie 9lnf^reibungšfachen (welche birect ber Gouvernements- 
Verwaltung competiren) hnt ferner das Kämmereigericht ber Hebräer­

gemeinde gegenüber analoge Functionen, wie bie Steuerverwaltung 
geübt.

Oiefe ganse Gompetenz geht „auf ber bisherigen Grundlage bis 
auf weitere Anordnung" auf bie neue Stadtverwaltung über.

9lrt. III.

O a S 91 in t S g e r i ф t.
9lrt 572, 1—5. Oa bie Gewerbeordnung des 9№фе8 für 91iga 

teine Gültigkeit hat (bis auf einzelne 93eftimmungen derselben) unb 
ba bie Organisativn des Handwerks hierselbs auf ganj besonderer 
Grundlage ruht, fo verbleiben bie im Pet 1—5 des 9lrt. 572 auf* 
geführten Gompetenzen dem 91т1ёдег1ф1 паф wie vor.

(Sßergl. bie Aussührungen 511m 2lrt. 5, $ct. к. ber Beilage zum 
Slrt. 2 ber St-D. — Oie Stäbteorbnung felbft unb bie Gin- 
führungsgesete enthalten feine Vorschriften über Gewerbewesen 
unb Gewerbepolizei.)

Das 9йпидепф1 hüt {еЬоф auf Grund des Handels- unb ®e» 
werbesteuerreglemients vom Tahre 1865 Slrt. 98 ff. unb Art. 103 eine 
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Contrôle über bie ^anbhabung ber Gewerbesteuergesete geübt unb gu 
bem Sweet ben Gemerbebetrieb beauffi^tigt, fid) bie ©ewerbefcheine 
vorweisen [affen und gur Gintragung berfelben ein befonbereS Уиф 

geführt.
Oa ež fid) hierbei uni bie Anwendung specieller Artikel des 

9ïeichf?gefehe^ rücksichtlic derer in der Beilage zum 2lrt. 2 her St.»D. 

Bestimmung getroffen ift, handelt, fo ift hier bie Beilage masgebend 
(2lrt. 5, фс1. k.) und bie erwähnten Functionen gehen auf bie neuen 
Organe über.

Dagegen bleibt bem Amtsgericht bie untersuchung, begw. 33or» 
untersuchung bezüglic ber Vergehen gegen bie Gewerbeordnung, ba 
hierbei judiciaire Befugnisse in betracht tommen.

6. Oie Aufsicht über bie Aemter ber Ueberseer, 3lnternee» 
ten und Fuhrleute geljt auf bie neuen Organe über.

33f. Bit. 2Irt. 1, Bct. c.
Unter den Begriff dieser Aufsicht fällt iedoc п1ф1 bie vom 2lmt3< 

gericht bisher vollzogene Aufnahme (Wahl) und Vereidigung ber 2In>» 

kerneeken, fowie bie SBeftätigung des Vorstandes des Ankerneeken- unb 

^uhrmannSamtë. Oiefe Competens verbleibt daher vorläufig bem 
Amtsgericht.

Das 2(mt8gericht hat aber and) bisher bie Untersuchung unb 21b» 
urtheilung ber von den 2lnterneefeu begangenen Amtsvergehen vor» 

genommen, fowie bie gegen dieselben erhobenen Civilansprüche ver­
handelt. Oiefe judiciairen Competenzen tonnen den neuen Organen 
nicht übertragen werben.

($ergl. oben Seite 18 das zum 2lrt. 566 des фгои.*91. Olj. I.

Gesagte unb oben Seite 15 bie Slum, gum 2lrt. 555, ißct. 3.)
7. Anfertigung von Brod- unb Fleischtaren unb, gemein» 

schaftlic mit bem 2Bettgerid)te, Srtheiluiig von aiuêfünften über 2lr» 

beitslohn, фге19 ber Victualien, 9Raterialien u. f. w.
Oie „Zusammenstellung ber Preiscourante unb Tapen" steht ber 

neuen Communalverwaltung zu; im Zusammenhang hiermit wird wohl 
bie gange Ehätigfeit des Preisbüreaus unter bie äuffieht ber neuen 
Verwaltung zu stellen fein.

93f. Bst. 2lrt. 1, фс1. f.
(Sine derartige Interpretation des Gesetzes dürfte au8 practischen 

Aücksichten unerläßlich fein. Slu^brüdlidje Erwähnung geschieht im 
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Gesetze aber nur der Anfertigung ber Preiscourante, nicht ber ÎIuS» 

tunftertheilung.)
Singer obigen, im Geset specificirten Functionen haben поф bie 

folgenden jur bisherigen Gompetenz des Kämmerei- unb Amtsge­

richts gehört;
a. Oie ©rtljeilung von Beilbriefen unb anderen Cigenthums- 

urkunden über Schiffe, sowie bereit Corroboration u. f. w.
SDiefe, übrigens gerissermaszen jubiciaire Competenz verbleibt 

auc in Zukunft dem Kämmereigericht, ba für bie llebertragung der­
selben auf bie neuen Organe weber in ber <5L*0. поф in bett ©in» 

fübrungžgefeben ein MjaltSpuntt gegeben ift.
' b. Oie Handhabung ber $erorbnung für SBorbinß f Ziffer vom 

Jahre 1823 (2ßaljt unb Vereidigung ber Besichtiger, 93erei» 
digung des Steuermanns, Ertheilung ber Certificate).

c. Oeфnifфe fRevifion ber Passagier- unb Bugsirdampfer, 
Anstellung unb Instruirung ber betreffenden ОефпИег auf Grund 
ber $reblofl)enie des ®en.»®ouv. v. 2. Detbr. 1851, 9îr. 203.

Oer neuen Stadtverwaltung, bereu Wirkungskreis Аф апф auf 

baS gegenwärtig ber Stadtverwaltung unterstellte Wassergebiet er- 
stteckt, steht allerdings bie Stuffiest über bie „andelsbeamten" zu, 

$öf. 93ft. 2Irt. 2 unb SIrt. 1, ^ct. e.;
auf Grund dieser allgemeinen 93orfфriff wirb öS inbeffen wohl 1пф1 

тодПф fein, beim Mangel aller Oetailbeftimmungen ihr bie obigen 
speciellen Functionen zu übertragen; biefelben bleiben daher bis jur 
де|е|}Ифеп Regelung dieser Verhältnisse beim Яйттеге1депф1.

OaS @1пфе gilt
<1. beJügliф ber dem Яаттешдепф! obliegenben 2Bal)rneIjmungen 

aus dem Reglement für bie ЭНда|фе 9Ratrofeninnung. 
(Batent vom ^al)re 1845, 9tr. 39. — Sefфwerben des ©фiffô* 

volksverheurers wegen lebertretungen beS Reglements seitens 

ber Innungsmatrosen.)
^аф dem angezogenen Patent ift ein Glied beS Sôrfencomité’S 

Haupt beS Borstandes ber Matroseninnung. Oer Vorstand steht unter 

dem 9Ида|феп 9ïatl).
Oie bejügli^en Functionen beS Яаттетдепф1§ bleiben, ba ein 

entgegenstehendes Gesét 1пф1 vorhanden ift, bestehen.
($gl. bie Bemert. zum Art. 20 ber Veil, zum 3lrt. 2 ber St.»O.)
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e. Eoitcessionirung U. ® eaufsichtigung ber S d) ( ä d)ter ei e n u. f. го.
Die bezüglichen Functionen werden in Zukunft ber neuen Stadt­

verwaltung zustehen.
2Irt. 2, Pct. c., 2lrt. 103, $ct. d., e. u. 1.

2)ie hiermit jufammen^ängenbe Befugnis des Kämmereigerichts 
jur llnterfudping und Aburtheilung ber Vergehen wider bie bejüg= 

lichen Verordnungen kann als eine judiciaire Competenz nicht auf bie 
neue Serroaltung übergehen.

f. Leitung ber Serljanbfungen des Gemeindegerichts über bie 

Entfernung I after I; after ©emeinbeglieber u. f. w.
So lauge, als bie hiesige Steuergemeinde noch nicht reorganisirt ift, 

91.^®. 2lrt. VI., Bct. d.

bleibt and) biefe Gompetens beS Kämmereigerichts unverändert.

g. Wahrnehmungen in Betreff ber lnterstützung ber verabschie- 

beten untermilitairs u. 5. w. (Batentv,3. 1867 9tr. 137; 
1871 9ir. 122; 1873 9Zr. 90; 1876 9îr. 54.) Da bie betr. 
Competens uvsprünglic im 9icid)e dem „Stadthaupt" und nur 
in Ermangelung dieses SImtS in 9iiga dem 9iatlje übertragen 
worden ift, fo lüirb nad) Cinführung ber neuen Verfassung bie 
entsprechende Instanz ber neuen Verwaltung bie hier in $rage 

kommenden Befugnisse zu üben haben.

h. $ie Grhebung unb Ablieferung ber Pferdemarken- und 
Straszenpflaster-Steuer wird in Zukunft Sache ber neuen 

$ßerroaltung fein.
St.»D. Strt. 2, $ct. b., 55, Set. 5 u. 8, 128, Pct. a., d. u. c.

Das ®(eid)e gilt selbstverständlic von ber gegenwärtig beim 
Äämmereigerid)t eingezahlten Literatensteuer.

Sf. Bst. 2lrt. 4.

i. 5Da3 Justiren ber Flüssigkeitsmaase unb Korn- unb Saatge­
wichte wird von ber neuen Verwaltung zu besorgen unb zu 
beaufsichtigen fein. e

'(93ergl. bie Vemerkung zum 2lrt. 5, Pct. a. ber Beilage zum 

Slrt. 2 ber St.’D. unb bie ATlegate bafelbft.)

k. ®ie (Sagen für sämmtliche Nathsbeamte werden wohl and) 

in Zukunft vom Kämmereigericht zu vertheilen fein, welches bie 
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bejüglidjcn (Summen non ber neuen Verwaltung in termin« 

lichen Hinten ju empfangen haben wirb.
(SBergL Bj. VfL Slrt. 18, Pet. a.)

Vestand und Gompetenz der nur judiciaire Functionen übenden 
ßriminnibcputation, 9lrt 573—576; desgleichen be§
Getränkesteuergerichts, 9lrt 577- 579, werben Ьигф bie Cinfüh- 

rung ber neuen Verfaffnng ticht berührt

Sie drei Bauerbehörden des ÿatrimonial^ebiéfê : ba§ ßir$fpieß=« 

geriet, das Landvogteigericht und das Departement des Naths in 
Vauerrechtssachen werben паф wie vor vom Rathe besetzt.

Att. 1329 ff. des Щгоп.»Я St). II.

Aie S t a d t - 3 « f p e c t i о n e n.
(lieber bie Inspectionen be§ Bauwesens [Slrt. 581], der Stadtgüter 
[2lrt. 582 und 583j und der Poststation [Art. 584] f. unten Seite 40 f.

Stadtcassacollegium.)

Sic der Steuererhebung. (Steuerverwaltung.)
Th. L, 9lrt. 585 und 586.

91аф Art VI., gJct. d. des ift „dem Minister be5 In­

nern anheimgegeben," bie Frage ber „Drganisatioit der Steuergemein« 
den und «Verwaltungen in den Stäbten ber Dstseeprovinzen" „311 er­
wägen und, nachdem er sich 311 den betreffenden Ressorts in Beziehung 
gefegt, in vorgeschriebener Drdnung zur Gntfc^eibung zu bringen."

Steuerverwaltung und Steuergemeinde werben зипаф^ Ьпгф das 
neue Geset nicht berührt.

Sie Angelegenheiten ber hiesigen Steuergemeinde werben mithin 
nac wie vor in erster Instanz von ber ständisc zusammengesetzten 

Steuerverwaltung, in §weiter Instanz vom Nathe geführt werben. 
Sie brei Stänbe behalten зпдШф ihre Competenz als bie geldbemil- 

ligende und Steuern repartirenbe Vertretung ber gesammten Steuer» 

gemeinde.
®8 kann Цф aber hierbei immer nur um егдепШфе Gemeinde­

abgaben, speciell um Abgaben 311 Gunsten ber Steuergemeinde

(Sinnen« unb Krankenwesen — Art IV. be§ R.9.G.) 
handeln. — Gegenwärtig erhebt bie Steuerverwaltung аиф gewisse
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bie ЯгопаЬдаЬеп von ben Handels- und ®ewerbefd)einen. Sie 

hebung dieser Steuer gehört indessen паф einfü^rung ber neuen Drd- 

nung gur ßompeteng des Stadtamts auf ®runb beâ $ct b., 2Irt. 5 
ber Beilage zum 2lrt. 2 ber St.»D. $n biefer 93egieljung fteljt 
nämlic ber 2lnroenbbarfeit ber Beilage nichts entgegen, weil bie hiesige 
Steuerverwaltung bie betr. Eompetenz nur wegen 9iic^tvor^anbenfein5 
der im betr. ^cidjžgefetj vorgesehenen Behörden bei uns bisher geübt 
hat. Ser Grund zur Snanspruchnahme ber Hilfe ber Steuerverwal­
tung fällt fort, sobald mit Grrichtung des Stadtamts аиф in Riga bie 

entsprechende Behörde beê 9?eid)dred)td in’ž Leben tritt.

Sie Steuerverwaltung behält also ausschlieszlic nur bie ihr als 

Gemeindeamt zustehenden Functionen.

Anlangend speciell bie Befugnis bcr Steuerverwaltung, bezw. bed 
Raths als Dberinstanz derselben, zur 21 u3f er tigu и g von Vässen, 
fo ift auf Grund bed 2lrt. 21 ber 23f. Bst. Folgendes zu bemerken:

Ser 2lrtifel würbe au8 feiner unbequemen negativen Fassung in 
bie pofitive übertragen, ungefähr fo lauten: „Bersonen, welche Pässe 
u. f. w. nach bon allgemeinen Gesetzen von ständischen Institutionen, 
ober von den огШфеи Renteien erhalten haben, müssen bie Pässe auc 
in Zukunft an derselben Stelle lösen. 2111e übrigen ^erfonen erhalten 

fie in Zukunft vom Stadtamt."

Unter den hier erwähnten „ständischen Institutionen" bed russischen 
9led)t5 ift bie in bie Kaufmanns,, Bürger- und Handwerker­
gemeinde gegliederte Steuergemeinde ber russischen Stabte zu ver­
stehen. 2ln bie Stelle biefer „ständischen Institutionen" ift für 9iiga 
bie Steuergemeinde unter ber Steuerverwaltung und (in zweiter In­
stans) beut 9ta$e getreten.

Sie Befugnis des 9tatljS zur Ertheilung von Pässen, bzw. ber 
Steuerverwaltung zur GErtheilung von Legitimationen (Abgabenquit­
tungen), bleibt baber vorläufig bU zu ber in 2lu5fi^t genommenen 

Reorganisation ber Steuergemeinde und Verwaltung (9î.'9t.«®. 2lrt. VI, 
$ct. d.) unverändert bestehen. Eine 2lu3nabme tritt nur in Bezug 
auf bie Pässe ber Kaufleute ein. Diese müssen nämlic nach dem 

Gesetze zugleic mit den Handelspapieren uub von derselben Behörde,
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rote letztere — mithin in 3utunft von dem entsprechenden Organe 

ber neuen Verwaltung — ausgegeben werden.
(«ergl. St.«D. 2lrt. 111 und 112.)

Die Verwaltung ber cvangclifc^4ut^crifd)cn Stadtfirchen und beè 

Rirchenvermögens.

фгоь< ЭД. I., 2lrt 588-593.

©er neuen Communalverwaltung ift nac dem Gesete durchaus 
gar feine Gompetens in Kirchensachen gegeben. Die geselichen 

93erroaltung3befugniffe des Sîat^d und ber beiben ©ilben in Bezug 
auf ba§ Kirchenwesen bleiben also au$ паф Durchführung ber Städte­

ordnung vollkommen unberührt.
2115 Subjecte des Kirchenvermögens find nicht bie Stabt ober 

bie Stände, sondern bie einzelnen Kirchen selbst, bie НгфНфеп Ge- 

meinben anzusehen, während bie 23ermögen5verroaltung ben Stäuben 

in ber bisherigen Drdnung 3uftet)t.
Art. 3 und 4 des 21 Herl). lkases an ben Senat und, analog 

verwendbar, 2Irt. 5 ebendort.

Die Inspection ber Япфеп im Patrimonialgebiet verbleibt bem 

Яафе. U. 2Irt. 5.

©ie 3nfyection ber Stabtfd)ulcn (ba5 Stadt-Schulcollegium). 
$roi>.< ЭД. I., 9Irt. 594 und 595.

©er neuen Communalverwaltung steht u. a. „bie Betheiligung 

an ber Fürsorge für bie Volksbildung" auf ®runb ber für bie Land­

schaftsinstitutionen in biefer Beziehung erlassenen Bestimmungen zu.
St.'ö. 2lrt. 2, $ct. d.

Es ift dies bie einzige Bestimmung ber Städteordnung, welche 

von einer Competenz ber neuen Verwaltung in Schulsachen rebet. 
©er bei biefer Gelegenheit allegirte § 2, Pet. VII bed Gesetzes über 

bie £anbfdiaft5inftitutionen zählt als zur Competens ber Letzteren ge­
hörig auf:

„innerhalb b.er gesetzlichen ®ren§en und vorzugsweise in wirth- 

fd)aftlid)er Sejieljung bie Betheiligung an ber Fürsorge für 
bie Bildung und Gesundheit bed 23olfe5 und für bie ®e» 

fängnisse."
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Die ïljâtigteit ber neuen Organe auf beut wichtigen Gebiete ber 
Schulverwaltung ift eine äuszerst eng begrenzte; её wirb sic babei 
kaum um mehr, als das 9ïed)t jur Bewilligung ber Mittel, vielleicht 
noc um eine Mithülfe bei ber ökonomischen Administration ber Slip 
stalten und ber für fie bestimmten Gebäude handeln.

Diese Vestimmungen können nac dem bisherigen Staub ber 
91eidjSgefeßgebung im Unterridjtëmefen nicht befremden.

OaS Unterridjtžmefen im Э1егфе ift volständig bureaukratisc or- 
ganisirt. Unter dem Minister ber Volksauftlärung stehen bie 6u= 

ratore ber einzelnen Rehrbezirke, unter diesen bie Directore ber ^öl;e= 
reu Lehranstalten (Gymnasien) und jebeë Directorat umfaßt gleic- 
jeitig bie äluf[id)t über bie niederen Schulen beS betr. gouvernements, 

Rreises, Daneben eristirt eine 2lnjal)l von 93olfôfdjulinfpectoren, 
welche gleichfalls birect dem Curator beë betr. Se^rbejirfS unterstellt 
sind. Die 2Inftelluug ber Lehrkräste ift allein Sache ber verschie­

denen Regierungsinstanzen. Dem entsprechend wirb aber auc bie 
Söefdjaffung ber Mittel für Schulzwecke nicht den localen Verbänden 
(Stäbten, Greifen, Gouvernements) aufgebürdet, sondevn baS Budget 

beS 9lcid)5 trägt regelmäßig bie Kosten, 9hir in letzterer Sejieljuug 
ift den in neuester Seit in’s Reben gerufenen städtischen und land- 
fdfaftliefyen SelbftverwaltuugSinftitutionen bie ЭЭегефНдппд jur 23 e- 

theiligung an ber Fürsorge für bie Volksbildung — durc Vewilli- 
gung von Mitteln — gegeben worben. Cine Verpflichtung jur 93ei« 
[teuer zu Schulzwecken feilend ber Gemeinden besteht aber noc nicht 

und woljl aus diesem Grunde, und zugleic, weil bie Selbstverwaltung 
vorläufig im 9ïeid)e nur beschränkt, wesentlich auf wirthschaftlichem 

GSebiete, eingeführt ift, haben bie Selbstverwaltungskörper feine 
Theilnahme au ber Seitung des Schulwesens in ihrem Bezirke 

erhalten.
(Sin bejeid)uenbeS 23cifpiel dafür, wie unbedingt auc in neuester 

Seit, tro ber Freigebigkeit ber localen Institutionen zu Schulzwecken, 

bie centralisirte, bureaukratische Drganisation ber UnterridjtSverwab 

tung im Reiche aufrecht erhalten wirb, kann einer kürzlic von der 
9Ugafdjen Seitu”g gebrachten 9)Htt^eiluug entnommen werben.

5)ie Stabjtverorbnetenverfammlung in St. Petersburg, welche be- 
kanntlic beträd)tlid)e Summen zum Unterhalt von Schulen (übrigens 
nur niederer Stufe) bewilligt hat, ernannte jur Beaufsichtigung 
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derselben in tedjnifdj « pädagogischer Beziehung einen Unspector. 
Das Unterrichtsministerium hat über biefe Masregel, als eine in feine 
pompéiens hineingreifende und die Befugnisse der Stadtverwaltung 

überschreitende, beim Senate Beschwerde geführt

Oie Verwaltung des Schulwesens in ben Stäbten ber Dstsee- 

Provinzen ift §ronr auf besonderer Grundlage (Statut für ben ^or« 
patschen Lehrbezirk vom ^aljrc 1820), jedoc wesentlic analog wie im 

Veidje organisirt.
2ßaS speciell 9tiga onlangt, fo lag bis vor nidji langer Seit bie 

Oberleitung des Schulwejens in ber Hand des Gouvernementsschulen- 

direktors und des Kurators, nur in Sejug auf bie „latcinifdje ober Oom- 
schule und bie anderen Schulen, bie aus Stadtmitteln ober Fundas 
tionen dîiaafàer Einwohner unterhalten" würben, war bie >nspection 
dem Collegium cholarchale übertragen (9lrt. 594 beS Prov.~M. Th.I.), 
welches gleichzeitig bie £cljrer zu wählen hatte (2lrt. 595 ebendort).

Abgesehen von letzterer Befugnisß, bereu Wichtigkeit nicht be- 
sondexs hervorgehoben 311 werben bvaucht, würbe and) auf Grund 

beS Allgemeinen Ausdrucks w3nspection" vom Schulcollegium feit je 
her eine nicht unerhebliche UHitwirEung bei ber inneren, technischen 

Drganisation und Verwaltung ber städtischen Lehranstalten geübt. 
£odjwidjtig mutité es zugleic für ben Charakter ber städtischen 
Schulen (im engeren Sinne) und ihrer Verwaltung fein, daß nac 
gesetzlicher Vorschrift ber lutherische „Dberpastor" Glied beS Sфul' 

collegiums war.
Von burdjfdjlagenber Bedeutung tonnte aber trotdem biefe Selbst­

verwaltungsbefugnis Riga’s in Sd^ulfadjen nicht fein, fo lange nur 
Schulen niederer Drdnung (Glementarschulen, bie Oomfdjule, bie 311 
nädjft 2=, bann 3 Töchterschule) dem Sdjulcoliegium unter­

stellt waren und über diesen, als 1ефц1|'фе Oberleitung, ber von ber 
Regierung gewählte Director beS (einzigen) Gouvernementsgymna- 
siums stand, durc dessen Vermittelung baS Sdjulcoliegium and) ge= 

setzlic (2lrt. 595 a. a. 0.) bie von ihm gewählten Lehrer dem Gu- 

rator beS Dorpatschen Lehrbezirks sur Bestätigung vorzustellen ^atte.

Vollständig perändert hat fid; bie Sachlage feit dem beginn ber 
60er Nahre dieses SaljrljunbcrtS. 9îidjt nur, daß bie ßaljl ber dem 
Sdjulcoliegium unter stellten Glementarschulen fidj feit jener Seit ver-
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boppelt (!) ßat und daß die Domschule in ein Gymnasium, bie Söcßter= 
schule in eine 6klassige 9lnftalt umgewandelt, bie Realbürgerschule 
gegründet worden ist; — entscheidend ist vielmehr, baß nac beni Siliert), 

bestätigten Statut für baž Steal«, spätere Stadtgymnasium mit bent 
Directorat letzterer Anstalt ein allgemeines Stadtschulendirectorat ver- 
bunben und hierdurc eine neue, werth volle Instanz der städtischen 
Selbstverwaltung in Schulsachen in’s Beben gerufen worben ift.

Formell geschah hierdurc freilich nichts weiter, als baß ber Si« 

rector (als Director eines Gymnasiums in Analogie ber reichsgeset- 
Ифеп Bestimmungen) mit ber technischen Oberleitung ber gesezlic 

dem Schulcollegium unterstellten höheren und niederen Schulen betraut 
würbe. 65 ergab sic aber hieraus eine hoppelte Consequenz:

Einmal war es jetzt nicht mehr möglich, bie gewählten Lehrer 
(wie ber 2Irt. 595 a. a. 0. vorschreibt) durc den Gouvernements- 
fàjuïenbirèctor bent Curator jur Bestätigung vorzustellen, weil bie be« 

treffenden Schulen dem Sieffort des ®ouvernement5f^nlenbirector5 

entzogen und dem Stadtschulendirectovat untergeordnet worben waren. 
Sie städtische Schulverwaltung erlangte hierdurch, mindestens formell, 

eine größere Unabhängigkeit von ben Negierungsinstanzen.

Sodann aber konnte ba3 Schulcollegium nicht wohl durc ben 

von ihm selbst (unter ministerieller Bestätigung) gewählten Stadt­
schulendirector bie gewählten Lehrer dem (Surator jur 93eftätigung 

vorstellen. Cine solche Vermittelung sett bie Ueberordnung ber ver­
mittelnden Instanz über bie vorstellende Instans voraus und ber vom 
Schulcollegium gewählte Director konnte offenbar nicht als 93orgefeßter 

desselben angesehen werben.
Sie $olge war, baß das Schulcollegium von fiel) au5 direct mit 

dem (Surator — nid)t etwa nur in Vezug auf bie 2ßal)l des Directors, 
— sondern and) bei jeder anderen Lehrerwahl in Correspondenz trat.

Das Schulcollegium würbe hierdurc gewissermaszen in ber Ord­

nung ber Unterrid)t5verwaltung5bcl)örben des Sleid)5 um eine Stufe 

höher gehoben. •
Diese Stellung bed Schulcollegiums al5 ^wifcheninftanj zwischen 

bem Stadtschulendirector und dem (Surator des Dorpatschen Lehrbe­
zirks ift auc von Letterem stets anerkannt worben und, wenngleic 

in ben Statuten ber neugegründeten städtischen Anstalten immer nur 



31

von ber öconomif^en Unspection bie 9îebe ist, welche bent Schulcolle­
gium zustehen soll, so t;at doc das Schulcollegium in jüngster Seit 
nod) vielfac über fpeciell schultechnische Fragen direct mit dem Curator 
verhandelt und namentlich апф über bie Drganisation der neugegrün- 
beten unb bie Neorganisation ber alten 2lnftalten mitzuberathen und 
ju befcBließen gehabt, während int inneren 9îeid)e derartige Verhand­
lungen mir vom Gurator mit dem GSouvernementsschulendirector ge­

pflogen worben wären.

Bei dem gegenwärtigen Staube ber Unterrichtsgesetsgebung im 
Reiche ift eS kaum denkbar, ba& ber Stadtverordnetenversammlung in 
Riga, ober einem Drgan derselben, bie dem Schulcollegium zustehenden 
Gompetenzen — welche feine Gommunalverwaltung im 9îeid)e, and) 

nid)t bie ber »iefibensen genieszt — übertragen werben könnten.

®ie entfpred)enben 9led)te würben vielmehr, wollte man fie von 
ben bestehenden Organen ablösen, unmittelbar an bie 9ïegierungSin» 
stanzen fallen unb bie Stabt würbe somit eine bedeutende Sd)äbigung 
in il)rer Selbstverwaltungsbefugnisz erleiden.

6S ift um fo selbstverständlicher, daß bie Functionen beS Schul- 
coffegiumS, bie 9fed)te ber alten Institutionen in 93e§ug auf das 

Sd)itlcollegium Ьпгф Ginfüljrnng ber neuen Einrichtungen absolut 

nid)t berührt werben, als bas Sd)iilcoHegium feiner gefeblid)en Dr» 
ganisation nach sich nicht als eine reine Selbstverwaltungsinstanz 

darstellt, sondern gewissermasßen als eine speciell zusammengesetzte 
Behörde, welche nur in engen Sufammenljattg mit ber Selbstverwal­

tung gebracht ift (analog wie etwa baS Armendirectorium), angesehen 

werben kann. 2)enn gesetzlic ift ber ganz außerhalb ber Sommunal* 
Verwaltung stehende „Dberpastor" ©lieb des Collegiums.

Siegt in diesem Umstande ein formell überaus günstiges Moment 
zur Sel)auptung ber bisherigen SelbftverwaltmigSred)te ber Stabt in 
Sdnilfadjen, fo musz doch aus naheliegendem Grunde ganz besonders 

bedauert werben, das zum gefeblid)cn Bestande beS Schulcollegiums 
nid)t außer ben 9lat^gliebern and) Delegirte ber beiden Gilden ge- 
flöten. Es ift in l)ol)em ©rabe wünschenswert, baß baS Interesse 
ber beiben 9)Mtftänbe beS 9latl)S für bie 2lnftalten beS Schulcollegiums 
— welches leid)t in Zufunft zum Theil auf ftänbifd)e Unterftüpungen 

angewiesen fein kann — erhalten bleibe unb eS ift eine Forderung 
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ber @ere$tigteit, baft ben ®ilben bie entfprecftenbe Sljeilnaljmc an 

ber Verwaltung ber Schulen gewährt werbe.

Vekanntlic ift vor einigen Jahren ein Antrag auf Hineinziehung 
ständischer Delegirter in ba§ Schulcollegium vom 9iatl)e mit der 
Motivirung abgelehnt worben, baft es inopportun scheine, eine 2lb« 
änderung be5 bestehenden Gesees von hier auê ju befürworten. SDte 
damaligen Dpportunitätsgründe sind паф bem im Obigen bargelegten 
gegenwärtigen Stande der Dinge ietzt wohl mir in gesteigertem 9Hafte 

vorhanden. 68 ift and) nidjt anzunehmen, baft bie Negierung gerabe 
ietzt bie ihrem Plane паф auf ben 2IuSfterbeetat gesetzten alten Ver­
tretungen der (Stabt mit weitgehenden Selbstverwaltungsbefugnissen 
ausstatten werbe, welche ihnen bisher де|ерНф nicht zukamen; 

naheliegend ift vielmehr, baft derartige $erljanblungen bie ganze 
Competenz der städtischen Verwaltung in biefer Richtung in Frage 

stellen könnten.

Formell ift hiernac das Mitdispositionsrecht ber beiden Gilden 
in Schulsachen fdjwerlidj herzustellen. Materiell wirb faft baê Gleiche 
erreicht werben tönnen burd) Hinzuziehung von Gliedern ber Gilde 
mit berathender Stimme 311 ben Sitzungen des Schulcollegiums, wie 

foldjeS gan analog mit bem Stadtjchulendirector schon gegenwärtig 

geschieht.

©ine solche thatsächliche Erweiterung beë SSeftanbeâ des Schul­

collegiums ift nicht nur aus MigfeiUrüdfidjten wüufdjenêwertlj, 
sondern aus praktischem Grunde unumgänglich geboten. Фа§ ®фи1* 

collegium ift in feiner дрдепЬНсШфер Zusammenseung gar nidjt 
im Staube, bie ihm obliegenden ^flidjten wirklich vollständig zu er* 
füllen. 9lamentlidj bie öconomischen Verhältnisse ber Schulen können 
nidjt eingehend genug beaufsichtigt werben, weil es an ben entsprechenden 
Slrbeitëlrâften fehlt und biefer uebelstand wirb sic sehr fühlbar 

steigern, fobalb das Project ber 9leorganifation nuferer Clementar- 

schulen $ur 2Iu5fü^rung kommt.

93on bem Patriotismus ber beiden Gilden ift es 511 erwarten, 
baft fie in ber ehrenvollen Aufgabe Genüge finden werben, burdj frei* 

willige Mitarbeit das Schulcollegium 311 unterftü^en und ber £$itig* 
teit beffelbeu erst hierdurc auch für bie Zufunft ben wünschenswerthen 

Erfolg 3U sichern.
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2)ie neue Gommunalverwaltung wirb also in Zukunft au her 
städtischen Schulsache nur infofern beteiligt fein, alê ihr das Ve« 
willigungêredjt zusteht, wenn für bie Stadtschulen neue, nidjt etwa 
au3 ständischen ober Stisitungscassen 311 beschaffende Mittel erforderlic 

finb. (St.’D. 2lrt. 1, 2, Bct. d., 55, Ret. 8.) 2)ad gegenwärtige 
Bdget des Stadtschulcollegiums ift bagegen ungekürzt von ber neuen 

Verwaltung zu übernehmen — bis auf einzelne, späten ju erwähnende 
Ausnahmen — und zwar auf Grund ber Votfcßrift beä 2lrt. 18, 

Pct. a., ber Bs Söft, welker, lautet:

„2lu5 ben ftäbtifdjen Mitteln finb bis auf anberweitige Anord- 

mmg, außer ben im 9lrt. 139 ber Städteordnunig anfgeführten 
Ausgaben, nod) folgende obligatorisc zu befireiten:

a. ber lnterhalt ‘derjenigen allgemeinen städtsehen Institu­
tionen, für welche bie Stabt gegenwärtig zu sorgen hat und 
bie nicht gleich bei ber Einführung ber Städteordnung und 
dieser Bestimmuntgen eingehen, und jwar in nidjt geringeren 

Beträgen, als Ьпгф bie bestehenden Etats und andere in ge­
setzlicher Drdnung erlassene Bestimiungen festgesetzt ift."

Anmerkung: Gs ift bie 2lnfidjt geltend gemacht worben, baß in 

Bezug auf bie gelungen aus ber Stadtcasse ди Schulzwecken 
nidjt ber porstehende Artikel, spndern vielmehr bie ÿnmerhtng 

jum $ct. d. des 2Irt. 139 ber St.-P. maasgebend fei, und 

baß bie Stadtverprdnetenversammlung nac drei Jahren bie 

Befugnis habe, bie von ber alten Verwaltung bewilligten 

und gezahlten Summen für bie ftäbtifdjen Schulen wieder 
surückzuziehen. £ur Unterstüung dieser Ansicht beruft 

man sic darauf, baß unter dem Begriff ber im Art. 18, 

Pct. a. ber Vf. Bst erwähnten „allgemeinen städtischen In- 
stitutionen,n für welche bie Stabt auc nac Ginführung ber 
Stäbteorbnung obligatorisc zu sprgen habe, augenscheinlic 

nicht su verstehen feien: bie ftäbtifdjen Rehranstalten, welche 

vielmehr an dieser Stelle übergangen und ausdrücklic nur 
im 2lrt. 139, Pet. d. ber Stäbteorbnung aufgefüljrt feien 

unter ben Snstitutionen, zu bereu lnterstützung bie Stabt nur 

während ber erften drei Jahre nac Ginführung ber Städte- 
prdnung ausdrücklic perbunden fei.

3
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2)iefe Interpretation, welche unanstreitbar wäre, wenn 

es Пф um Sd)ulverl)ältniffe des innern 9lei^S handelte, ist 
für 9liga absolut unhaltbar.

Der Gegensat, welcher in ben beiden fraglichen Bestim­

mungen sic findet, ift biefer:
Im 3lrt. 18, ^ct. a. der ®f. Bst werben bie allge­

meinen städtischen Snstitutionen erwähnt, für welche bie Stabt 

gegenwärtig „§u f argen hatt u. f. w.
$er 2lrt. 139, Pct. di ber St.^O. bagegen bespzicht 

„verschiedene Institutionen — fReffortS," welche „jum Unter» 

fyalt von Lehr- u. f. w. ÿnftolten" „Subventionen" von 
ber Stabt empfangen; — m. a. 2ö.; ber erfte Artikel be- 
banbelt Snstitutionen, bereu Unterhalt vollständig innerhalb 

des Gompetenztreises ber Stadtcommunalverwaltung liegt, 
ber zweite bagegen auserhalb des sJleffort$ ber eigentlichen 

Stadtverwaltung liegende Institute. Für Snstitutionen 
ber ersten 2lrt hat bie Êommunalverwaltung zu „forgen," fie 

hat biefelben au „unterhalten" während fie Snstitutionen 
anderer ^efforts nur „subventioniren," unterstützen kann.

Im ganzen Neiche gehören bie Schulen zum ^effort bed 

lnterrichtsminifteriums, welded' für biefelben von einigen 

städtischen Communalverwaltungen Unterftü jungen empfängt, 
ohne baf3 bie betr. Anstalten in fontsttger Beztehytitg ber sub- 

ventionirenden Communalverwaltnng itttterstellt find. 2)ie 

Schulen im 9leidje tonnten daher апф п1ф1 aid „allgemeine 

ftädtische ^nftitutionen" aufgefaßt werben.
ümgekehrt liegt bie Sache bei un§, wo in dem auf ge­

setzlicher Grundlage ruhhenden Stadtschulcollegium und dem 

von diesem gewählten Stadtschulendirector Unstanzen gegeben 
finb, Ьигф welche bie ftädtische Selbflverwaltnng* Functionen 

ausübt, bie im Steife nur dem 9)iinifterium ber Voltsauf­
klärung und bon verschiedenen 2lmtdftellen désselber zustehen. 

3n 3tiga finb bie weiften städtifchet Schulen in ber ^Ijat 

„allgemeine städtische Institutionen, für welche bie Stabt ge­
genwärtig 311 forgen hat" und über welche bad Wnifterium 

ber 23oltdanfttärung nur eine gewiffe Oberauffid)t übt. 
£>ie 311m unterhalt biefer Schuken bewilligten Mittel darf 
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baher bie Stadtverwaltung nad) 2Ibïaitf von brei führen kei­

neswegs zurückziehen.
Besonders in 93etrad)t kommt übrigens hier nod), das 

für bie höheven ßehranftalten der Stabt (Gymnasium, Söd)ter< 
schule, 9îealbürgerfcbn(e) Specialgesete erassen morden finb 
in Gestalt 2lUerl)öd)ft bestätigter 9?е{фЗгаф$ди1аф1еп, durc 
welche Gharafter und Umfang ber Anstalten, foivie ihve unter­
stellung unter das Schulcollegium und ben Stadtschulendirector 
anerkannt unb zugleich dem Minister ber Auftrag erteilt 

wirb, ben Lehrplan unb ben (E tat festzustellen. — Die mû 
nisterielle Bestätigung ber Etats erfolgte bann auf ®runb dieser 
Kaiserlichen (Ermächtigung.

Sie Harrasschule auf Grostlüversholm ift durc das Testament 
be$ weiland 2)îu|ïUel;rerê Johann Ehristian Harras gestiftet unb aus- 
drücklic ber Verwaltung des Stadtschulcollegiums unterstelt, Яшп 
Besten speciell dieser (5фи1е empfängt das Schulcollegium au*8 ber 

Stadtcasse eine übrigens seitlic begrenzte ^aïjreêfubvention von 1000 
Rbl. Dieje „Subvention," welche an eine „Stiftung" „311111 unter­
halt" einer wLehranstalt verabfolgt wirb, fällt unsweibeutig unter ben 

Wortlaut des 2lrt. 139, Pct. d. ber Städteordnung, fie wirb daher 
brei 3ühre паф Einführung ber Städteordnung wiberrufliф.

Vefonberd erwähnt mag l)ier поф schlieszlic werben, dasz dem 
Stabtfфulenbirector auser ben allgemeinen ftäbtifdjen ®фи1еп nod) 
eine егфеШфе Ansahl aud speciellen Stiftnngd=2)ïitteln unterhaltener 

Lehranstalten unterstellt ift. Hierher gehören näd)ft ben brei Jarrad* 
|фи1еп (2 auf 2lie?anberShö^e im eigenen Hause, bie britte auf 

Groszklüversholm) folgenbe Anstalten:

Sie Sßaifenhflu^ulen, bad $olft’fd)e Snstitut, bad v. Fi- 
f фег’|фе Fnstitut, bie Шда^пЬиГиче^геИфи^е, bie 9täh = 

unb Stridfd)ule unb bie Schulen ber (iterärifd)»prattifd)eu 
Bürgerverbindung (Eöchterjchule, Waijenschule, Saubftummen^фule 

unb <5опп1ад^фи1е).

(Eine 2Iudnal)inefteaung unter ben ftäbtifd)en Seljranftalten nimmt 
bie ftäbtifd)e Siealbürge^ule ein. ©ie ift mit einem eigenen Ver­

mögen botirt worben, hat eine fpecielle Verwaltungscommission unb 
ift bisher gewissermaszen als eine separate Stiftung behanbelt worben, 

3*



36

in welchev Eigenschaft iftr аиф bekanntlic vom hiesigen Vôrfencomité 

cine beträdjtlid)e Subvention zuflieszt. £rofcbem dürfte bie 2lnftalt 
nidjt als eine auszerhalb des Gompleres der städtischen Schulen stehende 
„Stiftung" im Sinne beS Gesezes aufzufassen fein, sondern als eine 
(freilic §um Theil besonders subventionirte) Stadtschule, wofür nicht 

nur baS im йЬПфеи gesetzgeberischen 2Öege ergangene Statut, sondern 
аиф bcr Umstand |рпф1, baft das Gebäude, гое1фе» gegenwärtig für 

bie Sфule erbtet wirb, als Eigenthum ber Stabt anzusehen ift.

Das Gebäude wirb also in ber neuen Verwaltung zu 
unterstellen fein, während bie Seitung ber Sфule felbft паф wie vor 

dem SфulcoUegium verbleibt.
Die gegenwärtig иоф bestehende, ständisc organisirte „Verwab 

tungscommission ber 9lealbürgerf$ule" verdankt ihre Gntstehung wohl 
hauptsächlic dem Wunsche ber (Silben, an ber Schulverwaltung £ljeil 

31t nehmen. 9)lit ber Vollenbung bed Schulgebäudes fällt aber jeher 

Н)а1|йфИфе Grund jur Weitereristenz ber Commission fort, ba bann 
nur поф bie 2lmortifation ber Anleihe als eine speciell für biefe 
(5фи1е аиЗзийЬепЬе VerwaltungSthätigteit пафЫсМ, während im 
Hebrigen bie Verwaltung in gleicher Weise wie für alle anderen 
Stabtfd)iilen 311 führen fein wirb. ®ie ständische Commission wirb 

daher (паф Vollendung des Sфull)au)eS) aufzulösen fein.

Das $otyted)nifum.

3)aS „Statut ber rigaschen polyteфnifфen Schulé" (91Иег^0ф(1 

beftätigteS 91е{ф8гафЗди1аф1еп vom 16. 2)?ai 1861) enthält im § 16 

folgcnbe Festseung:
„Die Verwaltung ber Schule steht dem Verwaltungsrathe 
derselben 311, welcher aus Repräsentanten derjenigen Gorpord- 
tionen besteht, bie Ьигф ihre Beisteueri 311г Gründung ber 
Anstalt mitgewirkt haben, ober Нф an ber Unterhaltung 
derselben betheiligen. Von jeber Korporation werben 3wci 9le« 
präfentanten designirt, welche aus ihrer Mitte den Präses 

beS Verwaltungsraths wählen/'
®ie Subventionirung des Polytechnikuns ift von den verfassungs- 

mäsigen drei Stäuben in ihrer Kige^aft als Vertreter ber galten 
Stabtgemeinbe bewilligt worben. ЭteфtSnaфfolgertn ber brei Stäube 
in dieser Vesiehung ift bie neue Communtalverwaltung, auf те1фе 
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daher mit €inführung her Städteordnung das zur Entsendung 
von Delegirten in den Verwaltungsrath übergeht.

Sie brei Stäube haben ober bisher auf Grund obigen ®efebe5 

je 2 ©etegirte zum Verwaltungsrath gewählt, fo das bie Stabt als 
solche im @anjen mit 6 Stimmen vertreten roar. (5S wird Sache 

ber Stadtverordnetenversammlung fein, erforderlichen ^aös über bie 
8ahl ber künftig von ihr §u wählenden Delegirten von competenter 
Stelle eine Festsetzung zu erportiren.

Die beiden tpctcrfdjulcn

(mit rusfischer lnterrichtssprache).
Sie Peterschulen ftnb eine Stiftung ber Stabt zum 2OOjä^rigcn 

Geburtstage des Kaisets Peters des Groszen. Sie gehören nidjt zum 

Bestande ber bem Schulcollegium utergeordneten städtischen Seßran» 
flatten, fonbern finb einer besonders zusammengesetten Admintistration, 
welche auch das Lehrerwahlrecht hat, unterstellt. Sic 2lbminiftration 

besteht aus einem 9îatt)#gliebe, als Präses, und je einem Delegirten 
jeder Gilde, foroie bem Director des Alerander-Gymnasiums. №in* 
heftend einer ber ständischen Delegirten muß russischer Nationalität fein.

Sie Stiftung ift 9lHerI)öd)ft genehmigt (vergl (Sommuntcat ber 
IV. 2lbtlj. ber ®ouv.»93env. vom 15. Februar 1874, 9ir. 599, und 
Schreiben des GuratorS an ben 9iatß vom 10. Januar 1874, 3Zr. 78). 
Sie Sufammenfefcung ber Administration wird burdj bie Ginführung 

ber Städteordnung nicht berührt.

Sic Delegation zur Verwaltung be§ weiblichen Lomonossow, 
gljmnafinme bleibt bem 9iatl)C, ba das Statut ber Anstalt bie Theil­

nahme eines Bürgermeisters an ber Verwaltung ausdrücklic vorschreibt.

In Bezug auf bic Dberlandschulverwaltung für bas Patrimonial 

gebiet bleibt ebenfalls bie bisherige Cometens des 9tatl)S unberührt, 
iveil einerseits bic neuen Institutionen feine Verwaltungsbefugnisse 
in Schulsachen haben und weil andererseits es sic hier wesentlic 
um bie Schulen im SIreal ber Stadtgüter handelt, welches überhaupt 

ber Competenz ber neuen Organe entzogen ift (vgl. oben Seite 16).

Sie 5»fP^ttion ber Gkadtbibliothef Hub Stabtbudjbrucferci. 
9lrt. 396.

Sic Stadtbibliothet vevdankt iljre Entstehung bem $ermadjtniß 

eines hiesigen Literaten Heinric Stulbers aus bem ЗДге 15-15. Sie 
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in ben 1523 aufgehobenen Slöstern vorgefundenen und bis dahin auf» 

bewahrten Уйфег mürben dieser Sammlung hinzugefügt, гое1фе feit 
bent Jahre 1553 auf Š8efd)luf? des 9iat^8 in bem bei ber Domtirdje 
belegenen Saal als öffentliche Bibliothek aufgestellt wurde. 33érmel)rt 

mürbe bie Biblivthef allmählig durc Regate und @ef$enfe, erst feit bem 
3- 1857 erhält fie einen Suf^uB von Seiten des Stadtcassacollegiums.

Der Snspection ber Stadtbibliothek ist feit bem Nahne 1859 аиф 
bie Verwaltung des §imf elften Stufen mS zugewiesen. — DaS 

Himselsche Stufeum ist Ьигф das odicill ber ÿrau (Savarine Christine 
Himsel, geb. Siartini, vom 29. Januar 1773 und das Testament der­
selben vom 22. December 1765 begründet und bis zum Tahre 1786 

von einem 9lat^Sgliebc, bann von den Disponenten des Himselschen 
Tamilienlegats und feit 1859, und zwar auf Slnregung ber Legats­
administration, wieder vom 9latl;e vermaltet worden.

(SS kann nicht §meifell)aft fein, das es sic hier um Stiftungen 
und Stiftungsvermögen handelt und das bie Verwaltungscompetens 
ber neuen Organe ausgeschlossen ist,

9L»9i.»@. Art. 5;
bie ße^teren werben vielmehr nur nac wie vor bie gegenwärtig vom 

Stadtcassacollegium gezahlte Subvention abzulassen haben,

Bs. Bst. 2lrt. 18, <ßct. а.
SDie Iuspection ber Stabtbud)bruderei, wofern dieselbe nid)t als 

gegenstandslos geworben angesehen werben sollte, könnte, ba fie mit 
ber Buspection ber Stadtbibliothek verbunden ift, auc bei dieser ver­
bleiben. Cin geselicher Grund, fie auf bie neue Verwaltung zu 
übertragen, liegt nicht vor; bie neue Verwaltung wirb aber natürlic 
auc nicht bem Stadtbuchdrucker gegenüber irgend welche Verpflich­

tungen haben.
Die jinfVection ber Stabtcan^cicn, 

9lrt. 597 und 598, 
bleibt selbstverständlic in ihrer function als 9luffict)tSbel)örbe über 
bie 91ûtyicanÿeien unverändert bestehen.

Die Sufpection des 9lrd)ivs. ,

9ttt. 599.
Das 91гф1и trägt freilich den 9Zamen bes „Stadtarchivs," allein 

Ьоф wohl nur insofern, als bie Stabt bisher Ьигф bie drei Stäube 
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vepräsentivt worben ist. 68 muß jebenfadê beim Rathe, al8 Haupt 
der alten Organe, bleiben und zwar um fo mehr, al8 es sich vielfach 
auf Befugnisse und Siebte ber Stadt bezieht, welche von ber neuen 
Verwaltung nac ihrer bestimmt abgegrenzten Gompetens nid)t aus­
geübt werben können, und mithin zur Weitereristenz be8 9tat^8, alê 
Tvägers ber. 9ted)t8continuität, bedürfen

U. 9lrt. 3, 4, 5. •

Die 3nfpcction ber Stadtgefängnisse,

№. 600,

kan nicht ohne Schädigung ber Sache von denshetr. 3nfti8bebörben 
völlig losgelös werben, fie bleibt dem 3tat^e, während bie Bewilligung 

ber im städtischen Budget für das Gefängniszwesen auszuwerfenden 
Summen ber neuen Verwaltung obliegt.

(Bergl. Seite 12 ba8 ad Slrt. 458, Pet. 34 Gesagte.)

Dië Ensvection bcè 9lrmenfonb8z

Art. 601;

hleibt, als Inspection einer Stiftung, beim 9ïatlje, und jwar das 
um fo mel)r, als überhaupt vorläufig das gesammte gegenwärtige 21г» 

menwesen, nicht auf bie neuen Organe übergeht.
U. 2lrt. 3 und 5. R.-R.-G. Slrt. VI.,. Wct. d.

(Vergl. Seite 12 das ad 2Irt. 458, Щей 34 Gesagte unb inse 

befonbere Abschnitt III. unter „Armenfond.")

Die Insvection ber 9lettung8anfîalt ul bc8 .fttaufen häufet für Seefahrer. 

9trt. 602.
68 giebt 4 Rettuugsanstalten, bereit jebe von einem, unter ber 

Sluffic^t des Stadt- unb Polizeiarztes unb ber -Dlebidnalverwaltung 
stehenden Badermeister verwaltet wirb. Für jebe Anstalt wirb vom 
Stadtcassacollegium ein Locäl beschafft ober -Diietljgelb abgelaffen. 

Slußerbem liefert das Stabtcaffacoiïegium bie erforderlichen 9iettung8« 
uteusilien, Medicamente u. f. w. Besonbere Verordnungen über diese 
9lnjtalten sind nicht vorhanden, dieselben werben hiernac wohl ^wei» 

fellos ber neuen Verwaltung, welche bie Mittel bafür zu bewilligen 

Ijat, zu unterstelléntsein:
StdD. 2lrt. 1, 55, Щс1. 8, 2, Щс1. c. („9)laftregeln jur Ver» 

hütung von UnglücfofäHen.")



40

ЯгаиЕепфаиЗ für Seefahrer ist eine Stiftung beè Börjen- 
comités, welche au5 dessen Mitteln unterhalten wirb. Die Verwaltung, 
für welche teine besonderen 53erorbnungen bestehen, wirb ganz vom 
Börsencomité geleitet und steht nur formell unter ber Unspection des 

3lût^ë.
ift in ber Städteordnung fein Anhaltspunkt geboten, um biefe 

Stiftung ber ®örfentaufmannf$aft ber neuen Verwaltung zuunterstellen.
(Vergl. U. 2Irt. 5.)

T^tc Inspection bcž 9iifingfanal8, ber $)ämme und $8egc in bon 

Vorftäbten und dem Patrimonialgebiet, ber Styctdjer und ber dazu 
gehörigen Anstaltett ('Mrt. 603)

geht auf bie heue Verwaltung über.
St.-D. Art. 1, 2, $ct. a. u. b., 55, fßct. 10. Bs. Bst. 2lrt. 1, $ct. a.

Qas Staàtraffarollegin m.
$rob..9L Th. I, Ш 604-617.

Die hier in Frage kommenden ftunctionen gehen durchweg auf 

bie neue Verwaltung über.
(St.»D. 2lrt. 1 u. 2, 55, Pct. 6—10, 139 u. f. w.)

®ie neue Verwaltung übernimmt gleichzeitig bie mit dem Stadt- 
cassacollegium verbundene

Stabtfdjulbentilgungöcommiffion,

(St.-D. 9Irt. 139, Pct c.),

bie Straszenflasterungscommission,
(St.»D. 3lrt. 2, Wct. b,,55, Щс1. 5), 

bie ^rleiid)tungöexbebition, 

(St^D. 2lrt. 2, Wet. b.),

bie Insvection des Bauwesens, 
(ÿrotMfR. Th. I., 2lrt. 581. St.D. Art. 2, Vet. d., 55, Vet. 10, 

139, Fet. b.),

bie Verwaltung und der Stadtgüter,

($rov.*9i. Th. I, 2lrt. 582 и. 583. St.’ü. 2lrt. 1 „£au8halt", 
2lrt. 55, Pct. 10 „städtische Besitzlichkeiten"),
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die Sufpcctiim ber Stabtpofîftation,
(Prov.9. 5t^. L, 2Irt. 584. 8s. Bst. 2lrt. 1, фс1. a.) unb

bio Immobilientarationscommsston.

(St.D. 55, <pct. 3, 85, 129.)

Die Quartiererpedition.

©a8 ehemalige Quartiercollegium ($rov.»9l. Th, I., 2Irt. 618 bis 
620) bildet gegenwärtig als Auartiererpedition eine Abtheilung be§ 

Stadtcassacollegiums unb geht mit diesem auf bie neue Verwaltung 
über (vergl. namentlich St.»D. 2Irt. 139, Pet. e. u. 2lrt. 145).

©er 2Irt. 8 der Beilage 311m 2lrt 2 der Städteordnung setzt fest: 

„bie Ginweisung ober 2lnmiethung von Näumlichkeiten für das in ber 
Stabt einzuquartierende Militair gehört §u den Pflichten ber Stadt- 
&ommunalve,rwaltung" (b. h. ber Ьигф bie Städteordnung geschaffenen 

Stadt-Gommunalverwaltung).

©er Anwendung dieses SIrtilelê in 9îiga steht nichts entgegen, 
denn derselbe ift, obgleich er in bie Beilage auf genommen is unb 
obgleich er паф ben betreffenden 2IHegaten bestimmte Neichsgesetze, 
beren Giltigkeit hier theilweise zweifelhaft fein mag, ersetzen soll, 

feiner Form паф ein primäres GJefe^, welches eine bestimmte 
Competenz ber neuen Communalverwaltung unzweideutig auëfpri^t, 
ohne ber früheren Verwaltungesustände in dieser Dichtung überhaupt 
Grwähnung 8U than, ©er ganzen Fasiung паф gehört bie Vorschrift 

nicht in bie Beilage, sondern vielmehr in den Tert ber Städteordnung.

©er städtische fpenjîonèfonb.

Die Bildung des gonbž aus Abzügen von den seitens ber Stabt 
gezahlten Beamten - (Sagen hat begonnen feit dem ^ahre 1834 auf 
®runb beê SenatSufafeê vom 16. Juli 1834, welcher u. 21. im Pct. 3 

vorschreibt, bah „ber Decourt von den ©agen sämmtlicher Beamten, 
bie ihre (Sagen aus ben Stadtrevenüen erhalten, — den tadtein- 
nahmen зи^игефиеп" fei.

3m Pct. 4 beä Ufafed heiszt es bann: „ba ber 3med ber 3u? 

zählung ju ben Stadteinnahmen ber decourtitten Procent­
gelber barin besteht, das mit ber Zeit (1ф ein ^enfionë» 
fonb bilbet, so mus diesev Decourt jn feinen anderweir 
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tigen BedürsinissenderStadtsnerigendet, sondern ge­

hörig verrentet werben/'
2)er Pensionsipnd wurde jum Sabre 1845 vom Kämmerei­

geriete, feit biefer Beit vom Stadtcasiacollegium verwaltet.
E8 fann nicht zweifelhaft fein, baß ber Pensionsfond als ein 

integrirender Beftanbt^eil bed städtischen Vermögens anzusehen unb 

demgemäs auf ®runb ber 2Irt. 1, 116—127 ber St-D. an bie neue 
(Sommunalverwaltung zu übergeben ift, welche ben Fond felbftvçr» 
ständlic nur unter ber bei feiner Begründung festgesetten Bedingung 

übernehmen unb ihn nur jur Bestreitung von Vensionen perwenden 

barf.
®anj unabhängig von dem Bestande unb ber Höhe dieses Fonds 

hat bie Stadt bisher bie Verpflichtung anerkannt, ihren Beamten Щеп* 
sionen zu zahlen. ®ie gegenwärtig aus ber Stadtcasse gezahlten 
Pensionen übersteigen bekanntlic um ein Bedeutendes bie aus dem 
Capitale bed Pensionsfonds gezogenen Nenten. Sur Erleichterung 

biefer Zahlung wirb feit dem ^at)re 1868, itachdem ber ^enfionêfonb 
auf meßt als 100,000 «Rbl. angewacfifen war, ber Betrag von 5000 
9tbl. jahrlic vom Pensionsfond an bie Stadtcasse abgefühtt, fo baß 

feitbcm nur ber Rentenüberschus über jene 5000 «Rbl. unb ber betrag 
ber Abzüge von den Beamtengagen alljährlich zum Capital geschlagen 

wirb.
hantbelt H nun darumt, ben Umfang ber Bërpflichtungen fest 

zustellen, welche bie neue Verwaltung gegenüber ben zum Pentsiönsfond 

steuernden Personen übernimmt.
®ic bereits bewilligten Pensionen finb паф ber Anmerkung zum 

2lrt 139, Pct. c. ohne Weiteres апф von ber neuen Verwaltung 

obligatorily zu zahlett, bezüglich berjenigén Bensionen unb Unter» 
ftützungen aber, bereu erfte Zahlung, bezw. Bewilligung erft in bie 

Seit nac Einführung ber Städteordnung fällt, fintdet 5У ditectet 

Ausspruc im ®efeÿe vor.
Cd liegt auf ber $and, baß bie zum Benstonsfond zahlendett 

Beamten sic in einem Vertragsverhältnisse zur Stadt befittdett, weldje 

lehtere sic für ben gatt bed Eintritts gewisjer Bedingungen 8 Щеп» 

fions, unb Unterftübungdjat)lungen an erftere verpflichtet hat. SDer 
2lrt. 139, Щс1. c. erkennt nun freilic an, baß bie neue Verwaltung 

für „bie Erfüllung ber von ber Stadt übernommenen Verbindlichkeiten" 
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ju sorgen hat unb gelegentlich ber llebergabe beS Pensionsfonds wer­
den bie ben Beamten gegenüber befteheuben Pensionsverbindlichkeiten 

ber Stadt von ben alten Organen hervorzuheben unb von ben neuen 
Organen vielleicht allgemein anzuerkennen fein; aber felbft unter dieser 

23orauSfcbung wütden bie Pensionsansprüche ber Beamten поф feines# 

wegs unbebingt sicher gestellt fein.
einmal nämlic könnten bie ^enfionêintereffenten ber neuen 93er# 

waltung gegenüber offenbar fein besseres 9fedjt erwerben, als gegen# 
über ber alten. Gegenwärtig steht ihnen aber nicht ein unanftreit# 
bares 9lecht auf eine gewisse Pensionsquote nac Ausdienung ber betr. 
Seit zu, sondern eS is in jebem einzelnen Falle bie ausdrückliche Be- 
Billigung feiten» ber Stäube nothwendig. Oie betr. Beamten mürben 
alfo auch in Zukunft ihre Pensionen nicht auf bestimmter ®runblage 

fordern können, sondern bie Bewilligung seitens ber Stadtverordneten­
versammlung abzuwarten haben, unb formell mürbe es bann iedenfalls 
im freien belieben ber Versammlung flehen, menu nicht jebe Pension 

zu weigern, fo hoch 8. 8, sich nach bem 9ieichSpenfionSftatut zu 

richten, falls dasselbe für bie Stabt weniger drückend ift, als ber ge­
genwärtig jur 9li^tfd)uur genommene Entwurf zu einem städtischen 
Pensionsreglement.

Oie Stäube sehen gegenwärtig baS von ihnen entworfene Щеп# 
sionsreglement stillschweigend als für fie bindend an unb bie jedes­

malige specielle Bewilligung ift zu einer Formalität geworden, welche 
beobachtet werden muß, meil das Reglement nicht bie von ben Stän- 

ben erbetene obrigkeitliche Bestätigung erhalten hat.
6S bürfte sehr zweifelhaft fein, ob eine derartige moralische 93er# 

pflichtung and) für bie Stadtverordnetenversammlung von Bedeutung 

fein muß.
3u noc ungünstigerem Resultate führt aber eine anbere, durc 

ben Wortlaut beS Gesetzes nahegelegte (5rmägung:
Oer 2lrt. 139, фс1. c. ber Städteordnung bestimmt, baß ber neuen 

Verwaltung obligatorisc obliegt „bie Erfüllung ber von ber Stabt 
übernommenen ^erbinbli^feiten/'

Oie Anmerkung lautet bann: „dieser ЩипЛ findet auch auf Щеп# 
f tonen Anwendung, bie aus ftäbtifd^en -ötitteln traft ber vor Gin­

führung dieser Städteorbnung geltenden Bestimmungen b ernt Ui g t 

roorben sind."
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2)ie (Sonfequens hiervon ift die, daß der evwähnte Punct feine 
Anwendung findet auf Pensionen, bie поф nicht bewilligt worden finb, 

b. I). das bie neue Verwaltung nicht verpflichtet ift, ^enßondverbinb» 
lichkeiten ober Zusagen §u erfüllen, welche bie alte SBerroaltung Ьигф 
Entgegennahme ber Pensionsabzüge übernommen, Ье§то. gemacht ^at. 

Ja ež könnte fogar in Frage gestellt werben, ob bie Stadtverordneten­
versammlung überhaupt — selbs wenn fie dazu geneigt iß — bie 
Competens haben wirb, Pensionen auf ©runb einer ihr zwingend er» 

jt^einenben moralischen Verpflichtung zu bewilligen, ba ein Renfloué» 
bewilligungsrecht, trot ber casuistischen Aufzählung ber Befugnisse ber 
(Sommunalverwaltung, im Gesetze nid)t аиёЬгйсРПф erwähnt ift, wa^= 

rend doc das 9led)t ber Gehaltbewilligung speciell im 2lrt. 55, $ct. 2 

ber Städteordnung aufgeführt wirb.

Letzterer Cinwand würbe aber wohl mit einigermaßen gutem 
Willen Ьигф Hinweis auf den 2lrt. 140 ber Stäbteorbnung jit beset- 
tigen fein, welcher festsett, baß „nadj Deckung ber im 2Irt. 139 auf­

geführten Bedütfnisse bie städtischjen Mittel nach Etmessen ber Stabt» 
verordnetenversammlung überhaupt 31t allen 9lu§gaben verwandt wer» 
ben fönnen, bie 311m Stufen ber Stabt itnb ihter Einwoljner gereichent 

und ben ©efefeen nicht widerstreiten."

(S3 ift nicht anzunehmen, baß bie geseliche 3Iufficßt^inftan3 
(Art. 1 ber St.»Ö.) gegen Pensionsbewilligungen, welche bei ber ge* 
schitderten Sachlage offenbar einer (Sßrenpßidß ber Stabt Genüge 

leisten, mit Erfolg wirb Cinsprache erheben fönnen.

(Sine Zwangsverpflichtung ber neuen Stadtverwaltung läßt sich 

aber kaum construiren und auc nid)t dadurc hevstellen, baß bie lieber» 
gäbe des Pensionsfonds unter Bedingungen erfolgt. 9)lit ber lieber» 
nahme ift nur bie eine, bei ber Gründung des §onb3 feßgefefetc Be- 
bingung — biefe aber unzweifelhaft — verbunden, baß berfelbe nicht 

311 anderen, ate 311 $enfion»3weden verwanbt werben barf. 5öebin» 

gungen anderer 2lrt (in Besug auf bie pensionsberechtigten Personen 
ober bie Höhe ber Pension) fönnen weder gestellt, паф acceptirt wer» 

ben, — beim ein 2Infpruф ber 311m §onb steuernden Personen an 
diesen Fond iß тф1 construirbar. 2)er Anspruc ift überhaupt all» 

gemein an bie Stadtmittel geltet und es ift ein Internum ber 
Stadtverwaltung, baß sie zur leichteren Erfüllung ihrer ^егЫпЬИф? 
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feiten eine Ьигф Hentenzuwachs allmählig sic vermehvende Separat» 

caffe gebilbet hat.

Der „9tatljegagcnverbcffcrung«fonb/z

$er aus Privatmitteln gebilbete sog. Slat^gagenverbefferungèfonb 
stand bis jum Jahre 1856 gesondert unter der Verwaltung des Käm­

mereigerichts. Gemäs Protofollverfügens des Statik pom 14. Pcto- 
ber 1856 wurde alsdann ber Fond vom Sämmereigericht dem Stadt- 
cassacollegium „jur separaten Asservation und Sle^nungžfüljrung" 
übergeben. 2)ad Cassacollegium übersandte feit biefer Beit aljährlic, 
bei einer Aechenschaft über die Verwaltung, den Betrag ber effectiv 
eingegangenen Renten an das Kämmereigericht jur bestimmungsmäszi 

gen Verwendung.
®ie Aenderung dieses SerljältniffeS batirt aus dem Jahre 1873.

Я)игф Eommunicat vom 13. October 1873, 9lr. 3286, teilte 
nämlic bie IV. Abtheilung ber livländ. ®ouv. » Sern). dem 9îat^e 
mit: ber SJiinifter „finde es" „ber Vorstellung ber Gouvernements- 
Pbrigkeit gemii^' „möglich, zu gestatten, zeitweilig und bis zu ben be­

sonderen Slnorbnungen bei ber bevorstehenden Sieorganifation ber 9ti« 
gafcfjen Stadtverfassung, bie Gehalte in dem Setrage auszahlen 511 
(affen, roie er in dem vom Nigaschen Rathe vorgestellten Verzeichnisse 

angegeben ift, wobei biefer Gehalt aus allgemeinen Stadtmitteln zu 
verabfolgen ift und in Anbetracht biefer Entscheidung fei ber Sato 

gagenverbesserungsfond im Setrage von 56,155 Slbl. nunmehr den 
übrigen unter ber Verwaltung ber Stabt auf allgemeiner Grundlage 
stehenden Neservecapitalien jujuf^lagen."

2)er Rath trug dem Cassacollegium auf, den Siatl^gagenverbeffe» 

rungsfond einstweilen иоф gesondert zu afferviren.

3m 3ü^re 1874 überfapbte das Gassacollegium in ber bisher 
üblich gewesenen Form bie Stenten des ^onbS an das Kämmereigexicht.

Darauf remarquirte ber Minister zum Budget pro 1875, ba§ 
unter ben Güpitalien ber Stabt ber Mathsgagenvetbessetüngsfond be- 

sontdets aufgeführt stehe; ba bie betr. ©agen auB ben allgemeinen 

Mitteln ber Stabt bestritten mürben, fo müsse nunmehr „baž genannte 
Capital, in Gemäsheit ber Weisung des Ministeriums, ben Sierferve» 
capitalien, welche auf allgemeiner ©runblage ber bestehenden Vot- 
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fünften in ber Disposition ber Stabt sic befinden, zutgezählt wer» 
ben und ein 9iefervecapital ber Stabt bilden."

®aS Cassacollegium fragte beim 9latl) an: wie es nunmehr mit 
ber Buchung des ^onbž 311 halten fei, worauf ber 9latß mittels ^roto» 

tolls vom 3. Juli 1875 dahin resolvirte:

®er Minister habe nicht vorgeschrieben, baß das Capital des 
Rathsgagenverbesserungsfonds in das allgemeine 9lèfervécapitàl ber 

Stabt aufgehen folle, die Gelder des Fonds würben alfo im Budget 
ber Stabtcaffe fortduernd als ein gesondertes 9lefervecapitat auf­

zuführen fein, bas nur Ьигф eine gemeinsame Hauptsummation mit 
dem allgemeinen 9iefervecapitale 31t verbinden fei. Es fei sodann 511 
bemerken, baß bie Einnahmen aus biefem Capital zwar in dem 

Cinnahmebudget aufgeführt, in Zukunft aber nicht mehr 311г GSagirung 
ber Nathsglieder vërwandt werben würben, ba biefe Gagirung viel» 

mehr voHftänbig aus ben allgemeinen Summen ber Stabtcaffe be­

stritten werben werbe.

®aS Verfügen is anf$einenb verclausulirt, indessen muß dem­
selben doc so viel mit Bestimmtheit entnommen werben, baß ber Vath 

auf ®runb ber ministeriellen Entscheidung anetkannt hat:
1. Фег Nathsgagenverbesserungsfond fei ein 9lefervecapital ber 

Stabt.
2. Bef ber ®ispofition über biefes Capital, bezw. beffen 9leve» 

nüen, fei bie Stabt nicht an ben ursprünglichen S^ccf desselben gë- 
bunden, m. a. W. (ba ein anberer besonderer Zwec gar nicht in 

^rage kommt) bie Stabt tönne über baS früher als 9îatljSgageu» 

verbesserungsfond bezeichnete Neservecapital frei verfügen.

Das Capital wirb hiernac ohne jebe Bedingung ober Cinschrän- 
tung ber neuen Communalverwaltung als ein (bisher nur besonders 
gebuchter) 31t ben allgemeinen Neservecapitalien ber Stabt gehöriger 

§onb 31t übergeben fein.

î)aS Capital des ehemaligen Reservefornmagazins.

2)ie feit dem ^al^re 1763 hierselbst bestehende Einrichtung, wo- 
nac (311г Slbwcnbung von Hungersnoth) ber 10. Theil beS zu ver­

schiffenden Roggens 3urücfbel)alten und erst nac ber neuen Grnte 
wieber ben betr. Kaufleuten ausgeliefert würbe, würbe im ^a^re 1802 
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mif Slnfudhen ber Kaufmannschaft bürd) Kaiserlichen Sefeßl aufge- 

Ijoben. Sin ißte Stelle trat ein „Reservefomnmagazin," гое1фе5 durc 

eine Abgabe vorn verschisften Getreide gebildet würbe und stets einen 
— 311 verschiedenen Zeiten verschieden normirten + Maturalvorrath 

non Roggen halten muszte. Sa bie Abgabe nur non ber Kaufmann- 
fd^aft aufgebracht würbe, so überließ ber Kaiserliche Sefe^l vom Jahre 
1802 ber hiesigen Handelsgemeinde jufammt dem Magistrate unter 
Aufsicht des livl. GivilgQuverneiir^ bie Vermattung des Magazins an* 

zuordnen, demgemäß würbe bie Verwaltung einem bejonderen Co­
mité, bestehend Ш einem Sïatl)8gliebe und 6 ©fiebern bet Raufmann- 
schast, anvertraut. Ser formell gan unanstreitbare Standpuntt: eS 

handele sic hier um ein Sondervermögen ber ‘handeltreibenden Sür* 
gerfd^aft, über welches nur noc ber Statt; mitzubeschlieset habe, 
scheint schon früh wieder aufgegeben $11 fein. Sie Bewilligung au§ 

bem Fond gum Besten des Theaterbaus würbe nur vom 9latße 
und ber großen Gilde beschlossen (im ЗДге 1831). Bei fpäter er* 
folgten Bewilligungen (§um Sau des Polytechnikums, des Realgym­
nasiums) wirfte auc bie kleine Gilde mit.

Wachdem das Institut als solches sic als unpraktisc und zweck­

los erwiesen hatte, erfolgte bie Aufhebung beffelben bur$ Kaiserlichen 
Befehl vom 17. Mai 1860 (Senatsutas vom 6. Juni 1860, Sir. 25396). 

Ser Ukas bestimmt im Pet. 2, baß das Vermögen bes ehemaligen 
Neservekornmagazins „bem städtischen Capitale zuzuzählet fei, behufs 

ber Verwendung 511 Stadtbedürfnissen, gemäß den im Art. 8 und 21 
ber Verordnung über bie Stadtöconomie vorgeschriebenen Siegeln" 

(b. i. mit ministerieller, eventuell Alerhöchster Genehmigung),

Sim Schluß des Tahres 1860 wirb ba§ gesammte Vermögen be8 
Reserpekornmagazins von bem Verwaltungecomité bem Stadtcassa- 
collegium übergeben, welches darüber, als über ein spectelles, ber 

Stabt Siiga gehöriges Reservecapital bis hierzu besonders Sud) ge* 

fühut hat.

Nach Vorstehendem kann es nidjt zweifelhaft fein, baß ber Kest- 

bestand des Vermögens des cl)em. Neserveboritmagazins (311 welchem 
and) einige Speicher gehören) feiner Zeit, zugleic mit bem übrigen 
Vermögen ber Stabt, ber neuen (Sommunalverwaltung auszuliefern 
fein wirb.
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(®ie Stäube haben bekanntlic bereits beschlossen, den 9teft 
des Gapitals, sowie beit Berkaufserlös für den Speicher, bei 

ber Bestreitung der Kosten für bie 2)ur^fül)imng ber Element- 

tarschulenreorganisation, welche noc ber Stadtverordneten­
versammlung 8ur Beschlusfassung vorgelegt werben foil, ju 

verwenden.)

nas polijeiamt
*2lrt. 621. es kommt Enterbet nur in Frage, oh bie Delegation 

zweier ©lieber in das polijeiamt wie bisher dem 9iatlje, ober aber 

ber neuen Verwaltung zusteht.

WBgebenb dafür, ba6 vorläufig «оф bie Befugniß beä Raths 

unverändert bleibt, ift ber 2lrt. VI., Pct. c. des
(Pergl. unten bad Memorial über bie Beilage, 2lrt. 1, Pct. а.)

®ie Delegation zum mebicinifcHiolijeitidjen Comité 

^ängt mit ber Befugnis bed Raths, Delegirte in bad Polijeiamt ju 
entsenden, zusammen und wirb vom Rathe auszuüben fein, fo lange 

er lehtere Befugnis behält.

Sie Flusvolisei .

bleibt nac aushtücklicher gesetzticher Borschrift bid 8u ber in Aussicht 
genommenen 9leorgauifatiou derselben auf ber bisherigen Grundlage 

W ».M. AteL VI., ФС1. =.

2)až GLeiche wirb wötl von ber Fährherrschaft zu gelten haben, 
ba dieselbe wesentlic auc polizeiliche Functionen in sich fc&licfct.

$er neuen Stadtverwaltung ftel)t allerdings nac 2Irt. 2, Pct. b. 
ber St., bie gürsorge für bie „Wasserverbindungen, Prüden 
unb ueberfahrten" zu Zur Abtrennung dieser Gompetens wirb jedoc 

zunächst, mit Mücksicht auf ben 2lrt. VI. bed ЭЬМ., unb ba bie 

^äljrljerrf^aft iedenfalls im Zusammenhange mit ber Glutbpolisei steht, 

поф тф1 geschritten werben tonnen.
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IL
imd Itändischbe Hifuf tonen, тоеГфе nid;t 

tin Qtovinziagesetzbnc erwäint find,
$)aü Armendirectorium.

Armendirectoriun in feiner gegenwärtigen Zusammensesung 
stellt fid) als eine durc 2lllerl)öd)fteS Specialgeset in’ Leben gerufene, 
einein besonderen 8weige her Gommunalverwaltung gewidmete, aber 
nid)t in den 91al)inen der allgemeinen städtischen Selbstverwaltung ein­
gefügte Š8el)örbe bar, in welcher den ständischen Oelegirten nicht ein* 

mal bie Majorität ber Stimnen jufteljt.

®ie Drganisation und Competens des 2lrmenbirectorinmS ift ge­
ordnet auf Srunb des AMlerh. Befehls vom 14. November 1802 durc 
eine Jnstruction („$lan 311г Versorgung ber Armen und 3lbfteÜung 
ber Bettelei"), welche vom Generalgouverneur kraft ber ihm durc 
den Kaiserlichen Befehl ertheilten Ermächtigung am 4. 2lpril 1803 

bestätigt worben ift.
2)aS Armenditectorium wirb also, als eine außerhalb beS Gebiets 

ber städtischen Selbstverwaltung stehende Snstitution, nebst ben ihm 

untergeordnetet Wohlthätigkeitsanstalten unb ben zum unterhalt ber* 
selben bestimmten (Summen durc bie Veränderung in ben Organen 
ber Stadtverwaltung gar nid)t weiter berührt. Diese Schlusfolgerung 
ift nm fo selbstverständlicher, als nac dem Gesetze bie %ürforge für 
baS städtische Armen- u. Srankenwesen gar nicht pflichtmäszig ber neuen 
Stadtverwaltung zugewiesen ift. Oie Bestreitung ber Kosten für bie 

ftädtische Armenpflege ift nicht integrirender Theil beS ftäbtifd)cn 
Haushalts, bie Gommunalverwaltung l)at vielmehr nur das 9ied)t, 
„Masznahmen für bie Armenpflege unb namentlic §ur unterdrückung 
ber Bettelei" zu treffen (SBf, Bst. 2lrt. 1, Bct. c.), „«Subventionen 
für SBohlthätigteitSanflalten" zu bewilligen (St-0.2lrt. 139, ^ct. d.) 

unb „fDlafmahmen für bie ©efunbheitSpflege" 311 beschliesen.
Oie etwa onfjuwerfenbe Ansicht: bie neue Gommunalverwaltung 

Ijabe in Zukunft an Stelle ber bisherigen Delegirten ber drei Stäube 
ihre Vertreter in baS Plenum beS Armendirectoriums 311 erwählen, 

widerlegt fid) burd) bas Gese unb namentlich durc bie Bs. 23ft,

4
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welche im 2lrt. 20 ben analogen Fall ber Delegation 511m Gollegium 

allgemeiner ^ürforge behandeln und bie Gompetenz der Stadtverord­
netenversammlung in dieser Beziehung regeln, während der Delega­
tion zum Armendirectorium feine Erwähnung gefd)iel)t.

2lllein, and) abgefefjen von biefer formellen Seite ber Sache, steht 
einer Ginmischung ber neuen Communalverwaltung in bie Verhältnisse 
des Armendirectoriums und ber ihm untergebenen Anstalten als ent­
scheidendes Moment ber Umstand entgegen, das bas Subget beS Armen- 

directoriums einerseits durc stiftungsmäszige Einnahmen, andererseits 
durc von ber Steuergemeinde erhobene Abgaben beftritten wirb. 
$ürd) bie Beiträge ber Steuergemeinde finb namentlic in neuester 
Seit bie Kapitalien 311m Sau beS Krankenhauses, 311m Ankauf ber 

Srrenanstalt Rothenberg u. f. то. beschafft worden.

Mit ber Steuergemeinde als solcher hat aber bie neue Gom- 
munalverwaltung nichts 311 schaffen, fie hat and; bie 5)iSpofition 
nur über städtisches Vermögen, über städtische Abgabenerträge, nicht 

über baS Vermögen ber Steuergemeinde und bie von ber Lezteren 

aufgebrachten Abgaben.

Dieser directe Zusammenhang beS SIrmenbirectoriumS mit der 
Steuergemeinde ift übrigens ausdrücklic anerkannt im 9lrt. 2, Pct. IV. 

beS 2lHerl)öd)ft bestätigten 9tei^SratljSgutad)tenS, woselbst eS heist:
„Bis 311г Reorganisation ber städtischen Steuergemeinden und 
beren Verwaltungen finb bie jährlichen Subgets und Dlepar* 
titionen ber Sei träge, welche feilens biefer Verwaltungen 
von den ©liebem ber Steuergemeinden für bie Serf or » 

gung ber 311 ihnen verzeichneten 21 r men und beren Ver­
pflegung in Krankenhäusern 311 erheben finb, ben Gouf 
vernementsregierungen 311г Bestätigung vorzustellen."

Die Reorganisation ber hiesigen Steuergemeinde und •Verwaltung 
ift einstweilen noc ber Zukunft vorbehalten (Pet. VI. d., 2lrt. 2 beS 

ЭЬ9Ъ©.) unb gelegentlic ber Durchführung biefer Reorganisation 
wird bann 31t untersuchen fein, ob unb inwieweit etwa einzelne den 
Slrmenbirectorium untergebene 2lnftalten als gans besondere, selbst­
ständige Stiftungen anzusehen unb entsprechend 311 vermalten fein 
werben. 3« е™ес solchen Unterfliegung liegt gegenwärtig feine Ver- 

anlaffung vor, weil eben, roie gezeigt worden ift, baS 2lrmenbirectorium 



51

in feiner gesammten Eompetenz zunächst durch bie Ginführung her 
Städteordnung gar nicht berührt wirb.

$>ic Schenfereicommission.

9îad) ber Instruction für das Armendirectorium (,,^(an zur 
SBerforgung der Simen 2C.") nom ga^re 1803, § 2, gehört §u den 
Pflichten des Armendirectoriums u. 21.: „®ie direction aller unter das­
selbe sortirenden und nicht auf besondere Privat-Fundationen Пф grünt- 
benben SlmemSlnftalten, als des Hospitals ju St. ®eorg, des Ni- 
colab Simen» und Slrbeit^aufež, des russischen Armenhauses, ber 
Schenkereicasse 2C."

Die £öl)e ber jur Schenkereicasse flieszenden, dieselbe bildenden 
Abgaben wird von ber ständisc zusammengesetten Schenkereicommission 
(vergl. bie Schenkereiverordnung vom Jahre 1858) festgestellt, ©a 
bie Glieder des Kämmereigerichts üon SlmtSwegen and) Glieder ber 
Schenkereicommission finb, welche ihre Sitzungen im Loeal des Käm­
mereigerichts abhält, fo wirb bie jur Schenkereicasse flieszendé Abgabe 
im Kämmereigerichte vor Ausreichung ber betr. Schenkpapiere erhoben.

91аф Slrt. 310 be5 Getränksteterreglemenits und Slrt. 128 und 
134 ber <5t.»D. competirt aber bie Concessionirung von Schenken, 
sowie bie ©r^ebung ber Steuer von Tracteuranstalten, Ginfahrten und 

$ictualienbuben ben neuen Verwaltungsorganen unb prattisc folgt 
hieraus, baß es für bie Schenkereicommission mit sehr großen Schwie­
rigkeiten verbunden fein würbe, bie Abgabe ju Gunsten des Simen» 
wesens аиф ferner beizutreiben, wenn für bie Schenkwirthe bie 6r» 
langung ber Eoncession zum Getränkeverkauf nicht mcl)r an bie Bedin­
gung ber vorherigen (§ntrid)tung аиф dieser Armensteuer geknüpft ist.

wäre nun freilic nicht undenkbar, das bie neuen Drgane auf 

®rtmb eines bejüglidjen lebereinkommens bie Erhebung ber von ihnen 
an bie Schenkereicasse abzuführenden Slrmenabgabe übernähmen. 
5)ie Schenkereicommission würbe bann mit dem Beginn ber Wirksamkeit 
ber neuen Drgane aufzulösen fein, während bie Schenkereicasse, eine 
nid)t unbedeutende @innal)mequene für baê Slmenbirectoriitm, er­

halten bliebe.
Diese Forterhebung ber Schenkereiabgabe zum Besten ber Simen 

könnte aber von ber neuen Verwaltung nur unter ber Voraussetung 
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übernommen werden, daß bie gesezliche Grundlage für biefe Besteue­
rung zweifellos ift. Letzteres ift indessen keineswegs ber Fall; im 
®egent^eil ergiebt sic aus nachfolgender 2)arfteHnng, das bie Stabt 

gegenwärtig das 9icd;t zur (Sr^ebung ber fraglichen Armenabgabe von 
den Getränkeanstalten ni^t meijr hat:

SDer Stabt 9îiga, bezw. ben Bürgern ber Stabt haben feit ur* 
alten Zeiten genisse Vorrechte in Bezug auf bie Bereitung und ben 
Verkauf von Getränken zugestanden; und zwar sprechen bie alten Ur* 
kunden einmal von dem ausschlieszlichen 91еф1 ber Bürger, 
Getränke zu bereiten und zu verlaufen, derart, das bie Fremden, sowohl 

in, wie jmei teilen um Diiga ihren Bedarf nur von Bürgern beziehen 
durften, andererseits wird von ber ber Stabt zuk о mm en ben 21 b* 

gäbe and dem GSetränkeverkauf (2lccife) gehandelt.
(Väbst. Süllen Sixtus VI. V. 10. §ebr. .1478 u. Innocenz VIII, 

V. 19. Juni 1489; Corpus Stephaneum v. 1581, Pct. 48 u. 
Corp. Privil. Gustavi Adolphi v. 1621, Pct. 52 u. 53; Accord- 
puncte ber Stabt Riga v. 4. Juli 1710.)

$ie Vorrechte bezogen sic also auf zweierlei: auf bie ©rl)cbung 

ber 2lccife zum Besten ber Stadteinkünfte und andererseits auf ein 

Monopol ber Bürger.

In späterer S^it (wie es scheint, erft unter russischer Herrschaft) 
beginnt bie 2luênu^ung des üMonopold für bad 2lrmenroefen: durch 

bie Handelsordnung von 1765 (§ 4) wirb „bad Branntweinbrennen 
ber Sürger in und um bie Stabt eingeschränket — und dieses 9?alp 
rungsmittel bloszerdings verarmten Siir gern, Wittwen und 
Waisen beider Gilden zugestanden." 2)urdj einen 9Шег1). Befehl 

ber Kaiserin Gatharina II. vom 3. Ttai 1783 würbe angeordnet: „ben 
Getränke verlauf (sc. in ben livländischen Stäbten) einzig und allein 

zum Nutzen ber Städte, gur Erhaltung ber 9)tagiftrate uitb zu andern 
städtischen publiquen Sweden einzurichten."

®a man 1)1егЬигф bad Monopol ber Bürger, refp. ber verarmten 
Bürger auf ben Getränkeverkauf bedroht glaubte, fo erwirkte ber Gen.: 
$ouv. Browne einen 2lHerlj. Specialbefehl vom 21. Decbr. 1783, 
wonac ber Getränkeverkauf in ben livl. Stäbten conform bereu Ver­
fassung und Privilegien einzurichten fei, aber and) fo, daßz bie Stäbte 
selbst einigen 9Zußen davon hätten. 5)er Inhalt biefed zunächst an



53

Bromne adressirten Alerh. Befehls würbe nachmals durc ben Senats­
Ufas vom 7. 9)tai 1770 wiederholt, refp. bestätigt, und wie das zu 
verstehen fei, das der Getränkeverkauf conform ben Privilegien, zu­
gleich aber аиф zum Nutzen der Stabt eingerichtet werbe, bafür liefert 
eine von ber Rigaschen Statthalterschaft unter Vestätigung bed Gen.- 
Gouv. Browne erlassene Schenkereiordnung vom 24. uli 1790 ben 

Beleg; ßn ben §§ 1—5 wirb das ausschlieszliche 9ie^t ber Bürger, 
bezw. ber verarmten Bürger auf bie Bereitung und ben Verkauf von 
Getränten festgestellt (ben verarmten Bürgern wirb namentlich bie 
Schenkerei, b. h. ber Detailverkauf von Vier und Branntwein vor» 
behalten) und § 11 bestimmt Folgendes: „Um ben Verkauf ber Ge­
tränte zufolge ber 2lfferl)öd)ften 2BiHenSmeinung 3hro Kaiserl Majestät 
ben Städten 311111 Unterhalt ber Magisttate und andern publiquen 
Stabt8=>@rforbermffen ohne Verleung ber bürgerlichen Vorrechte 
nupbar 311 machen, ist in ben obbenannten Stäbten von ben alldort 
gebrauten und auc vom Lande dahin geführt werdenden Getränken 
eine 2lccife nac ber hierbei angeführten Tare zu erheben/'

Es ist also ber uralte 9îed)tS§nftanb wieber anerkannt: ber ®e» 
tränkeverkauf is ein Monopol ber Bürger (bie Schenkerei namentlich 
ber verarmten Bürger) und ber Stabt gebührt bie Accise.

äßaä nun das Monopol ber verarmten Bürger (bie Schenkerei) 
anlangt, fo würbe baffelbe schon in alter 3eit derart fruchtbar gemacht, 
daß man bie Ausübung des 9le$t$ gum 9iupen ber Beneficiare ge- 
wissermasen verpachtete. Jedermann tonnte bie Ausübung des 9ied)td 
erwerben durc eine Zahlung an bie 311m ausschlieszlichen 9luben ber 

Beneficiare eingerichtete und verwaltete fog. Schenkereicasse. $)ie Höhe 
ber Zahlung würbe bestinmt von ber obrigkeitlic niedergesetzten 
Schentereicommiffion, welcher anfänglich and; bie Verwaltung ber 

Schenkereicasse zustand.
2)игф diese 2lrt ber Fruchtbarmachung verlor das nicht 

feinen 9)ionopold)aratter, es durste vielmehr, nac wie vor, 9Hcmaub 
in ba8 9led)t ber verarmten Bürger hineingreifen, es fei beim, das 
bie Beneficiare (bezw. bie das ber Beneficiare vertretende Schen- 
tereicommiffion) ihm bie Ausübung ber Schenkerei gegen eine Zahlung 
übertrugen.

,2Bann bas Monopol zuerst in dieser Weise fruchtbar gemacht 

worben, ist nicht genau zu ermitteln, doc erwähnt schon ein Protokoll 
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beä sechsstimmigen Stabtrat^S vom 13. 9ЛЙГ) 1794 ber Sdjenterei» 
caffe und ber Schenkereicommission. ®ie Schenkereicasse würbe 1802 
nebst verschiedenen Armenanstalten dem Sïrmenbirectorium unterftellt, 
bie Schenkereicommission blieb aber als solche bestehen, hatte bie S$en* 
ferei 31t beaufsichtigen, bie Höhe ber an bie Schenkereicasse zu leisten­
den Zahlung festzustellen, bie Zahlungen zu erheben und an bie S$en^ 
kereicasse abzuführen. ®ie Einkünfte ber letzteren finb stets unb aus» 
schlieszlic für verarmte Bürger, deren 2Bittwen unb Waisen verwanbt 

worben.
^m Saufe dieses Snl)rl)unbertS finb zwischen Kommune unb Ne­

gierung vielfache Verhandlungen in Sachen des Getränkeverkaufs, ber 
Acciseerhebung, ber Schenkerei gepflogen; an dem zwiefachen Rechte 
ber Stabt, einmal bie 2Iccife zu erheben unb zweitens ben Getränke­
verlauf unb namentlic bie Schenkerei als Bürgermonopol zu behan- 
beln unb letztere nur gegen eine Zahlung an bie Schenkereicasse паф» 
3iigeben, ift bis 311m Saljre 1861 nie gerührt worben (cf. u. 21. 
bie von ber livl. Souv.^eg. erlassene Schenkereiverordnung vom 
Jahre 1858).

Фпгф bie Getränksteuerverordnung vom 4. Juli 1861 würben 
bie städtischen SlccifecorbonS aufgehoben unb damit bie Grhebung einer 
städtischen Aecise thatsächlic unmöglich gemacht. Dagegen würbe bas 
Monopol beS Getränkeverkaufs noc anerkannt, indem im 2lrt. 244, 
2lnm. 2 (2luSg. v. 1861), bestimmt wirb: „n ben Dstseegouvevne- 

ments verbleibt baS Dledjt des Getränkeverkaufs auf Privatgütern 
ben Besitzern derselben, in ben Stäb ten unb Flecken aber denje­
nigen Stäuben, welche es bis 311m 4. Suli 1861 inne hatten." 
(9)erfelbe 2Bort(aut findet sic in ber 2luSgabe ber Getränksteuerver­
ordnung vom Jahre 1863, 2lrt. 323, 2Inm. 3, fowie in ber 2IuSgabe 
von 1867, 2lrt. 281.)

2llSbaIb nach dem Erscheinen ber Getränksteuerverordnung be­
gannen Verhandlungen zwischen ben Stäbten unb ber Staatsregie­

rung wegen Ersatzleistung für bie in Wegfall kommenden 2Iccifeein^ 
nahmen. Diese Forderung würbe feilens ber livl. ®ouv.*9îegierung 
unb beS ®en>@ouvemeur3 unterstützt, in bem Schreiben beS Finanz­

ministers an ben Letzteren vom 28. October 1863, 9îr. 1817, aber 
vorläufig 3urüdgewiefen ober beanstandet. In diesem Schreiben wirb 
davon ausgegangen, das bie Stäbte jwar factisc eine 2lccife erhoben. 
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anerkanntes Necht hätten; was ben (Stäbten privilegienmäszig zuge­
standen habe, sei einzig das Monopol der Bürger auf bcu Getränke­
verkauf und dieses fei in ber Anmerkung 2 juin Art. 244 gewahrt. 
2)ie Staatsregierung fei somit zu einer Gntschädigung für ben Ausfall 
ber Acciseeinnahmen nicht verpflichtet; Ьеппоф fei fie zu einer ent» 
sprechenden temporairen Subpentionirung ber (Stabte bereit, aber 
allerdings nur unter ber Vorauss etzung, das das 311 ben Principien 
ber Getränksteuerverordnung im 2Biberfpru$ stehende Bürgermonopol 

aufgehoben werbe.
3)ie livl. @ouv.*9ïegierung führte dem gegenüber (in ber Unter* 

legung an ben @en.»@ouvemeur vom 3. Februar 18G4, 9Zr. 309) den 
rechtshistorischen 91афте18, das bie livländischen Städte nicht bloS 

ein Monopol auf ben Getränkeverkauf, sondern апф bas 91еф1 auf 
(STÏjebung einer städtischen Accise hätten und trat dem Vorhaben ber 
Staatsregierung, bie für ben SluSfaH ber 9lccifefumme beantragte 6nt* 

schädigung zugleic als ein Slequivalent für bie Aufhebung des Mo* 
nopols gelten zu lassen, eittschieden entgegen. 5Der ©eueraböouver» 
neur pflid)tete ber sJteef)tSauffaffung ber Gouvernementsregierung voll* 
kommen bei, beantragte aber, bei ben Städten anzufragen, unter 
welchen Bedintgungen fie auf ihr Monopol ver§id)ten würben.

МафЬет bie Stabte gegen jebe Vergewaltigung ihrer Rechte pro* 
teftirt, Entschädigung (nicht Subventionirung) für bie bereits entzo­

genen Acciseeinnahmen verlangt und bas Slnfgeben ihres bis dahin 
gewahrten und anerkannten (3etränte»MonopolS, wenn überhaupt, fo 
nur gegen vollen Ersat sämmtlicher aus dem Monopol bezogener 

Einnahmen (патепШф and) ber in bie Schenkereicasse geflossenen 
Summen) in Aussicht gestellt hatten, пафЬет bie ©ouvernements* 

regierung, wie ber General »(Gouverneur für bie Меф1е ber Stabte 
паф beiden gelungen energifф eingetreten waren, erfolgte епЬИф 
bas am 10. April 1867 Alerh. beft. Ме1фЗгафЗди1аф1еп, das fol* 

genbe Festsetzungen enthält:
1. SDie 2lnmerL 3 §um 2lrt. 323 beS Getränkesteuerreglements 

(Ме{фё*®)Ь. Bd. V., Forts. V. 3-1863) folgendermaszen zu redigiren:

In ben Dstseegouvernements bleibt bas Э^eфt beS (Getränte» 
handels innerhalb ber (Gutsterritorien ben Inhabern derselben 
conservirt, in ben Stäbten und Flecken dagegen ift es in 
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allg. Grundlage allen ben Personen anheimgestellt, bie 
ba$n паф bein Getränksteuerreglement ein 9ted)t 
haben.

2. Um ben «Stabten Ziv- und Gstlands bie Mittel zur SBieber» 
herstellung des Ьпгф benSBegfatl der bidder aus ber Getränke- 
accise und aus dem ^rivilcginm auf ben ausschlieszlichen 

® etränkehandel gehabten Cinnahmen erschütterten @1е1фдет1ф15 
in ihren Finanzoperationen 311 erleichtern, denselben eine temporaire 
lnterstüung feilens ber Krone in na^fleïjenbem Betrage 311 ge­

währen 20. 20.
(Patent ber livl. Gouv.-Berw. v. 3. 9frvbr. 1867, 9fr. 158.)

Die Staatsregierung hatte alfo trop aller Dpposition ihren Stand- 
punît festgehalten, das Monopol aufgehoben und eine temporaire 
Subvention aU Gntfdjäbigung sowohl für bon Ausfall ber 2lccifeein- 
nahmen, wie für bie Slufpebung des Monopols bewilligt. Zieht man 
hierbei in Betracht, baß in ben Verhandlungen mit ber Staatsregie­

rung bie beiden 9ied)tc, das Monopol und bie Acciseerhebung, genau 
auseinandergehalten waren, baß bie Einnahmen sowphl ans ber einen, 
wie aus ber andern СцеПе, namentlid) aber and) bie Einnahmen ber 
Schenkereicasse fpecificirt aufgegeben worben waren, um banad) bie 

Höhe beS beanspruchten Ersatzes 31t firiren, fo kann nicht zweifelhaft 
fein, baß bie Negierung in ber That bie Absicht patte, gegen bie ge« 

währte Subvention ben Stäbten alle Einnahmen, somohl aus ber 
Acciseerhebung, wie aus dem Getränkemonopol und alfo аиф aus 
dem SфenEereibeneficium definitiv 31t entziehen.

2)iefe 2lbfid)t ber Staatsregierung ist пафта1$ 311 Tage getreten 
in dem am 1. Jan. 1876 Sltterpi^ft beft. (Patent ber livl.

Gouv.-Verw. vom 9. Februar 1876, 9fr. 12), worin auSbrüdliф er> 
flärt wirb, baß „jede birecte ober indirecte Erhebung einer 

3 alj luit g feilens ber Stabte für bie Erlaubnis 311m Getränke­
handel — als gesetwidrig angesehen wird, und baß bie 2Birî- 
samkeit ber Anm. 3 511m 2lrt. 310 beS Getränkestenerreglements, wo­
nach 33е)'ф1й|')'е ber Gemeinden, ben Getränkeverkauf gegen eine3nplung 
311 ihrem Besten 31t gestatten ober bas Recht 311m Getränkehandel 

irgend Jemandem als Monopol zu vergeben, als ungültig angesehen 
werbe, — baß bie Wirksamkeit dieser Gesetzesstelle sic п1ф1 blos auf 
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93cfd)lüffe ber ländlichen, sondern auc ber städtischen Gemeinde­

institutionen beziehe.

Wenn trotzdem ber durc Protokollverfügen vom 27. 9lo» 
vember 1867 und nadjmalS durc Protokollverfügen vom 19. 2Hai 1876 '

dem Kämmereigericht, bezw. ber Schenkereicommission aufgegeben hat, 
bie Schenkereiabgabe in bisheriger Ordnung weiter zu erheben, fo 
kann biefe Stellungnahme des 9tatl)S wol)l nur aus einer misver- 

ständlichen SluSlegung ber Gesete und namentlic aus einer ungenü- 
genben Kenntnisz des Ganges ber Verhandlungen feit dem Saljre 

1861 erklärt werben.

Gegenwärtig, wo её fid; um eine Scheidung ber Gompetenjen 
jwif^en den alten und neuen Organen ber städtischen Verwaltung 
handelt, scheint ber Augenblick gekommen, auf bem eingeschlagenen 
Wege Halt zu тафеп unb bie Erhebung irgend welcher 3^lungen 
von bem Getränkeverkauf unb speciell von den Schenken (fei es zum 

Vesten ber Stadt ober ber Armen) befinitiv fallen zu lassen.
Schenkereicasse, wie Sdjenfereicommiffion hätten hiernach mit ber 

Cinführung, ber neuen Verwaltungseinrichtungen einzugehen.

TmS städtische ftatiftiftye Gomité.

Dasselbe ift im ЗДге 1866 auf Anregung ber literärifdj’prattv 
f$en Söürgerverbinbung von ben Stäuben als ein städtisches, aus 

den Mitteln ber Stadtcasse 311 unterhaltendes Institut in’S Leben ge­
rufen worben. Eine specielle Bestätigung beS Gomité’S hat — abgesehen 
von ber Bestätigung ber jäl)rlid)en 2lu8gaben für dasselbe im Budget ber 
Stadtcasse durc ben Minister des Innern — nid)t stattgefunden.

Zweifellos gehört nac 2lrt. 1 u. 2, Pct. c. u. d. ber St.-, bie Gr- 
richtung unb Unterhaltung eines ftäbti)d)en statistischen Bureau's zur 
Competenz ber neuen (Sommunalverwaltung, auf weld)e also bie 
Functionen des gegenwärtigen (Somite’S übergehen. Namentlich l)at 
bie neue Verwaltung Anspruc auf leberlassung beS vom statistischen 
Gomité mit Hülfe ber aus ber Stadtcasse bewilligten Mittel gesam- 
weiten 9)laterialS, des vollständigen 9lrd)ivS.

Da eS sic aber hier nicht nm eine gesetzlic begründete, obliga­

torische Verwaltungseinrichtung mit unbedingt dauerndem Charakter 
banbelt, sondern um eine Institution, welche bie bisherigen Organe 
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als nüplid) und zweckmäszig in’s Nebelt gerufen haben, fo wirb es 
selbstverständlic den neuen Organen anheimgestellt fein, über bie 
Weitereristenz des Unstituts schlüssig zu werben, eine neue Drganisation 
desselben anzuordnen, größere ober geringere Summen als bisher zur 
Grreichung desselben Swede? zu bewilligen u. f. w.

Oa? städtische SanitätS-Gomitc

ift im Jahre 1867 aus eigener Initiative von bet Stadtverwaltung 
begründet worben. Oie für dasselbe entworfene Instruction würbe 

auf Ansuchen des Siatlj? vom Gouverneur burdj Siefcript vom 9. 2liu 
gust 1867, 9?r. 5871, beftätigt. Oie §nr Unterhaltung be? Comité’? 
erforberlichen Beträge fließen insgesammt au? ben Budgetsummen 

ber Stadteasse.

Oie Thätigteit be? gegenwärtigen Sanitât?»Comité’? fällt recht 
eigentlich in ben Kreis ber kompetenten ber neuen Stadtverwaltung, 
welcher nac Slrt. 1 ber St.-D. bie „ürsorge für bie Wohlfahrt ber 
Stadt” obliegt. Speciell erwähnt noc bie St.*ö., baß ben neuen 

Institutionen obliegt, „Maßregeln jur Sicherung ber $olf?verpflegung" 
— „für bie ®efunbheit?pflege" ju treffen (3lrt. 2, Pet. c.), und im 
2lrt. 103, Pct. a., d., c., f., g. und 1. find in ziemlicher 23oHftän» 
bigfeit bie verschiedenen Gebiete be? SanitätSwefen? aufgezählt, welche 
durc für bie Einwohner ber Stabt verbindliche Verordnungen feiten? 
ber Stadtverordnetenversammlung tu regeln fein werben.

Oie neuen Organe hüben hiernac and) bie Functionen be? Sa- 
nitäts- Comité’? 311 übernehmen und zwar liegt bie Sache hier Ьигфаи? 
analog, wie beim ftatiftifdjen Comité, ba ba? Sanitât?-Comité in feiner 

gegenwärtigen Drganisation feine specielle gefet$li(^e Grundlage hat-

Das ©a?- und Wasserwer.

Den umfangreichen Verhandlungen über bie Begründung eine? 
Gas- und 2ßafferwerf? in Siiga ift Folgendes zu entnehmen:

Durc ben Beschluß ber ständischen Schieb?commiffion vom 20. 

Februar 1860 würbe nach langen ständischen Debatten festgestellt, baß 
bie ®a?» und SBafferwerfe durc bie Commune errichtet, übernommen 

und betrieben werben sollten. Oer ®eneralgouverneur wirb mittels
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23orftellung beS 9ïath8 vom 15. 9Jldr$ 1860, 9Zr. 1896, u. 21. erfud)t, 

es ju erwirfen:

1. ba^ ber Stabt bie Genehmigung gut ©гпфЬшд des Gas» 

unb 5Bafferroerf3 erteilt werbe,

2. baB bie tedjnif$en Projecte bestätigt werben,

3. bafj ber Stabt ein ©arlehn ans ben Summen des GoUe» 

giums 2lügem. gürforge im Betrage von 550,000 91Ы. паф 33»jäh» 

rigen Vankregeln ertheilt werbe.

Hierauf erfolgt burd) Predloshenie des ®en.»@ouv. vom 8. Juli 
1860, 9lr. 1803, folgenber 93ef^eib: ber 9)Unifter des Innern theile 

dem Gen.^Gouv. mit, „das er über ben beregten Gegenstand mit dem 
Herrn Finanzminister in Relation getreten unb ba$ ber Severe, ba 
gegenwärtig keinerlei Darlehen mehr aus ben Greditanstalten verab­
folgt werben unb ba bie Zahlungen 311г Tilgung ber auf^unebmcnben 
Schuld au§ ben Cinnahmen ber Stabt während ber Zeit, wo befagte 
2Berfe поф feine Einkünfte tragen, bie Stabtcaffe in bie Sage ver­
setgen könnten, ihren Verpflichtungen шф1 пафЕоттеп §u können, — 
ber Meinung fei, das es vortheilhafter wäre, bie @пшф1ипд ber 

Wasserleitung unb beS GaewerfS in 9îiga Privatunternehmungen 3U 

überlassen."

9?афЬет in fo unzweideutiger Weise bie Inangriffnahme beS 
Projects unter Garantie ber Kommune unb i^reS Vermögens abgelehnt 

worben war, таф1 ber ?Hatl) unterm 22. 2Iuguft 1860, 9lr. 6168, 
dem Gen.-Gouv. abermals Vorstellung unb ег|пф! denselben: es 31t 
erwirken, „das ber Stadtgemeinde geftattet werbe, bas nöthige Ca­
pital von 600,000 Rbl. (50,000 als 3uf4i°9 für bie Brit in welcher 

feine Revenuen zu erwarten sind) auf privatem Wege Ьнгф 2luSgabe 
von Obligationen anzuleihen." ©er Unterfфieb зт1|феп einem von 
ben Organen ber Stadtverwaltung ohne Heranziehung ber Stadtmittel 
in'S Werk 311 setenden Unternehmen. те1феЗ Пф felbft garantiren unb 
unterhalten foil, gegenüber einem von ber Gommune unter bereu 
Garantie geleiteten Unternehmen wirb hervorgehoben; auf ben Gegensat 
swij^en ftänbifфem unb ftäbtifфem Unternehmen wirb поф п1ф1 
speciell aufmerksam детаф!.

Es erfolgt nun зппйфй bie Bestätigung ber teфnifфen projecte 
feilens ber Oberverwaltung ber Wegecommunication (Slefcript bes livl.
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Gouvern. vom 21. gebt. 1861, 9lr. 1135) ohne Siücffi^t auf bie 

sonstige Zulässigkeit des Unternehmend.
Oer @e^erab<3puverneur, welcher sich für bie schleunige Ausfüh­

rung bed Projects ganz besonders intereffirt, fordert hierauf in der 
Predloshenie vom 28. Februar 1861, 9?r. 570, den 3iath auf, „alles 
gur 2ludführung bed Slnleiljeprojectd Erforderliche ohne Verzug wahr­
zunehmen". SDie Predlosheitie enthält folgenden Passus: „2lud den 

früheren $erh«nblungen ist bem 9tathe bekannt, das — in fo lange es 
sic um eine SWithaft bed Stadtvermögens bei der Anleihe hobelte 
— der TUnifter bed ■ Innern nach stattgehabtem Benehmen mit bem 
der Finanzen bie na^gefuchte Genehmigung verjagt hat. ЭДафЬет 

aber bad Stadtvermögen nunmehr gu der beabsichtigten Anleihe außer 
aller Beziehung steht, ber Finanzminister erklärt hnt das bem 2lb> 
fd)lufš derselben fein Hindernis entgegenstehe, und diese Erklärung 
durc den $Hniftcr bed Innern einfach zur erforderlichen weiteren 

Wahrnehmung mir mitgetheilt worben, fo finbe ich »u weiteren $Be* 
denken feinen Slnla^' гс.

9tad) bief en Verhandlungen kommt am 10. 2lpril 1861 ein stän 
discher Beschlus §u Stande, dahin lautend: „das bie ständische Com 
mission zur Errichtung ber ®ad» und Wasserwerke zu autovisiren fei, 
bie benöthigten Mittel bid zum Betrage ber Anschlagsumme beider Werke 
von 600,000 9lb(. and verschiedenen ftäbtifd)en Waffen durc Serein» 
barung mit den betreffenden 2lbminiftraUonen anzuleihen." Slid 
Grundlage für bie 2lnleilje sind in bem ständischen Beschlusse 7 Punkte 
speciell festgesetst, von denen ber erste lautet: „@d werben im Namen 
ber brei Stäube unter specieller $erpfänbung ber gu erbauenden 
Werke Obligationen audgeftellt." Vei dieser Beschlusfassung wirb 

schon über den Gharakter bed Unternehmend, aid eined ständischen, 
uid)t ftäbtif$en, offenbar nicht mehr gezweifelt bemerken ist na* 
mentlich, das bie grosze Gilde bei Annahme bed bezüglichen $or» 
schlages u. 21. „den Wunsc verlautbart": „bafj bad 2Berf ber 
beleuchtung, fowie ber SBafferleitung aid ein Unternehmen ber drei 
Stäube anzusehen fei." 9?аф bem 9tathdprotofolle vom 10. April 1861 
wirb hierüber nid)t besonders beschlossen und zwar augenscheinlic aus 
bem @runbe, weil ber Wunsc ber großen Silde durc den erwähnten 

Pet 1 ber Anleihebedingungen bereits im Sinne ber groszen ®ilbe 
erledigt erscheint.
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2)пгф 9tefcript vont 14. 2(prit 1861, 9îr. 2637, tîjeilt bann ber 

®ouverneur bem 9tat^e mit: ber ^inanzminifter Ijabe fid) ba^in ans* 
gesprochen „das, ba bie nac ber (anfgemadjten) Seredjnung fid) (jer* 
auSfteHenben ©innalpnen паф Abzug ader Unter^altungSfo^en bie 
Zahlungen jnr Tilgung ber Anleihe völlig decken, er, bcr фсп ЗЛЬ 

nifter, fein Hindernisz §nr Gontraljirung jener Anleihe in der projec- 
tirten Grundlage finde." Sm llebrigen spricht das Rescript von ber 
„eitens ber städtischen Dbrigkeit projectirten Anleihe" 

und eine ganz entsprechende Wendung findet fich in ber Predloshenie 
be§ (Seneral*®ouverneurS vom 20. 3ult 1861, 9Zr. 2963, burdj roeïdje 
bem 9îat^e eröffnet wirb, das „Seine Kaiserliche Majestät" „ber 

3Mgaf феи Stabt Verwaltung bie zollfreie Ginfuhr" ber für baS 
$aS* und Wasserwer erforderlichen 9)1 affinen und 9iöljren bewilligt 
l)abe. Berücksichtigt man, dasz es nahe gelegen hätte, hier an Stelle 

bcr 2luSbrüde „städtische Dbrigkeit," „Stadtverwaltung" bie Bezeich­
nungen: „Stabt," „Stadtgemeinde" zu gebrauchen, fo kann man in ben 
zuletzt angeführten — übrigens bod) and) nur beiläufigen — Regie- 
rungsäuszerungen nur eine Bestätigung dessen finden, das das Unter* 
nehmen and) seitens ber 9fegierung ftets als eine ^rivatfac^e ber brei 

Stänbe angesehen worben ift.

Damit steht nid)t im 2Bibcrfprud)e bie Bewilligung zollfreier 

Cinfuhr bcr Maschinen und Nöhren, weil and) bas Privat -Unternehmen, 
als zum Nutzen ber Stabt gereichend, Förderung beanspruchen tonnte. 
®ie Vestätigung ber Anleihe Ьигф ben ^inanjminifter, nicht durc 
ben Minister bcS Innern, beweist aber gerade, baß baS lnternehmen 
als ein privates, rücksichtlic feiner 9le-ntabilität im ^ntereffc bcr 
Dbligationisten ZU prüfendes angesehen würbe und nidjt als ein com* 
munales, welches mit 9ïücffidjt auf baS GSleichgewicht bcS Stadtbudgets 

311 controliren gewesen wäre.

Auf ®rnnblage bcS oben mitgetheilten ständischen Beschlisses vom 
10. April 1861 würbe nun baS Gas- und Wasserwerk, пафЬет Ьпгф 

bie Anleihe bie erforderlichen Summen beschafft worben waren, von 
ben brei Stäuben Ьпгф eine speciell hierzu nicbcrgefe^te Gommission 
crrid)tet und in Betrieb genommen. Jeder Zweifel über, юс1фег паф 

Vorstehendem поф über ben ftänbi|\^'Corporellen (Sljarattcr beS Unter» 
nehmens obwalten könnte, wirb beseitigt durc bie in ben Jahren 
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1863 und 1864 mit ber Staatsregierung gepflogenen 93erl)anblungen 
über bie Abtretung des Wasserwerks zum Eigenthum der Stabt.

lieber bie Besteuerung ber Hausbesitzer ju Gunsten des Wasser­
werks waren nämlic Beschwerden bei ber Gouvernementsverwaltung 

eingegangen und letztere teilte in diesem Anlasz dem Rathe (Ьигф 
Gommunicat ber 1. 2lb$. vom 24. Septbr. 1863, 9lr. 3062) mit, 
das ihrer 3ln|id)t nach „allerdings ber Erhebung ber Steuer, insoweit 
ein B^ang eintreten solle, гефШфе Bedenken entgegenstehen, bie voll- 
fommen beseitigt erscheinen mürben, fobalb das äßafferwert in ein 

Gommunalinstitut verwandelt werbe, wozu bie Genehmigung ber 
Staatsregierung ietzt, паф Herstellung beë Werkes und ba bie obli- 
да1оп|фе Wassersteuer eine nothwendige Bedingung für bie Gristens 
desselben ift, woßl zu erlangen fein dürfte." £)er Rath wirb aufge- 
forbert: „1) ^прфШф ber Conversion des Wasserwerks in ein Gom^ 
munalinstitut einen ^8efф^uß ber verfassungsmäszigen brei Stänbe 
herbeizuführen, und 2) Пф barüber zu äußern, in welcher 9ßeife das 
Anlagecapital aufgebraфt" werben könne, wie bie Verzinsung und Til­
gung zu gefфe^en habe, „ohne das ein Nisico für bie Stadtcasse" entstehe.

Der übrigens unter Protest ber großen ®ilbe gefaßte ftänbifфe 
Beschlusz: das Wasserwerk ber Stabt 511 übergeben, wirb vom Rathe 
dem ©enerabSouverneur jur Erwirkung ber Genehmigung jur Slug* 

führung vorgestellt. Фег Minister verweigert indessen bie Genehmigung 
in einem Sфreiben an den ®enerab®ouverneur vom 18. August 1864, 
9lr. 5708, те1феё аЬ)фп^Нф bem 9latße bei dem Gommunicat ber 
1. 9Ibtßeilung ber GSouvernementsverwaltung vom 25. September 1864, 
9lr. 2346, übersandt wirb. Im ministeriellen Sфreiben findet ПФ 

folgender Passus: ber 2)Hnifter habe in Erwägung gezogen: „baß bie 
hoffen jur ($1ппф1ипд ber ®аё6е1еиф1ипд und Wasserleitung aus 
ber дешет[фа^Пфеп ЗЫефе Ьигф Emittirung von Obligationen im 
Namen ber brei privilegirten Stänbe ber Stabt gedeckt finb, 

baß gegenwärtig beabsichtigt wirb, bie ®аёег1еиф1ипдёап|1ай wie 

früher in ber 2)i8pofition ber besagten Stänbe zu beiaffen, bie zur 
93erforgung ber Stabt mit Wasser errichtete Anstalt aber ber 93er» 
waltung des Stadtcassacollegiums ju übergeben, baß bie gegenwärtigen 
Ginnahmen aus ber 9Bafferleitung#anftalt и1ф1 fämmtliфe Ausgaben 

derselben decken und её Цф daher nothwendig erweifet, eine befonbere 
Steuer auf bie Hausbesitzer ju legen." Weiter heiszt её bann : „Dhne 
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gegenwärtig bas besagt, bis hierzu gemeinschaftliche Unternehmen 

zur Versorgung der Stabt mit Gas und Wasser ju berühren, kann 
ic nidjt umhin babei stehen zu bleiben, daßs bie weitere Geschäfts­
führung eigens für das Wasserwerk, пафЬет selbiges ber 9tigafd)en 
Stadtcasse jur Disposition gestellt ift, nur bei Ginführung ber pro- 
jectirten Steuer fortgesezt werben kann. Semnad) (und ba das für 
9iiga in 2lu3fid)t genommene Project ber Einkommensteuer апф bis 
jur Einführung ber Städteordnung vertagt ift) wäre 1ф beS Dafür­
haltens, bis zu jenem Zeitpunkte апф bie Uebergabe beS Wasserwerks 

auf den vorgefd)lagenen Grundlagen in bie Dispositin ber Stabt ju 

verschieben."

Jedenfalls liegt hierin eine ausdrückliche 2lnerfcnnung beS Gegen­
satzes Jwifфen•ftäbtifфer und ständischer Verwaltung, zwischen 6om* 

munalvermögen unb einem den brei Stäuben gemeinsam gehörigen 

VermögenSobject.

Cs kann паф Vorstehendem nicht bezweifelt werben, bah baS 

®aS» unb Wasserwerk, für weldjeS jebe Garantieübernahme seitens 
ber Commune untersagt unb weldjeS von den brei Stäuben unter 

eigener Verhaftung unternommen worben ift, als ein Separatvermögen 
ber Letzteren (beS 9iatßS unb ber beiden Gilden) unter ber bisherigen 
Verwaltung verbleibt. Sie Fürsorge für bie ЗЭе1епф1ппд ber Stabt 
unb bie Versorgung derselben mit Wasser ift freilich, als zum Gebiete 
ber städtischen Wohlfahrtspflege gehörig, паф dem Sinne beS 9lrt. 1 

ber St.-D. gewis nicht von dem Gompetenzenkreis ber neuen Institu­
tionen auSgefd)loffen (vgl. oben Seite 5). Sie neue Verwaltung wirb 
aber dem Vorstehenden паф, insoweit fie im communalen Interesse bie 
Benutzung beS ®aS- unb Wasserwerks für nothwendig ober wünschens- 
werth hält, mit der Verwaltung beS Werks, bezw. mit den brei Stän- 
ben, als den Gigenthümern, über bie Leistungen unb Gegenleistungen 
private Vereinbarungen zu treffen haben, wie solches analog апф 
bisher geschehen ift (j. V. von ber städtischen (Srlei^tungSeppebition 

rücksichtlic ber Straßenlaternen).

Sie 6 p a r c a f f c.

Sie Sparcaffe ift im Jahre 1832 auf Verklag ber Bürgerschast 
großer (Silbe von ben Stäuben errichtet worben. Sie von feiner ant 
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bereu Verwaltungsinstanz, als vom 9lat^ bestätigten Statuten finb 

im Jahre 1858 von einer ständischen Gommission revibirt unb in der 
veränderten Fassung ebenfalls vom Statue bestätigt worden. Entjchei- 

dend ift der § 1 derselben, welcher lautet: „die Sparcasse ist unter 

Garantie bet Stadtgemeinde errichtet."
Sie Gaffe ift also von den drei Ständen, als ben jur Seit ver- 

fassungsmäsigen Vertretern ber Eommune in’s Leben gerufen worben, 

das angesammelte Capital gehört zum Vermögen ber Stabt unb ge­
langt demgemäs unter bie Verwaltung ber neuen Drgane, welche, wie 
überhaupt jur Verwaltung des ftäbtifdjen Vermögens (St.»D. 9lrt. 1, 
55, Pet. 9, 116-119 го.), fo and) speciell zur Fürs orge unb Vefcf)lu^ 
fassung über Errichtung von Ereditan flatten (St.^D. 2Irt. 2, $ct. c.) 

berufen finb.
Э1аф erfolgter lebernahme ber Sparcasse wirb bie neue Verwalt 

tung über bie Drganisation ber Administration, über bie bezügliche 

Abänderung ber Statuten, eventuell über bie Marbeitung neuer Sta­
tuten zu beschlieszen haben, beim bie bisherigen, nur vom 9tat^e be- 
ftätigten Statuten binden bie neue Verwaltung nur infoweit, als auf 

®runb derselben (lex contractus) von ber Stadtgemeinde Privaten 
gegenüber Verpflichtungen eingegangen worben finb. (St.»D. 2lrt. 

139, Bet. c.)
Sie Stadt-Discontoban.

Sie im Jahre 1794 unter Garantie ber Handlungscasse unb 

nicht ber gemeinen Stabt caffe, wie damals ausdrücklic betont 
würbe, gegründete Discontocasse ift stets, durchaus in gleicher Weise, 
wie bie sandlungscafse felbft (vgl. unten Seite 77), als ein Separat» 
institut ber handeltreibenden Vürgerfdfaft unb beS 9ïatl)S angesehen 

worben.
In dem int Jahre 1865 von ben beiden Administrationen ber 

andlungscasse unb ber Discontocasse ausgearbeiteten Entwurf ju 
einem erweiterten Statut für bie Discontocasse, nach welchem dieselbe 

in eine „Rigaer Discontobank" vmgewandelt werben füllte, ift an ben 
entsprechenden Stellen ftetS ausdrücklic ber Standpunkt gewahrt, baft 

bie Vant nur unter Verwaltung beS 9ïatl)5 unb ber Aeltestenbank unb 

handeltreibenden Bürgerschaft grober Gilde 311 stehen habe unb von 
ber letteren insbesondere mit dem Capital ber Handlutngscasse garan« 

tirt werbe.
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5)er 9latb erklärte feine vollkommene lebereinstimmung mit diesem 
Entwurf und stellte denselben 3Ur Bestätigung vor; gleichzeitig wurde 
her masgebenden Versönlichkeit ein bie Grundlagen des Entwurfs 
darlegendes Memorial übergeben.

5)er Entwurf wurde trodem nur in abgeänderter Fassung am 
28. 2ïpril 1871 Ärhödjft bestätigt und zwar als ein „Statut ber 

9Hgaer <Stabh&iScontobant." 3m Tert des (Statuts sind bie 
drücke des Entwurfs: „Rath und handeltreibende Sürgtrfôaft" überall 

durc das SBort „Söürgerfd^aft" ersetzt worben.

hiernach war ber ©^ratter ber Discontobank als eines vor 
2lHem ber handeltreibenden Bürgerschaft gehötigen Sondérinstituts 

aufgehoben. &on einer Gegenvorstellung würbe nac längeren $e» 

tathungen in einer gemischten Commisfion SIbftanb genommen; auf dem 
®ege des Compromises würbe gleichzeitig festgestelt, das ber 9latl) 
itnb bie kleine Silbe je 2, bie Aeltestenbank und bie handeltreibende 
Bürgerschaft großer Silbe aber bie übrigen 4 ber im § 3 des (Statuts 
erwähnten Directore ber Bank 311 wählen hätten.

2ßar hiermit anerkannt, das alle drei Stände an ber Verwaltung 

ber Discontobank und an ber Disposition über diesetbe Theil 311 
nehmen hätten, fo blieb doc noc bie Frage offen, ob bie Sauf als 
ein städtisches Institut ((Sommunalbant) ober als ein Unternehmen, 

besw. ein Eigenthumsobject ber drei Stände als Corportionen an­
zusehen fei.

2)ie ledere Sluffaffung wirb entschieden durc den Wortlaut beS 
(Statuts nahe gelegt, welches immer nur von ber Bürgerschaft redet 

und ausdrücklic auf bie ständisc geglieberte öürgerfd)aft beS II. ЭД- 
beS Prov. • Sefb. Art. 945, 9îath und beibe Silben, hinweist. Mur 
ber Bürgerschaft unb dem 9îatlje ift Dted&enfchaft absulcgen, verhaftet 

sind nur bie Bürger 11. f. w. (vergl. namentlic bie §§ 1, 2, 3 unb 
101 beS (Statuts).

$ro^bem erscheint gegenwärtig bie Frage bal)in erledigt, das bie 
Discontobank als städtische Anstalt 3u gelten habe.

Der livl. Gouverneur fragte nämlich mittels 9iefcriptS vom 
5. November 1876, 9lr. 7428, beim SRathe an, „ob in 9iiga eine 

Stadtcommunalbank eçiftire" unb ob dieselbe Darlehen auf ländliche 
Grundsticke ertheile zc. Bei dieser Gelegenheit fanden im Rathe ein­

» б 
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gehende 93ert)anblungen statt, an welchen auc die 91eltermäuner der 
beiden Gilden Sljeil nahmen. Sie Majorität bet 9iat^g(ieber enb 
schied sic am 10. Змшаг 1877 dahin, das die Stadt-Discontobank 
als Stadt-Communalbank zu gelten habe und aud) bie beiden Leiter* 
männer hatten Ramens ihrer ®ilben erklärt, das bie Discontobank 

ein ftäbtifd)e3, nicht ein blöd ständisches Institut fei. Sem livl. 
Gouverneur wurde sodann vom Rathe unterm 14. Januar 1877, 
9lr. 274, berichtet, dasz in 9liga eine Stadt-Gommunalbant, bie Stabt* 

SiScontobanf, eristire.

58ei her Verhandlung im 9ïatt)e fam audj bie praktische Grwä- 

gung jur Sprache, das bie Mcontobant jur 2Iufre<^t^altung ihres 
ÊrebitS ber Garantie ber ganzen Stadtgemeinde — nicht nur der brei 
(Stäube bedürfe, sowie das das Publikum bie Anstalt bisher wohl 
and) nur als eine Communalbank habe auffassen können, weil bie in 
9tiga verbreitete leberseung des Statuts in den §§ 2 und 8 (un* 
correct) vom „9lat^e und ber Eommune" spricht, nid)t von ber „Sür» 

gerschaft," und bem entsprechend auf den Ginlagescheinen sic bie ge­

druckte 9lotij findet: „bie Bank ift durc bie Garantie ber Commune 

ber (Stabt 9liga sichergestellt."

Sie Siëcontobant wird bem 93orfte^enben gemäs als zum $er* 

mögen ber Stadtgemeinde gehörig auf Grund ber Art. 1, 2, Pet. c., 

54, 55, Щск 9, 116—119 гс. ber St.«D. ber neuen Stadtver­

waltung zu übergeben fein.

Sie städtische Gemäldegallerie.

Ser Stamm und werthvollste Bestandtheil ber ftäbtifdjen Ge­

mäldegallerie wird durc bie im Jahre 1866 von bem Kaufman 
Domenico bc Nobiani gegen eine Seibrente angetaufte Sammlung 
von 47 Gemälden gebilbet. Hinzugefügt mürben bie aus älterer B^it 

im Stadtmuseum befinblid)cn, sowie bie feit bem Jahre 1866 von 
verschiedenen Privatpersonen dargebrachten Gemälde.

Sic £cibrcntenjal)lung mürbe allerdings nicht au§ städischen 

Mitteln, sondern aus ber Handlungs, und ber Discontocasse bestritten ; 
beim Ankauf ber Sammlung ift fogar ausdrücklic bie ^eranjiefning 

ber Stadtcasse abgelehnt worden und ebenso hat bie Discontocasse 
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(zulett die Discontobank) bic Zahlungen juin Gtat der Adntinistra- 

tion ber ftäbtifchen SemälbegaHerie getragen.
2)еппоф mus bie ©allerie alè ein rein ftäbtifebed $nftitut nnb 

baê verwanbte ftänbifdj^corporettc Vermögen als jum Besten ber Gom- 
mune bargebracht angefe^en werben. Sie Stände hoben in biefer 
Angelegenheit immer nur als bie verfassungsmäszigen Vertreter ber 
Stabt gehandelt, namentlic ist ber Contract mit be Robiani aus, 
drücklich von ben „Repräsentanten ber verfassungsmäszigen brei Stäube 
9Zamen$ ber Stabt 9Hga, als Käuferin“ unterzeichnet worben und bie 

späteren ®ef$ente und Legate von $riöatperfonen finb auc nur ber 
Stabt als solcher dargebracht worben.

Sie Gemäldegallerie geht alfo als communale!» Vermögensobject 
in bie Verwaltung ber neuen Institutionen über, welche über bie Dr* 

ganisation ber Administration, ba in dieser Beziehung gesetliche Sor# 
fünften nicht eristiren, nac eigenem Ermesjen ju beschlieszen hoben 

wirb.
(St.D. 9lrt. 2, Pet. d. a. C. 2Irt. 1, 54, 55, Vct. 9, 116-119 2c.)

das 2 h c a t c r.

Sie Mittel zum Sau des Sheaterê finb bekanntlic jum einen 
Theil (c. 150,000 9žbL) ber Getränkesteuercasse, jum andern Theil 
(c. 160,000 9lbl.) dem Veservekornmagazin entnommen worben. Saß 

beibe Jnstitute ständischen Eharakter tragen, kann füglich nicht zwei­
felhaft fein, (lieber das 9lefervetornmagajin vergl. oben Seite 46 f.) 
Sie Stabtcaffe hat jum Sau nicht beigesteuert.

Durc ben Beschlus ber ständischen Schiedscommission vom 19. 
9)Zärj 1864 würbe festgesetzt, dasz

„baS Theatergebäude im derzeitigen Zustande alê ein Gigen- 
thum ber Stabt vom Theaterbaucomité dem Stadtcassacolle- 
gium ju übergeben, von legerem aber nach geschehener Gm- 

pfangnahme gleichzeitig dem von ben Stäuben für bie Theater­
Verwaltung niedergeseten Comité jur weiteren Senu^ung für 
bie Zwecke des Theaters ju überweifen fei."

2lm 6. 9Jtai 1864 erfolgte bie thatsächliche llebergabe des Theater­
gebäudes an bie Stabt und dem entsprechend am 5. December 1868 
ber öffentliche Auftrag auf ben Namen ber Stabt Riga.

5*
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2)ie ständische Gommiffion 511г Berathung über bie 9Uieferroerbung 
beS Theatergebäudes juin Gigenthum ber Stäube Ijat in tarent aus 
fül)rlid;en Bericht vont 30. November 1876 bereits das 9В1Ьег)ргиф^-= 
volle jened Beschlusses ber Schiedscommission und feiner ^Dcotivirung 

bargelegt. Der rechtskräftig erfolgte Auftrag des Gebäudes auf ben 
Ramen der Stabt muffte bie Nückübertragung an bie Stäube als 
einen 2lct ber Veränderung unbeweglichen städtischen Gigenthums 
nur unter Slller^ödffter Genehmigung möglic erscheinen lassen und 

jur Erwirkung biefer Genehmigung roar nac ben bisherigen ,$er* 

handlungen mit ber Staatsregierung in ber Theaterangelegenheit roobi 
teine 2lužfidjt vorhanden.

2luf Grund des Commisfionsberichts kam am 24. December 1876 
ein ständischer Vefdjlufc dahin jn Staube, bag von ber llebertragung 

beê î’ijeatergebâubeà in das Eigenthum ber Stänbe abzusehen fei.

2)lag man diesen Vefc^lufj als Anerkennung eines bereits feit 
früherer 3eit bestehenden 9îed)tëjuftanbe3 auffassen, ober als einen baê 
9te$t8verljältnifi erst begründenden 23erjid;t ber drei Stänbe, in jedem 

Falle ift seitdem unstreitig das Üljeatergebäube alê für alle Zeiten 
im Cigenthum ber städtischen Commune stehend anzusehen und folgen 
richtig musz dasselbe auf Grund ber 2lrt. 1, 2, ^>ct. d., 55, Pet. 10, 

116 ff. 2C. ber St.-D. an bie neue Stadtverwaltung übergeben werben.

2)abei fragt es sic aber, ob biefe Uebergabe nicht mit einer Gin* 
schränkung unter einer ausdrücklichen Zweckbestimmung zu erfolgen 

hat. Jnsbesondere fönnte etwa folgende 2Inffaffung $(ap greifen:

2)a8 im Gigenthum ber Stabt stehende Gebäude ift durc bie im 
3aljte 1864 erfolgte Uebergabe an ba5 ständische Theaterverwaltungs- 

comité ben drei Stäuben für das von ihnen auf eigene Gefahr unb 
Rechnung zu erhaltende Theaterunternehmen jur ©i^pofition gestellt 
worben. ®iefe Verfügung ber derzeitigen Stadtvertretung ift von 

il)ren 9îed;t5nad}folgern als bindend anzuerkennen unb das Theater­
gebäude bleibt mithin nac wie vor ber zweckgemäszen Senufoung 

seitens ber drei Stänbe unb beS von il)nen niedergesezten Comités 
Überla ff eu.

Cine derartige Gonstruction des 9te^tÄ)er^ältniffe3 jwifd)en ber 
Stadtverwaltung einerseits unb dem ständischen ^fjeatercomite anderer­

seits bedarf aber, um schlüssig zu fein, noc einer näheren Bestimmung 
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über bie 3eitbaitec> für гое(фе bas Gebäude dem Theatercomité $ur 

Verfügung gestellt fein folle.

In dieser Richtung ist nun wieder eine dreifache Annahme 

möglic :
1) Entweder ift das Gebäude auf ewige Zeiten bent Theater­

comité übergeben worben. In einem solchen Falle wäre bie neue 

Verwaltung gleichfalls für immer gebunden, iedoch selbstverständlic 
nur unter ber 93oraužfebung, das der betr. Йе^ф1иб ber bisherigen 

Verwaltungsorgane — welcher Ьоф kaum anders beim atë eine 

aliening unbeweglichen Gigenthums bezeichnet werben könnte — 
formell ordnungsmäszig (b. h. entweder mit atterWfter, mindestens 

aber mit ministerieller Erlaubnis) zu Stande gekommen wäre.
2) Ober aber: das Theater ift infolange, al5 bie drei Stände 

jur Fortführung des Unternehmens auf eigene Gefahr willig sind, 
denselben von ber Stadt überwiesen worben.

Hiernac würbe es von dem freien Belieben ber drei Stände 
abhängen, wie lange fie von dem ihnen eingeräumten Rechte ©ебгаиф 

zu шафеп gedenken. Die neue (Sommunalverwaltung hätte Нф ber 
6ntfфeibung ber Stäube bedingungslos jn fügen, aber аиф hier 
würbe ein act ber Veräuszerung vorliegen und bie erfolgte formelle 

Sanctionirung desselben nachzuweisen fein.
3) Dder епЬПф: das Theater ift nur auf eine bestimmte furze 

Beit dem Theatercomité зиг Benuung eingeräumt. 3» diesem ftalle 

würbe bie neue Verwaltung иаф ablauf ber betr. Zeit vollkommen 

frei über das ®ф1с1|'а1 des Theaters verfügen können.

Dasz bie erste alternative: Ueberlaffung des Sweaters an bie 
Stäube auf ewige Zeiten, шф1 zutrifft, bedarf bum des 9laфweifeS. 

Son einer fo^en Wf^ung, geschweige beim von einer höheren Drts 
erfolgten Anerkennung eines solchen 93efфluffei finbet нф in den 
Acten шф13 erwähnt. 9)Mt einem solchen ewigen 9Не£Ьгаиф§геф1 
ber Stäube würbe übrigens аиф felbftverftänb^ bie ЙегрффЬтд 

ber Stänbe festgestellt fein: auf ewige Beiten das Theater für eigene 
Йефттд zu unterhalten. Hiervon kann aber дагтф! bie Rede 
fein, wie пф fфon aus ber bekannten Зфа1)'афе ergiebt, das bie 

ftäbtifфcn ^erwaltungëfôrper wiederholt aus eigener Initiative ein* 

gehend darüber verhandelt haben, ob es 1йф1 Ьоф пфНдег fei, паф 
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ben gemachten ungünstigen Gvfahrungen das Theater einem Privat­

Unternehmer in $acht ju vergeben.

Sur Entscheidung darüber, ob bie zweite Annahme begründet ist: 
daß bie Stände befugt fein sollen, fo lange es ihnen beliebt, das 

Theatergebäude jur Unterhaltung des Theaters zu beuzen, ift es 
zweckmäsig, sic in Kurzem bie SBerhanblungen zu vergegenwärtigen, 

welche unter den Stäuben, bezw. mit ber Staatsregierung in dieser 
Angelegenheit stattgefunden haben.

2)пгф ^rotoïottbef^luB ber ständischen Schiedscommission vom 

20. Januar 1866 wird beschlossen, das Theater nicht in Vacht zu 
vergeben, sondern auf weitere 3 Jahre unter ständischer Verwaltung 
zu beiaffen.

91m 5. Februar 1869 beschlieszen bie Stäube, noch auf ein Jahr 
bie ständische Theaterverwaltung beizubehalten. $)nrch Communicat 
vom 27. Februar 1869, 9?r. 870, fordert bie Gouvernementsregie. 

rung bie Stadtverwaltung auf: „in eine Erwägung darüber einzu­
gehen, ob e5 nicht vortheilhafter erscheint, das als Cigenthum ber 
Stabt dem Cassacollegium übergebene Theater ben Ständen zurück­
zugeben und solchergestalt bie Stabtcaffe von ben mit solchem Cigen- 

tl)um verbundenen Ausgaben zu liberiren ober aber baffelbe, unter 
Belassung beim Cassacollegium, in geeigneter Weise, und ganz wie ber 

Herr ®enerab Gouverneur und ber <gerr 9)tinifter be3 Innern in 
Borschlag bringt, etwa durc Verpachtung zu einer (Einnahmequelle 

für bie Stabtcaffe 511 machen."
2)ie Berhandlungen, auf welche sic bie Gouvernementsregierung 

hier bezieht, hatten gelegentlich ber Teststellung des Budgets ber 
Stabtcaffe pro 1869 stattgefunden. In ihrem Journal vom 20. 2)e* 

cember 1868 hatte nämlich bie Gouvernementsverwaltung bemerkt: 
es fei „ungerechtfertigt, das das von dem Stadtcassacollegium zum 

Eigenthum ber Stabt übernommene Theater in bie Administvation 
einer besonderen, von dem Cassacollegium unabhängigen Verwaltung 
übergeben und nicht vom Gassacollegium selbs in Verwaltung ge­

nommen sei;" es muffe bie Verpachtung des Theaters angestrebt 

werben.
Hierauf hatte ber Minister des Innern in feinem Schreiben vom 

15. Januar 1869, 9ir. 589, dem ®eneral*@ouverneur erklärt: „baß 

ber Vorschlag wegen Verpachtung beè Stadttheaters bureaus be* 
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gründet" und bafs bie ^erwirflidjung biefeé IBorf^UgS in Angriff 

zu nehmen fei.
(£S finden demnächst über bie Frage ber Zweckmäszigkeit einer 

Verpachtung des Theaters commissarialische Sßerljanblungen unter den 

Ständen statt.
31 m 10. September 1869 eröffnet ber Rath dem Gassacolle- 

ginnt, baß von einer Abänderung beS bestehenden Verhältnisses im 

laufenden Theaterjahre unbedingt abzusehen fei.
3lm 4. Februar 1870 beschlieszen bie Stäube: „bie ständische 

Verwaltung des Theaters bis auf 2BeitereS beizubehalten, zugleich aber 
dem ^eaterverroaltungScpmite aufzugeben, alljährlich, spätestens am 

10. Januar, sic über bie fernere Fortführung ber ständischen Theater­

verwaltung gutachtlic zu äuszern."
31 m 12. 2Jlärj 1870, sub Vr. 1029, giebt bie Gouvernements- 

verwaltung dem 9latl)e strict auf: „dafür Sorge ju tragen, daß baS 

hiesige Stadttheater einem Privatunternehmer verpachtet werde."
Es erfolgt hierauf am 2. November 1870, sub 31 r. 7849, 

eine Gegenvorstellung des Raths, in welcher namentli^ ber SßertO 

des Theaters als eines Kunstinstituts für eine Stabt wie 9tiga ljer= 
vorgehoben und schlieszlic gebeten wirb, bie Gouvernementsverwaltung 

möge „ihrerseits von dem Projecte einer SBerpactjtung beS Theaters 

vor ber Hand 3Ibftanb nehmen und den Standpunkt ber ferneren 
ständischen Verwaltung auc dem Herrn ®enerabSouverneur und dem 

Herrn fDlinifter beS Innern gegenüber vertreten."
Surd) Sommunicat ber IV. 3lbtl)cilung ber livlänbifdjen ®ou= 

vernementsverwaltung vom 10. 2)7ai 1871, 9tr. 2926, wirb darauf 
dem 9latl)e Folgendes mitgetheilt : ber General- Gouverneur Ijabe 

unterm 20. 3lpril 1871, 9lr. 917, dem Gouverneur angezeigt, „baß 
zufolge Schreibens beS Herrn Ministergehilfen beS Ministers beS $n< 

nern er fein Hindernisz finde, das Ansuchen ber städtischen und ber 
Gouvernementsverwaltung wegen Belassung beS rigaschen Theaters 
unter ber bisherigen Verwaltung 51t genehmigen, jebod) nur unter 
ber Bedingung, dasz baS Theatergebäude als Gigenthum ber Stabt 

gelte, gleich den anderen ihr gehörigen Immobilien."
3u erwähnen ift endlich noc, ba§ feit dem Jahre 1870 bie 

Stäube alljäl)rlid) beschlieszen, bie ständische Verwaltung beS Stadt­

theaters nod) auf ein Tahr beizubehalten.
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Фег lette ftänbifd)e Söefd)luß biefer Slrt evfolgte am 21. Januar 
1877 für bie Theatersaison 1877/78.

KS ift geradezu unmöglich, auf ®nmb dieses 2lctenmaterialS 311 
construiren, das bie Stäube bas 3îed)t haben sollen, fo lange fie ba§u 
bereit und im Staube sind, baS Theaterunternehmen für eigene 3ïed)= 

nung fortzuführen.

9JZan müszte dazu annehmen:
1. Daß bie llebergabe des Stadttheaters au das ständische Theater- 

verwaltungscomité mit der 2Ibfid;t stattgefunden habe, ein solches Recht 
der Stäube unzweifelhaft 311 begründen. Abgesehen aber davon, dasz 

diese 2lbfidjt keineswegs irgend erkennbar ausgesprochen ift und dasz bie 
Uebertragung eines solchen Э^еф15, ivie bereits bemerkt, der höheren 
Bestätigung bedurft hätte, fo mürbe aus der Shina^me, bie Stäube 

hätten das Э^еф! gehabt, nac ihrem Belieben über bie ihrerseitige 
Fortführung des Theaterunternehmens zu beschlieszen, gefolgert werben 
müssen: /

2. ©aß alle späteren 93efd)lüffe über bie ^Beibehaltung der stän­
dischen Theaterverwaltung nur von den Stäuben als Korporationen, 

nicht aber von der durc bie llebergabe des Theatergebäudes gebun» 

denen Stadtverwaltung gefaxt worben finb.
Ks liegt auf der Hand, baß diese subtile lnterscheidung bei Fas- 

fiing ber betr. Veschlüsse niemals gemacht worben ift.

Wenn es sich nur um Beschlüsse ber brei Korporationen gehandelt 

hätte, fo wäre baS ber Regierung gegenüber ein Internum ber Stänbe 
gewesen, welche letztere immer nur im Interesse ihrer Kaffen darüber 

511 berathen gehabt hätten, ob fie bie pecuniaire Saft beS Theater­
unternehmens noc weiter tragen wollten ober nicht. ©ie Regierung 

hätte webcr ein Interesse noc eine Befugnis gehabt, hierbei mit zu 
verhandeln.

Statt dessen hat aber bie Regierung ftetS auf bie Aufhebung beS 
Verhältnisses ber ftänbifd)en Verwaltung im Interesse ber Stabt hin­

gedrängt und eS ift ben Stäuben niemals in ben Sinn gekommen, 
gegen eine derartige Ginmischung, als einem Siebte ber brei Stänbe 
widersprechend, §u protestiren, ja noc mehr: ©er Statt) hat, als Haupt 
ber Stadtverwaltung, ausdrüclic um bie Genehmigung ber Staats» 
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regierung jur 2lufre$tl)altung bet ständischen Theaterverwaltung nach­

gesucht und ber sJJZinifter Ijat dieselbe ertheilt.

Thatsächlic kann bad fragliche Verhältniß nur fo zergliedert 

werben :
фа bie Vertretung ber Stadtverwaltung in ben Ständen bisher 

zusammensiel mit ber Vertretung ber brei Stände als Korporationen, 
fo hat ein jeber bisher von ben ©tauben gefaßte Beschlusß, bie Theater­

Verwaltung ständisc weiterzuführen, eine hoppelte Bedeutung: einmal 
lag barin bie Vergebung ber Vu^ung eines Stadtgebäudes an ein 
Consortium jur Unterhaltung eines ^ljeater§, — in biefer 91ichtung 

hat bie Regierung unter Slnerfennung ber Stadtverwaltung bie Sache 
zu einer Budgetfrage gemacht; sodann aber lag in dem Vefchluffe bie 

Erklärung des Consortiums, ber brei ©taube, bie Verwaltung des 
Theaters für eigene 5le$nung weiter zu übernehmen. Фа biefe Ve= 
schlüsse stets, und fo auch neuerdings, nur auf furze Zeit (bie Фаиег 

eined Jahres) gefaßt worben find, fo wirb nac Einführung ber neuen 
Stadtverwaltung, sobald ber für bad gegenwärtig bestehende 91ecßtd» 
verhältnis angenommene Termin abgelaufen ift, ein neuer Vef^luß 

gefaßt werben müssen, und zwar, ganz wie bisher, in ber doppelten 
Dichtung: einerseits ber Vergebung feitend ber ©tabt, andererseits ber 

uebernahme feitend ber ©taube. Фег Unterschied wirb in Zutunft 
mir barin bestehen, baß bie beiden beschluszfassenden Körperschaften 
nicht meßt zusammenfallen, lieber bie Vergebung ber Nunieszung 

am Theater9ebüube, aid über eine Frage bed Stadtbudgets ober we* 
nigstens ber Verwaltung städtischen Besitzthums, werben bie neuen 
Institutionen zu beschlieszen haben (St.-D. Art. 55, Pct. 8 und 10). 

®abei wirb ed gewiß ber neuen Verwaltung unbenommen fein, ent­
weber sogleic bie Verpachtung bed £ÿèaterd ju decretiren, ober ben 
bisherigen brei ©tauben, aid Korporationen, dem £hcaterüernialtun9^ 
comité, bie Fortführung bed Unternehmend für eigene Nechnung an­
zubieten, lieber bie Annahme einer derartigen Proposition würben 

bann bie ©tänbe sic entscheiden müssen.

Es erübrigt noch festzustellen, ob für ben Fall, baß bie neue 

Stadtverwaltung sic gegen bie Fortführung ber ständischen Seitung 
bed £ l) ea ter un ter nehm end ausspricht, ob bann ben alten Ständen be- 
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züglic ber von ihnen auf das Theater verwandten Summen ein 
9tü(fforberung8recßt gegenüber der Commune zusteht

2lu8 bet Stadtcasse sind nur die Pflasterung des Theaterplazes 

und jum ^a^re 1871 inet, die Feuerversicherung und bie äußere 
Reparatur bed Gebäudes bestritten worben. Sille sonstigen, mit dem 
Theaterunternehmen bis hierzu verbundenen Sluggaben finb allein aus 
ftänbifeßen Mitteln gedeckt worben und zwar feßeiben sic bie bezüg- 

ließen Summen ihrem speciellen Zwecke nac in folgende Kategorieen:
1. bie für den Sau des Theaters verwandten Summen, von 

bereu 9iüderftattimg nicht mehr bie 9iebe fein kann, nachdem das 

Theatergebäude in das freie Eigenthum der Stabt übergegangen ist;
2. bie jur Deckung der Bulurjfeßüffe der verschiedenen Verwal­

tungsjahre von den Stäuben successive bewilligten namhaften Summen.

Slucß hier ift ein 9tüdforberunggre(ßt nid)t construirbar, beim in 

Bezug auf bie laufenden Ausgaben der Theaterverwaltung haben bie 
Stäube bet Stabt gegenüber in ber Stellung eines für eigene ®efaßr 
und 9iecßnung arbeitenden lnternehmers gestanden. Son einer Ver­

pflichtung ber Stabt jur Deckung eines deficits während ber ständi­

schen Verwaltung ift baßer auc niemals bie 9lebe gewefen.
3. $)ie Kosten für bie innere Reparatur des Gebäudes finb von 

bon Stäuben, als eine selbstverständlic mit dem ihnen eingeräumten 
9tu^nießung8re(ßt am Theatergebäude verbundene Saft, beftritten wor­

den. 2)ie Stabtcaffe ift durc Protokolvorschrift des 9latßg vom 21. 
Juni 1865 ausdrücklich von jeber Verhaftung für biefc Ausgaben be­

freit worben.
4. Für bie äußere Remonte und Versicherung des Theater­

gebäudes in beu Jahren 1872 und 1873 finb bie nöthigen Summen 
junäcßft von ber Stabtcaffe gedeckt unb sodann auf Veranlassung ber 

Staatsregierung aus ständischen Mitteln refundirt worben.

In ber Folgezeit ßaben diese Nemonte- unb Versicherungssummen 

alljährlic einen Posten im Ausgabebudget des ständischen Verwal- 
tungscomité’s gebilbet.

$)iefe Sluggaben hätten beim Slicßtvorßanbenfein entgegenstehender 

contractlicher Bestimmungen freilid) dem Gigenthümer (ber Stabt) 
unb nicht bem 9?ußnießer (ben Stäuben) jur Saft fallen müssen. In 

beu ersten Jahren ber Theaterverwaltung ift beim auc diese 9lccßtg»
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[age von ber Stadtverwaltung fowoßl, als auc vont Vinifier des 
Innern (int ЗДге 1870) anerfannt worben. 2Iu3 biefer Slnerfennung 
erwucßd aber ben Ständen offenbar fein 9lnfprucß auf Deckung ber 
betr. Summen aus ber Stadtcasse and) in ben fpäteren dermal# 

tungsjahren.
(S3 ift oben bargelegt worben, baß bie leberlassung be3 Theater­

gebäudes an bie Stände seitens ber Stabt immer nur auf htrje Seit* 

räume (meift auf ein ЗДг) ftattgefunben hat. $ei jeber neuen Ver­
gebung des Theaters war bie Stabt baßer berechtigt, neue läftigere 

Bedingungen §u stellen.
©ie Staatsregierung hat nun gelegentlich ber Prüfung des Bud­

gets ber Stadtcasse für bie Zeit feit bem Jahre 1872 ben Grundsa 
aufgestellt, baß ber Stabt aus bem Gigenthum be3 Theatergebäudes 
ЬигфаиЗ gar feine 9lu3gaben erwachsen dürften. Dieser Anschauung 
hat sic bie Stadtverwaltung fügen müssen unb feit jener Zeit ift 

baßer bie von ben Stäuben alljäbrlic beftrittene, eigentlich ber Stabt 
obliegende Zahlung für bie äußere Remonte unb Versicherung beS 
^ßeatergebäubeö gewiffermaßen als eine Pachtzahlung, ein ^equivalent 

für bie Benutzung des Theaters anztsehen, welches seitens des Unter# 
nehmers (ber Stände) an ben Cigenthümer (bie Stabt) geleiftet 

werben mußte.
Diese Auffassung erleidet auc feine Slenberung für bie beiden 

Jahre 1872 unb 1873, für welche bie betr. Summen von ber Stabt# 
caffe bezahlt unb erft fpäter auf bie Vorfchrift be3 Ministers ßin 

von ben Stäuben refundirt worben sind. ©ie Negierung ßat hier 
auf ®runb ißreS Budgetbestätigungsrechts nachträglich bie leberlassung 
be3 Theaters ohne jene Pachtzahlung für unzulässig erklärt unb 
Stabt unb Stäube haben sich ber Entscheidung des -DlinifterS fügen 

müssen.
(S3 ergiebt sich alfo, baß in ЭЗе^ид auf bie gezahlten Remonte# 

unb 33erfi$erung3fummen ben Stäuben ebenfalls fein 9iücfforberuug3# 

recht jufteßt.
5. ©er Theaterfundus ift allein au3 ständischen Mitteln (Disconto- 

caffe, Handlungscasse) angeschafft worben, ein Slnfprndj ber Stabt 

auf denselben au3 bem Eigenthum ber Stabt am Theatergebäude her­
zuleiten ift unmöglich. Die betr. Anschaffungen finb von ben Stäuben 
als Unternehmern Sur 9lu3füßrnug ißred Unternehmend gemacht 
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worden. Sie angeschafften Gegenstände sind unanstreitbares 6igeti^ 
t^um bcv Ständé , wel$e dieselben, wofern tljnen bie Fortführung des 
Theaters nicht mehr gestattet wirb, ober met)r möglic ift, an 

bie Gommune verschenken, verkaufen, vermieten tonnen.

2Ild 9lefultat vorstehender Erörterung ergeben sich folgenbe Säße:
1. ' Sad Theatergebäude ift ohne jede Bedingung und ohne, daß 

bie Stände rüdfid)tlid) irgend einer Summe aus ber U)rcr $er# 
waltung ein Oîüdforberungêre^t zu erheben hätten, an bie neue 

Stadtverwaltung zu übergeben.
2. Ser Theaterfundus ift als freies Cigenthum ber ©tänbe 

von ber lebergabe ausgeschlossen.
3. 23id zum 2Ibfd)lnß ber Saison 1878/79 bleibt das Theater 

unter ständischer Verwaltung und zwar, wie bisher, unter vollständiger 
Verhaftung ber Stäube für alle Sluêgaben. §ür bie Folgezeit hat 

bie neue Stadtvermaltung über bie Fortführung bed lnternehmens, 
eventuell über bie Verpachtung, nac freiem Ermessen 511 verfügen.

(21 nm. ad 3: Ein förmlicher Beschlusz ber Stäube über bie 
Fortführung des Theaters im Jahre 1878/79 liegt nicht vor. 

Ser letzte derartige 23ef$luß ift, wie erwähnt, für bie Saifon 
1877/78 gefaßt worben. Sa jedoc im Januar b. 3- bei Cin 
gang des bezüglichen 23ericl)t5 des Sljeatercomité’ê, welcher 

einfad) den (Silben zugefertigt worben ift, eine entgegenge­
setzte Festsetung nicht stattgefunden hat, so ift bie ständische 
Verwaltung al5 and) für bie Sauer ber Saifon 1878/79 still­

schweigend bewilligt anzusehen. Demgemäs sind and) vom 
Theatercomité bie nötigen Vorbereitungen getroffen, Enga- 

gemente eingegangen worben 2c.)
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IIL
§ii|Hfutionen und Termögensobjecte, weldje in der 
Terwaltung, бф). Dispofition nur zweier Stände 

stehjen (mit 9lu8f$luÿ der Stiftungen).
$ic Handlungscasse.

2)urd) einen an „die Vürgermeister und 97atßmänner, sowie and) 

sämmtliche handelnde Vürger- und H'anfmannfdjaft" 9iiga’3 gerichteten 
Gnadenukas her Kaiserin Anna vom 25. November 1735 mürbe auf 
УШе ber hiesigen handeltreibenden Bürgerschaft „§u wahrer 9Re£ning 

des Handels" ein Capital von 100,000 Thi, 2Ilb. auf zehn Jahre 
o§ne dargeliehen. Die Garantie für bie 9iüdäal)lung des 

S)arle^nž fällte bie ganze Stadt übernehmen. Sag e§ f$on nac ber 

Zwecfbestimmung des ®arlel)ii5 und besonders nac ber, übrigens 
nid)t überall zweifellosen, Wortfassung des llfafeê nahe, an ber Ver­
waltung des Vermögens nicht bie Vertreter ber ganzen Stadtgemeinde 
Theil nehmen 511 (affen, so mürbe das 9ied)tSverl)ältniß schon gleich 

zur Zeit, als mit jenem Darlehn bie Handlungscasse begründet 
mürbe, dadurc geklärt, baß ber Aeltermann ber kleinen Silbe am 
10. S)ecbr. 1735 dem Nathe schriftlic bie Anzeige machte, wie bie 
kleine Silbe, wenngleic fie bie 9)Htverßaftung für das Darlehn über« 

neßme, doch feinen Anspruc auf bie Theilnahme an ber №pofition 
über baS Selb und an ber Verwaltung ber Gasse erhebe.

Die $erbinbnug8fd)rift über bie Rückzahlung des Darlehns mürbe 

von beu Vertretern ber drei Stäube ausgestellt. Gleichzeitig mürbe 
von 2)elegirten des 9tat^8 und ber großen Silbe eine Instruction 
für bie Verwaltung ber jganblungöcaffe beraten und festgestellt. 2)iefe 
Instruction, nac welcher bie Disposition über bie ^anblungScaffe 

nur „Zweenen Stäuben, als dem Magistrat und ber Eltestenbank nebst 
ber Bürgerschaft großer Silbe" zusteht, mürbe juglei^ mit ber er« 
wähnten, 9îamend ber ganzen Stabt ausgestellten Verbindungsschrift 
ber Staatstegierung vorgestellt. — Das 5)arlcßn mürbe nac 9lblauf 
von 10 Jahren äurücferftattet. ®ie Handlungscasse arbeitet feit 

jener .Seit mit eigenem Vermögen und jedenfalls ohne alle Garantie 

ber Stadtgemeinde.
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Handlungscasse um ein vorzugsweise den Sieden des Handels ge* 
widmetes, mit dem 93erwaltnng6wefen ber Stabt in feinem 3^= 

sammenhange stehendes Sondervermögen handelt. Namentlic fällt 
in’s Gewicht, das bie Staatsregierung gegen bie Instruction, welche 
bie Mitdisposition ber fleinen Silbe au£fd)loß, fogar 311 jener 3^t* 
als baS Darlehn noc nicht surüderftattet, mithin noc bie ganze 

Stabt verhaftet mar, feinerlei Bedenken erhoben hat.
Fast ein Jahrhundert hindurc ift dieser $ed)tS3uftanb nicht an* 

geftritten worden. Erst im Jahre 1835 remonstrirte bie tleine Silbe 
bagegen, das il)r Wettermann, wie von ber gr. Silbe vorgeschlagen 
worben war, in 3utunft nicht mel)r 311г Vereidigung ber Disponenten 

ber Handlungscasse binjugesogen werben sollte. 2)er Anspruc wurde 
abgemiesen. Sodann Ijat bie tleine Silbe поф, nadjbcm ber 9fatb 
am 21. April 1867 bie revidirten Statuten ber Handlungscasse be* 

stätigt hatte, am 18. Januar 1868 unb am 19. ЗЛагз 1869 einen — 
folgenlos gebliebenen — Protest gegen bie von ben beiben anderen 
Ständen beanspruchte alleinige Verwaltung unb Verfügung über bie 

Handlungscasse erhoben.
®ie Handlungscasse bleibt somit auc unter ber Wirksamkeit ber 

neuen Stadtverwaltung wie bisher nur ber Verfügung unb Verwaltung 
beS 9latb8, ber Aeltestenbank unb ber handeltreibenden Bürgerschaft 

gr. Silbe (vergl. § 14 des rcvibirten Statuts) unterstellt.
AUerh. Ufas an ben 2)ir. Senat, Art. 3 unb 4.

Das Weidencollegium.

Bis 311г Mitte beS laufenden Jahrhunderts ift ber von ben beiben 

Silben, bezw. bereu Brüderschaften ausgeübte Sefifj ber sog. Stabt* 
weibe mit dem im Tahre 1730 hinzugefauften Höfchen Duntenhof in 

feiner 9le$tmäßigteit nicht angestritten worben.
3m 3af>rc 1859 kam in Folge beS Berichts ber Stadelberg* 

Ghanijfowfdjen Commission auf Anregung beS 9)tinifterS beS Innern 
im Senate bie forage sur Besprechung, ob nicht bie Weide als 93er* 
mögen ber ganzen Commune aufgefaßt unb an biefe reftituirt werben 

muffe. $)er Minister des Innern bejahte bie Frage in einer aus- 
fühvlichen historischen Relation. 3ußkidj lag ein Bericht beS General­

Gouverneurs vor, welcher für bie 9iedjte ber Silben eintrat. Hiitteld 
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Lkases com 7. (September 1859, 9tr. 41,240, eröffnete bcr Senat bent 

Statue, bap „bie Sad)e bcr gerichtlichen Prüfung jn übergeben" fei, 
worauf der Statt) durc Protokollverfügen vom 2. Movember 1859 bent 
Stadtofficial Auftrag ertheilte: „namens der Stadtcassaverwaltung" 
beim competenten ©erid)t Жаде ju erheben.

®ie Klage auf Nückgabe ber Stabtweibe mit allem Zubehör in 

das Eigenthum ber Stabt wurde am 20. November 1859 gegen bie 
gro^e und kleine Gilde, bezw. bercn örüberfctjaften, beim Vogteigerichte 
erhoben. S)ie „eyceptivifd)e Sleu&entng" ber Beklagten ging am 16. 

Januar 1860 ein. Фег Proces ift fpäter mir mit jahrelangen Un* 
terbre^nngen fortgesetzt worben und befindet sic gegenwärtig noc im 

ersten Stadium.

Die neue Stadtverwaltung wirb Stamens ber Commune den vom 
Stadtcassacoilegium eingeleiteten Civilproces fortzuführen haben. Bis 

jur definitiven Erledigung desselben bleibt ber Besit ber beiben Gilden 

unangetastet.

IV.
Stiftungen.

0 e n à r t i Ständeu j t m t i n f d a f 11 i d
sind folgenbe Stiftungen unterstellt:

Фй8 9Iißaf4e SSaifenljaué.

9ta$ ber gegenwärtigen Gesetsgebung fielet bekanntlic das Waisen- 
I)au8 in engem Mammenfiang mit dem ftäbtifd)cn 2öaifengeri^t, 

welches gemäs 2lrt. 560, $ct. 9 be8 I. 5^. des ^rov.*@efb. ba§ 
Institut ju beaufsichtigen l)at. 2)ie in das Waisengericht belegirten 

Glieder des 9lat^8 sind zugleic ©lieber (Dberinspector und Inspector) 
ber 2lbminiftration des 2Baifen$auf68.

Dieser Umstand f^liegt jebe æeranlaffung zu einem Competenz- 

streit ber alten unb neuen Organe bezüglic des 2Baifenl)aufeS aus, 

denn das provinjialred)tlid)c 2ßaifcngerid)t wirb burd) bie Einführung 
ber St.-D. in feiner Weise berührt. Das im 9lrt. 4 ber Beilage 

zum Art. 2 ber St.-D. erwähnte ге1ф8гефШфе Waisengericht „besteht 
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unter bent 33orfi<je des Stadthaupts aus ©liebem, welche non ben 
besonderen ^erfammlungen ber Kaufmanns-, Bürger- und Handwerker­
gemeinde auf je brei Jahre gewählt werden," b. ). es ist eine auf 
dem Boden ber russischen Steuergemeinde ruhende Tnstitution. Be- 

merkenswerth ift übrigens поф, baß, wie bereits gelegentlich ber 
Уе|ргефипд ber Gompetenzen des Armendirectoriums erwähnt würbe, 

nach dem (Sinne ber St.«D. bie „Wohlthätigkeitsanstalten" keinesmegs 
fd)led)tl)in ber neuen Verwaltung zu unterstellen finb, und ipeciel in 
Bezug auf das Waisenhaus bürfte ber im $ct d., 2Irt. 1 ber Beilage 
zum 2Irt. 2 ber St-D. angezogene 2lrt. 317 ber 9tei^Sgefe^e über 
bon $ßal)lbienft von 2Bid)tigleit fein, woselbst ausgeiprochen ift, daß 
ben neuen Organen bie „Wahl ber Curatore, Inspectore unb Deco« 

nome" nur derjenigen Waisenhäujer competirt, „welche unter ben 

Gollegien allgemeiner Fürsorge fteljen."

2)aS l)iefige Waisenhaus entbehrt aber jedes SufammcnljangeS 
mit dem Collegium allgemeiner Fürjorge, beim es ift eine Stiftung 
mit eigenem Vermögen, eigenem Immobiliarbesit, welche gemäß dem 
— mindestens burd) uraltes ©ewol)nl)eitSred)t constatirten Bitten ber 
Stifter __ Ul)in Rathe, unter Hinzuziehung von Delegirten ber beiden 
Gilden, verwaltet wirb unb daher nac Bct. 5 beS 2lllerl)öd)ften Ufa* 
feS an ben (Senat and) in Zutunst ber Leitung ber bisherigen 2lbmi« 

nistration anvertraut bleibt.

®ie erste Crwäßnnng beS Waisenhauses findet fic im Vrototol 
beS 91att)S vom 22. November 1643, woselbst vertrieben ift, daß 

(SlauS Kempe, Philipp CarftenS unb Andreas Barte su (Stiftung 
eines Waisenhaujes 2000 3teid)Stl)lr. „gefammelt" haben. 2luS diesem 

burd) fortgesette Sammlungen vergrößerten Fond wirb im ahre 
1651 baS elfte unb — nac dem Brande im Jahre 1689 — im ЗДге 

1691 baS zweite Waisenhaus gebaut, welches legiere bann burd) ben 
im ^al)re 1845 begonnenen Umbau feine gegenwärtige ©eftalt e 

hielt. Sur Berbesserung feiner Finanzen erhielt das Waijenhaus in 
ber ersten Hälfte biefeS ^aßrßunbertS auf Bejchluß ber (Stäube eine 

(Subvention aus ber für baS (Stempeln ber (Saattonnen erhobenen 

Abgabe.
9IuS ber „revibirten unb verbesjerten Verordnuntg für baS Stabt« 

waisenhausu vom ЗДге 1806 finb nad)folgenbe, für ben Stiftungs 
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character be*3 Unstituts entscheidende Borschriften hier besonders 
^ervorju^eben.

®ie Cinleitung befaßt, das bie Snstruction „den rühmlichen 2lb= 

sichten ber frommen Stifter sowohl, als den gegenwärtigen Zeit- 
iimftanbçn angemessen" entworfen fei.

Jm § 2 Reifet e8: »soll bey der Aufnahme eines Waijentindes 
vprzüglic auf ^inber hiesiger Bürger, protestantischer 9leligion" 
•»Wfidjt genommen werden," handeL es Пф um hilfsbedürstige 

fremde 2ßaifenfinber, fo foß, fals dringende Dïptlj vorliegt: „bie 
2lufna^ne folcher mitleidenswürdiger Kinder dem Gutachten und der 
Reprüfung Gines WohlEdlen 9latl^ überlassen" bleiben. ©er § 27 

erwähnt, daß „паф ben menjchenfreundlichen Absichten ber Stifter 
des Wajsenhauses seeligen 2lelteften Glaus Kenpe und seeligen àel? 

teften ©avib Martini, als welcher Echtere pieje Stiftung Ьигф bie 
von ihm ju dem erweiterten Уаи des Waisenhauses verwandte Kosten 

wertthätig unterstüset, and; sugleic auf ba5 unterbringen hülfsbe, 
dürftiger Wittwen in den beym äßaifenyaufe befindlichen 2ßo^nungen 
9lücffidjt genommen worben/'

®iefe Stiftung soll zunächs den ЙафГрштеп ber Stifter (!) 311 
®üte kommen und falls sich feine 9lad)fommen derselben mehr melden : 
Pittwen ober Jungfrauen „bürgerlichen Standes" „und vorzüglic 

solchen, bie jur Güldenbrüderschaft gehören."

©er § 41 sett feft, das bie 9lbänberungen ber 93erorbnuug, 
welche etwa in 3ufunft nöthig werben, nac vorgängiger Prüfung 
seitens des Waijengerichts ber ipeciellen Genehmigung des 9iatl^ 
bedürfen.

9îid)t ju übersehen ist endlich, daß Ulit dem Waisenhause eine 
Schule verbunden ist, welche burd) bie neuerdings erfolgte Abtrennung 
vom Gouvernementsschuldirectorat und unterstellung unter den Stabt* 
schuilendirector mindestens in feljr naben Zujammenhang gefegt ist 
mit ber durch bie St.-D, uid)t berührten Drganijation ber ftäptischen 
Selbstverwaltung im Schulwesen. (ЗД. bie Erörterungen über den 

Sortbeftanb des Sd^ulcollegium^ oben Seite 27 ff.)

Die dem Waisenhause QUS ber Sparcasse, alfo aus ftädti- 
schen Mitteln, gegenwärtig zufliesende Subvention im Betrage von 

4000 9ïbl. jährlic wird auf Grund des 2lrt. 139, Pet. <1. der

6
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Stäbteordnung drei Mre иаф Einführung der neuen Vezwaltug 

widerruflic.

Die unterstützungscasse für Dienstboten.
$aS №r()ö$fi bestätigte Reglement für bie Dienstboten-lnter 

stützungscasse in (aus dem Mre 18'60) besagt im § 2: „2IIS 

Capitalfond für bie Unterstüsungscasfe bient das von verfd)iebenen 

Bersonen dargebrachte Capital von 16,000 Rbl. S. tiefer §onb 
vermehrt fich: a. durc jäljrliche und einmalige Beiträge von (parti» 

cipirenben) ®ienftboten; b. durc andere zufällig Cinnahmen (Straf» 

gelber, welche auf ®runb beS Reglements erhoben werden. Privat 
darbrintgungeit, ©еЙспГе)". 91йф § 20 ebendaselbst befteht bie Ver 

waltung ber Gaffe „ans §wei Gliedern der großen umd 3we ber 
Eleinen Gilde unter Vorsit eines Fnspectots, den ber Rlagiftrat all 

jährlic aus feiner Mitte erwähit."
GS handelt пф also hier nm eine, mit ber Commumnalverwaltung 

зпф! weiter in Zujammenhang stehjenbe, auch шф1 aus Stadtntittelit 

unterstüte selbständige Stiftung mit eigenem Vermögen, welche 31 

folge statttarischer Bestimmung von Delegitten ber beiden Gilden unter 

Inspection beS RattyS verwaltet wirb.
2ln diesem, übrigens, wie erwähnt, autsdrücklic gesetlich aner­

kannten Zustande wirb nac 9lrt‘ 5 und 3 beS ANerh. Ukases an ben 

Senat durc Cinführung ber Städteordnung nichts geänbert.

î)ie Otto^rcibStiftung.

$ie Erträge ber Stiftung sollen паф näheret $orfd)rift beS 
Stifters 511 Sweden ber Bildung und Grziehung - in Gestalt von 

Stipendien u. f. w. — verwantdt werben.
5)er deflator, Gonrad v. Dtto»$reil, sett im § 1 beS ЗДа» 

mentS einige Segate aus und bestimmt, daß baS betr. Capital für 
ben ^all, baß dieZegatare vor dem Testator stetben fottten, „ber Ri» 

gaîфeu Commune 311 demselben З^есГе, тоеСфег im § 2 angegeben ift," 

„zufämt." , „ ..
Im § 2 heiszt es bann: „das ganze übrige Capital wirb von 

ber Rigaf^en Commune für ewige Seiten in einer Erebitanstalt als 

unantastbares @igentt)um ber Commune angelegt/' bie Renten finb 

ben »orfdjriften ber Stiftung gemäs 3« verwenden.
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Фп die städtische Gonnnunc als Bermögenssubject in Zukunft 

durc bie neuen Rnstitutionen vepräsentirt werden wird, so ist den 
lederen паф Durchführung der 9ieorganifation bie Dtto-Greil-Stiftung 
3U übergeben $)ie neuen Organe werben baë betr. Capital, als 311m 
Gigenthum ber Stabt gehörig, jedoch mit ber stistungsmäsigen Zweck­
bestimmung behaftet, 3U übernehmen haben.

(St.*D. 2lrt. 1, 116—*127, 54. Ufas an ben Senat 2Irt. 5 

und 3. 23ft. 2Irt. 1, c.)

Non Gliedern be? Riatis und brr großen (Silbe
werben folgenbe Stiftungen verwaltet:

Der konvent zum heiligen Seift

(ein im 16. Jahrhundert eingegangenes ГафоВДеё Kloster) bient 
bereits feit mehren Sahrhunderten 311г Aufnahme und Versorgung ^ilf$» 

bedürftiger Wittwen von Brüdern großer Silbe ober verarmter 
S^weftem. 2ln ber Verwaltung nimmt außer ben Delegirten ber 
großen Silbe аиф ber 9(аф Ьигф zwei Delegirte Theil. Dieselbe 

Administration verwaltet auc bie Stiftung

Gampenhausen’s Glend,
welche dem Bürgetmeister Bätthasar campenhausen (2Inf. des 16. 

Jahrhunderts) ihre Entstehung verdankt und 3um Theit gleichfaüs 
brüderschaftlichen lnterstützungszwecken bient.

Beide Stiftungen charakterisiren рф als rein corporelles 23er* * 

mögen, in dessen Verwaltung Ьигфаий teine 23eränbcrnng Ьигф bie 
Einführung ber neuen ^erfaffung eintritt. Es fфließt рф hieran

ber 9teuftäbt^e Wittwenconvent,
eine Stiftung be§ 23ütgermeifte^8 $гапз Weuftäbt aus bem Ehde dés 

16. Jahrhunderts, те1фе allerdings п1ф1 ipeciel bie Unterstützung 

von Stiebern ber Brüderschaft bezweckt, aber ber т^ргйпдПфеп 23e* 
stimmung gemäß feit jeher nur von Delegirten des 9îatl)$ uid ber 
Bürgerschaft gr. Silbe verwaltet wirb und daher ben, nur bie 
Stadtgemeinde in ihrer Gesammtheit repräsentirenden, neuen Dr* 

ganen п1ф1 übergeben werben kann.

21 nm.: SBäljrenb ber Seit ber Statфàlterfфaftverfaffung sind 

obige brei Stiftungen, bei im lebrigen unveränderter Admini-
G* 
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stration, bent bamalS eingerichteten allgemeinen Stistungs- 
birectorium unterstellt gewesen, ein lmstand, aus welchem 

selbstverständlic teine Gonsequenzen für bie gegenwärtige 
Sachlage folgen. 5)er speciell btüderschaftliche ß^arnfter der 

Stiftungen (Souvent zum heil. Geist unb (zum Theil) Eampen­
hausen’s Elend ift übrigens auc während bet Seit ber Statt­
halterschaftverfassung ausdrücklic anerkannt worben.

î)ic îafcïgitbc ' '

ift als eine nur dem Zwecke ber Unterstütung verarmter ©lieber der 
Brüderschaft großer Gilde dienende Stiftung seciel im Provinzial- 
gefe^bud) anertannt (УЬ? II.,Art, 965-968/971 unb 972).

î)ie milde ©ift

ift eine ursprünglic durc Beiträge von ©liebem ber großen Gilde 

entstandene Stiftung 8Ш Zweck ber unterstütung von Predigern, 

Theologie Studirenden u, f. w.

Beide Stiftungen werben von Gliedern ber großen ©ilbe unter 

ber Inspection des Naths verwaltet; fie sind, wie bie vorher erwähnten, 
als „außerhalb ber (Sommunalverwaltung stehenden Tstitiitionen 

gehörig," auf Grund ber 3Irt. 5, 4 unb 3 des 2lHerß. Ulkases an ben 
Senat von ber Uebergabe an bie neuen Organe ber Stadtverwaltung 

ausgeschlossen. 3)aS ©leidke gilt auc von dem

Armenfond - ' *
(Prov.R. Th. IL, 2lrt. 601),

welcher aus jährlichen Beiträgen ber Handlungscasse gebildet wirb. 
2)ie Zinsen des ©apitaïê des 9lrmenfonb§ werben dem 2lrmenbire^ 

torium §ur Verwendung übergeben. Seinem Arsprunge aus ber 
Handlungscasse nac ift ber Armenfond eine gemeinnützige Stiftung 

aus dem Sondervermögen beS 9latl;S unb ber handeltreibenden Bürger­

schaft (vergl. oben Seite 77).

Slum.: Seitdem dem Armenfond and) aus ber Steuerverwaltung 
gewiffe Summen jufließen, nimmt bie Heine ©ilbe gleichfalls 
au ber Verwaltung beS Armenfonds Theil, jedoch, wie im 

9ïatI)SprotofoH vom 10. §ebr. 1871 ausbrücklic feftgesetst ift, 

nur insofern, als es sic um jene aus ber Steuerverwaltung 

herrührenden Gelder handelt.
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бпЬНф sind поф die nachfolgenden prei Stiftungen aufzuführen, 
bereit Administration dem g^at^e in Gemeinschaft mit ber groszen Gilde 
(bezw. ber Sörüberfc^aft derselben) zusteht und daher Ьигф bie Ein­
führung ber neuen Verfatiung teine Veränderuns erleidet.

$>ie $)omftutichrer< ÎÔittwcnftiftung.

Dieselbe wirb von eineni Nathsgliede, als Inspector, und zwei ®lie» 

Dern ber Brüderschaft groszer Gilde verwaltet. 2)ie Instruction is int 
Jahre 1792 im Stiftungsdirectorium gegeben worben, welchem während 

ber Seit feiner Wirksamkeit ииф biefe — übrigens aus Legaten von 
Privatpersonen entstandene — Stiftung‘umterstellt gewefen ift.

î'ic Stiftung ber sämmtlichen Rigaschen ^d)itnebrer«$9itttoen und

aisen
verdankt паф § 1 ber ,^$orf trift" für bie Administration vom 14. 

December 1782 ihren ursprung „dem milden Beitrag einiger 2Jlit’ 
glieber GS. SBoljlGblen 9tatl)S, Et. Löbl. EItestenBant und Gr. ®hr< 

liebenden $ürgerftaft ©rofjer Gülde, wie апф anderer wohltätigen 

Personen."

91аф § 2 ber „SBoi^jrift" foil „bie зи biefer Stiftung gehörige 
Gaffa, unter dem Präsidio eines dazu verordneten Herrn des Naths, 

von zween Glteften unb zween Bürgern ber Groszen ©ülbe, welche 
von ber S8ürgerfфaft conjunetim erwählet werben, wie апф einem 

ber Som* und einem ber teutschen Stadtschullehrer, weiten fie selbst 
unter Пф аиЗ$итафеп haben, verwaltet werben/'

T>ic Wittwe Reimers’sche öligen h ei lanftalt.

Sie Statuten biefer 2lnftalt, те1фе einen integrirenden Sheil 

des Testaments ber Stifterin bilden, befugen im Pct. 13:

„Sie specielle Verwaltung ber 2lnftalt ift einem Guvatorio von 

brei Männern zu übertragen, von denen ber eine, zugleic präsidirende, 
ber Oberarzt ber Anstalt ift, bie beiben anderen aber von der 

hiesigen Aeltestenbank grober ®ilbe aus ihrer Mitte zu erwählen 

finb; fie müssen Einem 2öohlGblen Rathe, weiten it дапз gee 
horsamst um bie Dberinspection aut biefer milden Stiftung gebeten 

haben will, zur Bestätigung vorgestellt werben."



86

Ber Hat lj allein
ïjnt endlic nodj bie nadjfotgenb aufgejä^Iten Stiftungen ju vermalten, 
beim, bereit Verwaltung ju inspiciren, und behält diese Competens 
ungeschmälert aud) nad; erfolgter Einführung ber neuen Verfassung.

(II. 2lrt. 3 unb 5.)

Sen Fond jur lnterstüung ber beim EisgangeGeschä- 

bi g ten. (Serfelbe ward gebildet durc den Teilbetrag einer speciel 
für diesen 3roed veranstaltet gemesenen Sammlung.)

Sie Kirchenordnung.

Sie Stiftung für Uerkülliche Predigerwittwen.

Sie Stipendiatenstiftungen.
Sie Stiftung Amatien’s Slnbenfen.
Das Slniffimomfdje Familienlegat.
Sie 9)1. S. Sambamfÿe Stiftung für Jungfrauen be§ Hand­

werkerstandes.
Sa5 Sanbaufc^e £egat.
Das 93eifefd)e Familienlegat.
Sic 93cr^olj=9)îein6enf^e Stipendiatenstiftung.

Saš $8öl)ndefd)t; ^amilienlegat.
Das V. 93 öttichersche £egat.

Das Drachénhauersche Familienlegat.

Das Fengersche Negat.
Sa§ V. Fischersche Erziehungsinstitut.
Sas V. $romf)o(bfd)e Familienlegat.
Das V. Grotesche Familienlegat.
Das Haffer be r 95 che ÿimilienlegat.
Saš Hammersche Familienlegat.
Sad Helms in gsche Familienlegat.
Das Hielbigsche Legat.

Das Himselsche Legat.
Sie Holst-Jannausche Jungfrauenstistung.

Saê Holstsche Unterrichtsinstitut.
Saa Hüblersche Legat.
Das Jan teamen g erf фе ^amilienlegat.
Das Яй1?фе Familienlegat.
Sie Sangerf^en Stiftungen.
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Tie sJJïecfnapfd)e Stiftung.
Das V. 9)lüllerf4e Familienlegat

Tie 9îeiinerdf^e Familienstiftung.
Das Sd)clud)infd)e Familienlegat.
Das Schreibersche Legat.
Das G: W. Schrödersche Familienlegat.

Das Capital für das 3- 6 Schwartsche Kinderhospital,
Das StöversFakobssche Familienlegat.

Tas Samuel Strau^fdje Armenlegat.
Taä Samuel Strand) )фе Familienlegat

Das Treyfdje Samilienlegat.
Das Tob le bensche Familienlegat.
Das 3uderbederfd)e Familienlegat.

V.
Gemischte gommisftonen, Werwaltungen und Debör- 

ben, an wefdhjen Defegirte bei bisherigen flädfisdhjen 
^егтоаШтдйИбгрег Gbeif певшей.

Delegationen, meldje beut liathe allein zustehen.

Ta« Stadtgefängniszcomité

ift durc ein specielles, Ьпгф teine Vorschrift ber Städteordnung auf* 

gehobenes Geset organisirt. Tie Delegation seitens des Raths bleibt 
alfo bestehen (vergl. oben Seite 12 und 39).

Tic Stadtbehörde für bic Militairpflicht.

Ta« Geset über bie allgemeine 2ßeljrpflid)t rechnet bereits mit 
ben neuen Xnstitutionen und giebt 3. 58. dem Stadthaupt das фгй* 

sidium in ber Stbtbehörbe für bie OTitatrpfltdjt.

Ter gegenwärtige 3uftanb, nach welkem bie. Telegationen in bie 
Behörde dem ?Xatl)c zustehen, kommt alfo, als ein Provisoriumt, nad) 

Ginführung ber neuen Verfassung in Wegfall.



88

Î4e Gommiffton jur ^amination in ber *5d)iffaf)rtüfunbc 

wirb gegenwärtig ebenfalls vom Statue beschickt.

Фет Uebergange dieser Delegation auf bie neue Verwaltung 
würbe materiell тф1ё im Wege stehen, wenn man überhaupt dazu 
neigt, bie der Stadtverordnetenversammiung in фапЬе1$ро1Це$афеп 

zustehende Competenz ot>ne Weiteres апф auf alle Sфiffabrtèaпge» 

legenheiten auszudehnen.
(Vergl. 2lrt. 1, Pet. e. ber Vf. Bst. und oben ©eite 15 unb 23.)

®ie Eommission ift indessen ganz speciell orgäntisirt (Präsident 
ein Seeofficier, 2 ©lieber ber ^îaufmannfфaft, 2 (Stiffer и. f. w.), 

so das e8 an ber formellen Grundlage деЬпфО um bie neue 93er» 
waUung jur Entsendung ber bisher dem 31афе аи^ЬгйсШф von ben 

übergeordneten Instanzen zugewiesenen Delegation für competent §u er» 
аф1еп (vgl. ©фге1Ьеп des Finanzministers vom 19. Фес. 1868,9lr. 7742).

Ф1е Delegationen sunt
Kollegium allgemeiner Fürsorge unb zu ber

Gommission in ©афеп ber Bauerverordnung
werben in Zufunft, auf Gtund ber аиЗЬгйсШфеп Vo^rift des 2lrt. 

20 ber Bs. Bst, bet ©tabtverorbnctenverfammlung sustehen.

®ie Delegation §ur
Gontrolcommission des ^аЬН[феп Ereditvereins

bleibt woljl dem Rathe, ba aus ben Statuten des Vereins ber lieber 

gang dieser Befugnis auf bie neue Vermattung mit Bestimmtheit 

jedenfalls тф1 gefolgert werben kann.

31аф ben Statuten berstädtischen $гапЬУег|1фсгипд8дс(еИ(фар
entsendet ber 9latl) eines feiner ©lieber in bie Verwaltung ber ©e* 
fel^aft. $)iefe Competenz beS ЙафЗ bleibt unberührt.

J(hin (U. 2Irt. 4 unb ^.). .

Nerwaltungen, an wddjcn neben liathsgliedern aud 
Vertreter ber Oilden ßljeil nehmen.

T>ie Preisregulirungscommission.

Zweck derselben ift, bie allmonatlich auê beu Kreisen einlaufenben 

Preisangaben für bie wichtigsten Verpflegung^» unb Fouvagegegen- 
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stände in einen für das ganje Gouvernemént jn publicirenden Preis­
verschlag, mit Angabe der Parimal* und Minimalsätze, zu vereinigen.

Фае Institit gründet fic auf bie in das 9îeidj3gefcpbudj Bd. II. 
9lHg. ®ouv.*5Berfv $Iit 431 und 432, nnb Vb. XIII., Geset über bie 
Voltsvetpflegung, 2lrt. 272 nnb 273, aufgenommenen Vorf Triften.

Ф1е Eommission ivirb unter dem Vorfipe des Gouverneurs ge­

bildet aus Delegirten bed Landes nnb ber Stadt ic! 2lld Delegirte 
ber Stabt l)aben unter ber bisherigen Verfassung an ber Gommission 
Theil genommen: ein 9tatljdglieb nnb ber Sleltèrmann großer GHlbe.

3luf Grund ausdrücklicher Vorfdjrift bed 2Irt. 5, Pet. 1. ber Bei­
lage jum Art. 2 ber St.*Dv welch hier, roo es sic um ein reichs- 

geseliches Institut Ijanbelt, unbedenklic jur 2lnroeubung fommt, geht 
bie in Frage kommende Obliegenheit auf bad künfstige Stadtamt über.

Фае Gomptoir jur Erhebung bet $anbcld» und Sdjiffeabgabcn.

Фае „Gomptoir jur Erhebung ber VewilHgnngdgelber" ift, 
menu es nicht noch älteren 2)atum8 ift, zum minbeften auf bie 

2lHerl;ö^ft beftätigte „ber Stabt 9liga Handels Ordnung vom Jahr 
1765" zurückzuführen

Macidem ber Senatsukds vom 28. Juni 1867, 9h. 59,325, bie 
Handels- nnb Schiffsabgaben in Шда neu geregelt hatte, mürbe bad 

Gomptoir umbenannt in ein „Gomptoir jur Erhebung ber Handels- nnb 

Schiffsabgaben" ($rot. bed Dlatljd vom 26. Juli 1867). 2Iuf Eintrag 
bed Vôrfencomité’d würbe hierauf von einer gemischten Gommission 
eine neue Instruction ausgearbeitet. Dieser Instruction („Reglement"), 
welche vom Nathe am 3. Januar 1868 beftätigt nnb bem Gomptoir 

jur Wissenschaft nnb 9ia^adjtung übersandt würbe, ift Folgendes zu 
entnehmen: ! -

„Фае Gomptoir steht unter ber Jurisdiction bed 9ОД8" (§ 2).

„Ф1е Verwaltung bed Gomptoirs besteht aus bem Dberinspector 
nnb bem Inspector, welche ber 9iatß and feiner SRitte ernennt, fowie 
aus einem Фе1еди1еиЬег 2lelteftenbanf großer Gilde nnb vier ®elegirten 
bed Vörfencomite’d" (§ 3).

Фай über bad Gomptoir seitens ber Negierung eine specielle 

2luffid)t geführt wirb, ift bem Reglement ni$t zu entnehmen.
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Für die Wahl der Beamten sind besondere Bestimmungen fest+ 
gesest (§ 12). Stuf die Buchhalterstelle haben die SInwartfdjaft: 
dimittirte RattjSglieber und 2leltefte groszer Gilde, die übrigen 
Beamtenstellen werden aus der ga^l ber Bürger groszer Gilde, welche 
ÿugleid) Brüder sind, in ber Weise besetzt, das das Börsencomité drei 

Eandidaten vorfci)(ägt, von denen ber Rati) einen wählt.

Sn den Motiven des Reglements ift Ijier$u bemerkt, baB паф 

Ginführung ber neuen Stadtverfassung iedenfalls eine Veränberung 

in bent RlobnS ber Beamtenwahl geboten fei.

Фаз Comptoir in feiner gegenwärtigen Drganisation ift bestätigt 
vont General - in Hebereinstimmung mit dem $inan^ 

minister, „wie Solches ber livländischen Gouvernententsregierung unterm 
5. Mai 1868 mittels Schreibens beS Herrn General-Gouverneurs, 
9tr. 1122, §ur Wahrnehmung beS Erforderlichen mitgetheilt" mürbe. 
Фаз im Nigaschen атШфеп Tagesanzeiger vom 18. 8№ai 1868, 

Rr. 109, publicirte, vom (Senerab Gouverneur beftätigte „Regulativ 
für bie Entrichtung ber Handels, und Schiffsabgaben im Rigafфeп 

Hafen" enthält unter anderen folgende Festsetungen:

„1. Ф1е Ьпгф baS ЗШегДОфА am 10. April 1867 be> 

('tätigte 91е1фЗга1^ди1аф1еп normirten <5ф{[|31а[1епде1Ьег nub 
Abgaben vont Era und Import sind beim Comptoir ÿur 
hebung ber Handelse und 6фiffSabgaben 8u entr^teu."

„2. Фаз Comptoir erhebt bie verfфiebenen Eastengelder 
im Gesammtbetrage derselben unb veranstaltet alsbattn bie 

Repartition паф ber №ge^örigteit. Dieselbe Drdnung ift 

аиф Ье^йдНф ber Abgaben vom Er- unb ^wport 511 be* 

оЬаф1еп."

„7. Зиг 21и^еф1^аИипд biefer Bestimmungen haben 
bie огШфсп Behörden ber Verwaltung beS Comptoirs zur 

Erhebung ber Handels- unb ®ф1г|ЗаЬдаЬеп jebe сг[огЬегПфе 

gefe6liфe 2Iffiften$ zu leisten."

$и erwähnen ift поф, dasz im ЗДге 1^71 von Seiten des Fi 

nanzministeriums in 21изВф1 genommen mar, bie bem Comptoir ob» 

liegende ЯЬдаЬспегфеЬипд gan$ bem hiesigen Zollamt zu übertragen 
unb ersteres aufzuheben. Ф1е Ausführung unterblieb )еЬоф, пафЬет
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dawider, als gegen einen Cingriff in bie Selbftverivaltnngdrcdite ber 
(Stabt und ber Kaufmannschaft, sowohl vom Rathe, als nämentlic 

vom Sôrfencomité energisc protestirt worben roar.
Фа das Comptoir unter anberen aud) Abgaben 31t Gunsten ber 

Stabt erhebt, bie Evhebung städtisehet Abgaben aber nac Art. 55, 
Bct. 3, 128 ff. ber St.^C. gewis Sache ber neuen Drgane ift, fo kann ed 
nicht zweifelhaft fein, baß bie neue Verwalting Slnfpril$e auf Besetunig 

ber städtischen Delegationen für bad Comptoir wird erheben müssen. 

Die Uebertragung ber betr. Functionen wird aber wohl kaum hne 
vorherige gesetliche Regelung ber Sache ausführbar fein und jivar 
bad um fo mehr, aid bad 93ôrfencomité, unabhängig von ber städtischen 
Vertretung, ein Tnteresse an ber Drganisation bed Comptoirs hät. 

(93on Wichtigkeit ift beispielsweise audß bie Saßt ber städtischén 93er» 

tretet: sind alle 3 ®elegirte, 2 bed 9tatl)d und 1 ber Aeltestenbant, 
in Zufunft von ber Stadtverordnetenvevsammlung 3u wählen?)

Im 2lrt. 1, $ct g. ber Beilage sunt 2lrt. 2 ber St.-D. ift aller­

dings festgesett, baß bie „Delegirten ber Stadtgemeinden 3ur Erhe­

bung ber Abgaben von ankommenden und ausgehenden Fahrzeugen" 
nach Einführung ber Städteordnung von ber Stadtverordnetenver­
sammlung 311 wählen sind. Diese Vorschrift ift aber unbedingt nid)t 

anwendbar, beim fie bezieht sich (wie bie Allegate ausweisen) auf 
bestimmte Einrichtungen bed 9leid)drecßtd, während es sic bei und 

um ein gan& eigenartiges provinzielles Onstitut handelt.
Cine Analogie liegt allerdings vor, um aber auf ®runb berfelben 

jene Vorschrift ber Beilage anwenden 511 tonnen, wird ed 311m 2)Hn* 

beften ber „näßeren 2lmveifung bed Ministers bed Innern" bedürfen.

Фгс Borstadt Anlagen-Gommission.

Ф1е Gommission verwaltet ein bestimmtes, durc Sammlungen 
und Schenkungen gebilbeted Stiftungscapital 311111 Zwecke ber Ver­

schönerung ber 23orftäbte durc Errichtung und Unterhaltung von 

Anlagen. Фег Bestand ber Commission ift durc bad am 1. Juli 
1815 publicirte, vom @eneral»(Souvemeur Marquis Paulucci bestä­
tigte Statut geordnet, ^iadj demselben steht bie Commission unter 

ber Dberaufsicht bed (3eneral«@ouverneurd und unter ber direction 
bed Givilgouverneurs. Su berfelben gehören: ber jeweilige Präses 

bed Stadtcassacollegiums, aid SBicebirector, bie beiden Stadtältermänner 
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und noc drei aus den anbereit Slassen der Cinwohner gemählte 

Personen.
unzweifelhaft fällt nac 2Irt. 2, Bet. b. ber St.»O. bie Thätig- 

teit ber Commission in ben Gompeten^ntretè ber neuen Snstitutionen ; 

ba es sic jedoc hier nicht um Stadtvermögen, sondern um eine 
Stiftung handelt, und ba bie Verwaltung biefer Stiftung durc eine 
ausdrückliche Regierungsvorschrift (Statut) feft geregelt ift, so werden 

bie neuen Organe erst auf Grund einer speciellen 2lmveifung seitens ber 
Staatsregierung (ÏÏlinifter?) bie städtischen Megirten in bie Gome 

miffion absenden können.
5>ie allgemeine Vorschrift be8 2lrt. 2 a. a. 0. genügt поф ni$t, 

um ohne Weiteres bie lleberweisung ber betr. Functionen an bie 
neuen Organe und bereit Vertreter zu rechtfertigen, weil eben hier 

teine Institution ber allgemeinen ftäbtifфen Verwaltung, sondern 
eine ganz besondere Stiftungsadministration in Frage tommt.
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n a n g.

Alemorial
über die gegenwärtige 2Imvenbbarfeit der Beilage zum №. 2 

(фск f.) ber Städtevrdnung in ben haltigen (Stäbten.

$ie Beilage sum 2lrt. 2 (^ct. f.) ber Städteordnung, welcher 
non ber Gompeteng ber Stabt^ommunalvcrwaltung (janbelt, ent« 
pit паф üjrer Ueberschrift eine „Heberet ber 93eränberungen, те!фе 
in ben Bestimmungen des Goder ber ^tei^ègefebe für biejenigen Städte 
unb städtischen Slnfiebelungen eintreten, in benen bie Städteordnung 
eingefübrt wirb." .

Urteilt man nur паф biefer, übrigens gang präcisen ИеЬег|фп|^ 

fo ergiebt йф, baß bie Beilage nur infofern für bie ЬаШ1феп Städte 
Bedeutung und Anwendbarkeit hat, als in den Letzteren fфon gegen­
wärtig $eftimmungen des 91е1ф80егтоаиипд8геф15 in Kraft finb, те1фе 

in ber Beilage аийЬгйсШф als solche Ье§е1фпе1 werben, bie in Folge 

der Ginführung ber Städteordnung ber ülufbebung ober Abänderung 
unterliegen. $е1ф8геф1 und Städteordnung sollen Ьигф bie Beilage 
in Ginklang gebracht werben; dieselbe ift alfo überall hort beben« 
tungslos, wo es йф darum handelt, einen Zusammenhang, eine Heber« 

einstimmung Зт1|феи ber Städteordnung einerseits und außerhalb des 
№фегеф1в stehenden Verwaltungsgeseen andererseits ^er^uftellen.

МаппШф gelten nun in den Ьа1^феп Städten, speciell in 
Oüga, 1йф1 bie ги|й|феп ©efefce über Städteverwaltung, vielmehr 
regelt йф bie hiesige Communalverwaltung паф bem provinziellen 

фагйси1аггеф1 unb йгШфеп ЗЗегогЬпипдеп nnb ®ewo^nbeiten. 2luS« 

nahmsweise nur bQt in einigen wenigen &crwaltungSjweigen das 
ЖфЗгеф! in größerem ober geringerem ÏÏîaafje Geltung. 2llS per^ 

fectes, ohne Weiteres anzuwendendes Geset kann bie Beilage mitbin 

nur in den sehr engen Grenzen biefer Ausnahmefälle bei uns behan­
belt werben unb baS erfd^eint um fo па1йгйфег, als bie тое|епШфе 
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Unterlage, welche bie Städteordnung bei ihrer Einführung in den 

Städten des 91е1ф§ vorfand: bie Drganisation der Steuergemeinde, 
bei nnS nid)t vorhanden ist. ®ie шфЙгефШфеп Kaufmanns-, Siir» 

ger- und jpanbroer^y„®||iein|y", гое1фэд unter ihren Kaufmanns-, 
Bürger und ^anbwerter^/Slenitern" ein gewisses 9JtaaB ber Selbst­

Verwaltung zugestanden ift, fehlen in den baltischen Städten vollstän- 

big. Tie hiesige Steuergemeinde befielt aus den Kaufleuten und den 
Bürger-, Zunft-, Dienst- und Arbeiter-Dtladisten.

2tnbererfeitö ift её selbstverständlic bei Einführung ber (Stabte^ 

ordnung in den baltischen Städten nid)t Absicht bet Negierung gewesen, 
nur bie halbe Maaszregel ber 9leorganifation des oberen Tl)eil§ ber 
Stadtverwaltung durchzuführen und bie Unterlage unberührt 511 laffen; 
bie 9teorganifation ber Steuergemeinden ift vielmehr ausdvüclic 

(9Ь9Ь®. 9lrt. VI., Pet. d.) für bie Zukunft in 9ludfid)t genommen. 
Zunächs jebodj bleibt es in dieser Beziehung beim Alten, fo daß vor­

läufig immerhin bie гое|еп1Ифеп Bedingungen für bie Anwendung 
ber Beilage als ®efe^ in den baltischen Stäbten fehlen.

Trotzdem foil aber bie Beilage наф аиЗЬгйсШфег gesetzlicher 

Vorichrift, wenn аиф mit (Sinfd)ränfungen, f oglei c Anwenduitg sindeit. 

Ter 9lrt. 22 ber Sep. Best, lautet ийтНф wie folgt: „Sie Beilage 311m 
9lrt. 2, Pct. f. ber St.'O. findet in belt Dstseeprovinzen nur bergeftalt 

Anwendung, das au Stelle ber daselbst angezogenen allgemeinen 
Gesetze, wenn diese in den Dstseeprovinzen feine Geltung Ijaben, bie 
entsprechenden Bestimmungen be$ provinziellen 9ted)bS 311г 9Иф(1фпиг 

genommen werden."
Tiefe Fassung ift augenfфeinliф höchs unklar in Folge ber Ihr 

bestimmtheit des Ausdrucks „311г 9иф11фпиг nehmen." Ter Artitel 

fann bebeuten:
entweder, das bort, wo bie in ber Beilage angezogenen, abgeän- 

betten 91е1ф8де1е§е п1ф1 Geltung haben, gar fein neuer 3uftanb 

eintritt, vielmehr bie provinziellen ©efe^e wie bisher „311г 9Нф11фпиг 

Зи nehmen" sind, ‘
ober aber, das in ben Pstseeprovinsen ftatt ber iit ber Beilage 

al^ aufgehoben апдезодеиеп Gesee bie diesen Gesetzen етРргефепЬеп 

ргоо1пз1а1гефШфеп Vestimmungen als durch bie Vovschriften ber Sel­

lage ersetzt, ober abgeändert 311 gelten habett.
Tie Anterpretationen bßfagen jede das birecte Gegentheil ber ana 
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bereit unb Ьоф [affen fich beide fet>r wol)l vertheidigen. Entscheidet 

man Рф für bie erste Interpretation, so würbe dev Art. 22 dem pro­
visorischen Gharatter her Beilage als @efe(} für bie baltifфen Städte 
2lusbnuf geben unb etwa besagen: der alte деМКфе Zustand bleibt 

vorläufig (in Bezug auf bie hier in ®е1гаф1 tommenden Verhältnisse) 
hestehent, bis bie Ьпгф ben $ct. VII. des аиёЬгй^Кф vor«

gesehene cobipcatorifфe unb 1ед^1а1оп|фе Arbeit beenbet, bis bie 
Städteordnung аиф in ben in bcr Beilage erwähnten Beziehungen 

mit dem particulars ber baltischen Städte (Ьпгф Aufhebung ober 
Hbänderung bcr bett. рти$а1геф1Ифэд Vestimmungen) „in Ein­
klang деЬгафГ wprden ist.

fcie öweite oben gegebene Auslegung ift jebenfalls vom 9îegie» 

rungsstandpunkt aus näher liegend. Gs ift offenbar bie 21Ьрф1 por- 
handen gewesen, bie Städteordnung шбдИфр га|'ф unb тодИфр 
volständig, Зидйпф aber аиф mit тодИфр geringem 2lufroanb von 
geeögeberischer Arbeit bei uns einzuführen unb man hat geglaubt 

mit ber оЬегРйфПфеп Formel aussen 311 tönnen: wo an Stelle 
bet (паф ber Beilage umzuändernden) шфЗгеф1Йфеп Institutionen 
gewiffe рготпМефШфе Snstitute bie betr. Functionen ausüben, ba 

Solen bie ргот1фа1гефШфеп Institute ihre Functionen zu Gunsten 

ber neuen Organe verlieren unb bei ber Drdnung biefer <BerI)ältniffe 
ift bie Beilage als Analogon jur Vichtschnur zu nehmen.

ЭгаШгНф ift biefe allgemeine Formel ргаШ)"ф ganz ипЬгаифЬаг, 
denn wenn bie $erwaltungSorgauiSmen verfфiebener Stabte рф aus 
ganj verschiedener WBurzel heraus nerfфieben entwickelt haben, fo 

fann man eben aus ber 5£фа1{афе, bap bie Communalverwaltung in 
ieder biefer Stabte, als ®anjeS genommen, ungefähr bas д1е1фе 

Arbeitsfeld haben muts, и!ф1 folgern, das für jebe einzelne gunction 
hier wie bort beftimmte Vustitute bestehen müssen, bereu Gompetenz 
Пф deckt. Oie Functionen unb Gompetengen werben vielmehr ganz 

verfфieben in einander greifen unb eS wirb oft eine 1)йфр 1фю1еНде 

unb complicirte Arbeit itöthig fein, um feststellen zu tönnen, те1фе 

communale Unstitution bei uns —- biefer ober jener Institution des 
früheren пфи'феп Stadttechts volkommen „entsprichtr

Sind sur ©nti^eibung derartiger Fragen diejenigen Organe 
überhaupt competent, те1фе das neue @cfep зипафр anzuwenden 

haben, b. 9. bie alten Organe sowohl als bie neuen, ba eS рф nm 
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Theilung ber Gompetenzen ^anbelt? Sie Frage ist wohl schlechthin 
ju verneinen, denn bie audführenbe 2lmtsftette bedarf, uni zu agiren, 
eines аи^ЬгйсШфеп Gesetzes, es kau nicht in ihr Ermessen gestellt 

werben, ob fie im gegebenen galle baS eine ober das andere ®efeb 
anzuwenden hat; vollends hier würbe Verwirrung im größten SRaafc 
ftabe unausbleiblich fein, ba fowol)l bie neuen, als auc bie alten 
Organe eine splche britil über das, was nun eigentlich ®efe6 fein 

soll, ausüben müßten.

2Kan fommt alfo — einerlei, welche ber beiben Auslegungen des 
2lrt. 22 ber Bés. Best, man aboptirt — ju bem gletchen Resultat: 

bie Vellage ift nur infofern schon jett bei uns anwenbbar, als fie 
über bie 2lbänberung апф in nuferen Stabten vorhandener reichs- 
гефШфег Institute Beftimmung trifft. uebrigen ift bie in 2ln§= 

sicht gestellte codisicatotische, bezw. legislatorische Arbeit abzuwarten.

Die Beilage jur Städteordnung ift entstanden aus ber Ver^ 
gleichung des früheren russischen Städterechts mit ber Städteordnung. 
Die den Principien ber lehteru widerjprechenden Bestimmungen des 
früheren Nechts sind bann ganz correct: ausdrücklich aufgehoben oder 

entsprechend modificirt worben.

Sie analoge Arbeit ift nun and) in Bezug auf das provinzielle 
Städterecht auszuführen. Analog ift bie Slrbeit aber nur ihrem 8wec 

nac, iljrem Inhalte nach ift fie eine absolut andere und davum tanu 
eben bem 2lrt. 22 ber Bes. Best, eine weitergehende Bedeutung, als 

bie oben bargelegte, nicht gegeben werben.

Von größter Bedeutung für bie Behandlung ber Beilage, als 

eines eventuell auch bei uns anzuwendenden Gesees, ift ber Pct. VII. 
des R.4R,G., durc welchen „bem Shef ber 2. 2lbth- ber Gigenen 
Ganzlei Sr. Kaiserl. Majestät anheimgegeben wirb, пафЬсш er Цф 

ju bem 9)Hnifter des Innern in Beziehung gefegt, bie eüWigigen 

Bestimmungen des фгооЬ181а1геф13 mit ber Städteordnung, ber 
Beilage zu derselben und den Bejonderen Bestimmungen über bie 9lu& 

dehnung des Gesetzes auf bie Stabte ber Dstseeprovinzen in Einklang 
zu bringen und Fragen, те1фс Пф im Wege ber Godisication шф1 
erledigen lassen sollten, bem ЗМфёгаМ) jur ®еди1аф1ипд vorzustellen."

Hier ift unzweideutig u. 21. anerkannt, daß jur Regelung der­
jenigen Streitfragen, welche де1едепШф ber 2luwenbung ber Veilage 
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auf bie Städteoronung entstehen, eine specielle Thätigkeit der cobifi« 

catorischen, bejw. legislatorischen Tntanzen nothwendig ift und das 

biefe Unstanzen bie bett. Arbeiten nicht etwa паф Maaszgabe des ein- 
Seinen Streitfales, sondern von fic aus, als etwas Ganzes, in 3ln» 
griff zu nehmen haben.

3ft biefe Atbeit einmal gemacht, bann ift bie Sachldge vomftänsig 

verändert. ®ie neue „Beilage" 511г Städteördnung wirb bahn als 
ein ausdrücklic derogirendes und gebietenbeS ®efeß ohne WBeiteres 311 
erfüllen fein; gegenwärtig kann es sic aber nur darum handeln, fest­
zusteLlen, welche von ben Ьигф bie Beilage abgeänderten Reichsgesezen 
аиф bei uns in Äraft sind; in Bezug auf biefe Gesete — und nur 

in ЗЗезид auf fie — wirb bie Beilage ichon je^t ihrerseits bie 

deutung eines für uns anwendbaren Gesetzes beanspruchen dürfen, 
3m Uebrigen bleiben bie bisherigen æorj^riften des provinziellen 
Berwaltungsrechts vorläufig unberührt.

9îimmt man dem neuen Gesetze gegenüber паф ЭДодНфкИ eine ent­
gegenkommende Haltung ein, so kann inan поф einen ©фаИ weiter 

geljen und sagen:
in allen Vällen, wo eS дапз unzweifelhaft ift, das bestimmte und 

юе1фе ргои{пз1а1гефШфеп Institute ben in ben 21 Hegaten ber Artiket ber 

Beilage aufseführten, Ьигф bie Veilage aufzuhebenden, ober аЬзи* 
ändernden шфЗгефШфеп Instituten genau entsprechen, — in alen 
solchen Fällen ift bie Beilage 1фоп jezt anzuwenden und 3war sind 
bie abändernden ЯогГфгфеп ber Beilage an bie Stelle ber betr. 1o- 
calen Bestimmungen 3U sezen.

(5in derartiges Vorgehen Ijat ргаШ|ф gewiß шапфе Vortheile, 
formell dürfte es паф Obigem шф! Йф! zu reфtfertigen fein, 
denn bie ©Reibung darüber, ob 3wei 23егюа1ЫпдЗетпф1ипдеп beš 

ruf^en und bes provinziellen Э1еф13 „unzweifelhaft" und „genau" 
einanbei- еп11ргефеп, geht fфon über bie Eompetenz ber ausführendeh 
Organe hinaus ; bie Anwentdung ber Beilage könnte in dieser ЭНфШпд 

übrigens аиф шф1 eine birecte, sondern nur eine analoge fein, und ift ein» 
mal bie analoge Anwendung in Aufnahme деЬгафЬ fo ift bie ©reuse 

ЗпОДеп ziläsfiger und unzulässiger Analogie im gegebenen Fall nur 
паф dem subjectiven 2)afürbalten derjenigen untergebroneten Ver­
waltungsinstitution 311 bestimmen, welche nur bie Befugnisz haben 

soll, auf Grund аиЗЬгйсШфег befehlender ^ßoтfфrift 31t handeln. (!)

7
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Unter Berücksichtigung ber int Vorstehenden entwickelten allgemeinen 
Grundsäte ift 511 ben airtiteln der Beilage 511111 Slrt. 2, $ct f. der 

Städteordnung im Ginzelnen golgenbeB 311 bemerken:

. 1.
Remter, welche auszer ben im Lert der Gtädteordnung angeführten 

bind) 9ßabl der Stadtverordnetenversammlung 511 beferen sind:
a. 2)elegirte 311г Polizeiverwaltung.

2)er Anwendung dieser $8orfcf>rift steht formell insoweit nichts 
entgegen, als bie in ber Beilage angezogenen Réichsgesezë iedenfalls 

nicfit auszer Bufammenhang mit ben örtlichen Gesezen über bie Polizei­
verwaltung und bereu Eompetenzen flehen. ben bezüglichen 2lr« 
titeln be§ $vovin$ialrechtB (Th. I, 621—630) ist 311m ^h^I ber 
„Gtat des 9iig. Polizeiamts и. 1812,- theils das Reichsgesebuc,
93b. II, SlKg. Gouv.-Berf., als Quelle angeführt und ber SIrt. 1, 
$ct. a. ber Beilage hnt gerade bie 2lbänbernng ber Ье^йдИфеп 93or* 
schrift ber Allgemeinen Gouvernementsverfassung im Singe.

Allerdings entbehrt bie neue Stadtverwaltung eines jeben obrig­
keitlichen Charakters und es liegt mithin ein gewisser Widerspruc 
harin, baü ihre T>elcgirten ©lieber ber Polizeiverwaltung fein sollen, 
ba doc lehtere 23ehörbe auch nicht unwichtige judiciaire Competenzen hüt 
(93огип1ег|ифипд, Aburtheilung gewisser Vergehen ber Arbeiter­
und 5)ienftotlabiften und Bauern u. f. w.), allein diese judiciairen 
Sèfugniffé her hiesigen Polizeiverwaltung gründen sic wesentlic auf 

ге1ф8гефЖфе Bestimmungen (vgl. $rov.=9L Th. I., 629), so daß her 
gleiche Widerspruc auch für bie Städte des 91е1феВ vorhanden ift und 

mithin fein Motiv 511г м1ф1апгоепЬипд deš Gesetzes bei uns abgiebt.

Vorläufig wirb trotdem bie 23ог|ф^1 des Art. 1, Pct. a. hier 
nicht in Sraft treten können, weil Ьигф ein Specialgeset, 9b9l.*®. 
Art. VI, Pct. c., „bie Drganisation ber Polizei in ben Stäbten ber Pst- 
fceprovinsen" ber Zukunft Vorbehalten ift. (91аф specieller Erwägung 

des 9)tinifterS des Innern und Nelation desselben mit dem betr. 
Ressort füllen bie bejüglichen Fragen „in vorgeschriebener Orbnung 

311г Gntfcheibung" gebracht werben.)
W dahin, das diese ben obersten Instanzen vorgeschriebene 

Arbeit erledigt ift, bleibt es beim Alten, wirb bie 9Bal)l her Seifiger 
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bed Polizeiamts auf ©runb ber s2lrt 621 unb 622 be£ I. Dl). des 
$bod>9L nom 9ïatl)e vollzogen.

b. unb c. Die 23orfd)riften über bie Wahl ber Delegirten §ur 
gïcpartition ber Vaitdesprästanden, fowie ber 9lid)ter 
unb Gtieder ber шйпЬИфсп Gerichte finb für uns oßne 
Sebeutung, ba bie betr. 9ieicßSgefcße ljier feine ©iltigfeit 
Ijaben, bie erwâljnten Snftitutionen Ijier gar п1ф( eyiftiren.

d. DaS ©leieße gilt you ben (Suratoren, ^iifpectoren unb De* 
fononten ber 2Boßltl)ätigfcitSanftaltcn, beren 2Baßl fta* 
tutenmäszig ber Stabtgemeitibe obliegt. Dergteidjeu Slemter 

eyiftiren bei uns uid)t.

23on ben angezogenen 9teidj§gefe{$en Ijanbelt ber Slrt. 317 b. ©ef. 

über bie 2B.*$. you „2Baifenl)äufern, reelle unter beu Collegten allge­
meiner 5ürf0r9e stehen." Das dem Stadtwaisengericht unterstellte 
hiesige 2ßaifenßauS hat mit dem Collegium allg. Türsorge nichts zu thun 

unb tann daher auf Grund dieses Artikels nid)t der neuen Verwaltung 
überwieser werden. (Die übrigen in ber Beilage ättegirten Artikel 

320—323 unb 326—328 finb für uns ganz irrelevant, ba fie Пф auf 

bestimmte russische Stäbte: Saraisë, lstjug zc., beziehen.)

e. Die Directore ber städtijchen GommuitlbanFën unb 
beren (Sollegen.

SBon den angezogenen Э1еШде№еп beziehen sich bie 2Irt. 319, 
320, 339 auf bestimmte rufftfdie Stabte. Der 2lrt. 303 unb bie 

9tnm. 1 in ber Tortseung vom ^al;rc 1863 lauten allerdings gans 
nnjiueibentig unb wenn es außer Bweifél fteht, baß bie Stadt-Dis- 
contobank als eine „städtische Gommunalbank aufzufdssén ift, so is 
bie 2ßaljl des Ditectoriums in Zukunft ber neuen Stadtverwaltung 

§u überlassen. (Vergl. oben Seite 64 ff.)
f. ©lieber ber 9lavigationSbeßörben unb *?lbtljeilungen.
Der Artikel ift unanweubbar, ba derartige Unstitute bei uns 

nicht vorhanden finb.
g. Delegirte ber Stadtgemteinde §ur Grhebung ber 2lb» 

gaben von ankommenden unb auègeÿenben Fahr­

zeugen.
Daß bie im Artikel ange§ogeneu 9tei^gefe^e, welche sich ausdrüc- 

lic nur auf bie Stabte 9lifl)ui * 9towgorob unb Schuja beziehen, für 
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und teine Sebeutung Ijabeii, ift nid)t zweifelhaft. Formell ift alfo 

bie Unanwenbbarteit bed Pct. g. fraglos. Ein Slnalogon gu ben im 
©efeß gemeinten Sttftitutionen ift aber in ŽRiga im „Comptoir 311г 
Erhebung ber ^anbeU> unb Schiffsabgaben" vorßanben, in welded 

unter anberen aud) ber Slath unb bie 2lelteftenbanf großer ©iibe 
Selegirte entfenben. (Siehe hierüber oben Seite 89 ff.)

9lrt. ». •
Es wird festgesett, das zu ben im porhergehenden Artikel auf­

geführten Aemtern nur Personen gewählt werden dürfen, welche 

nac 2lrt. 17 ber Städteordnung wahlberechtigt finb.

Insoweit, als ber 2Irt. 1 ber Beilage bei und 2lnwenbung findet, 

muß auch ber 2lrt. 2 beobachtet werben.

Mrt. 3.
Ser Handw er f er ä Hermann wirb zu Verhandlungen der 

Stadtverordnetenversammlung in Sad)en ber Zünfte unb Gewerke 

hinzugejogen. .

Diese $orfd)rift ift unanwendbar, ba bic betr. Bestimmungen 
ber Gewerbeordnung für Siiga, wo bad Handwerkerwesen auf völlig 

abmeichender Grundlage organifirt ift, feine Bedeutung haben.

2lrt. 4.
Das reid)dred)tlidje W aif enger id) t, herporgegangen and Wahlen 

ber Kaufmanns-, Bürger- unb Handwerkergemeinde, eristirt bei und 

nid)t. 23on einer SInwenbbarfeit dieses Artikels in ben Stäbten ber 
Dstseeprovinzen fann zunächs gar nicht bie Siebe fein. Das einzige 
Gemeinsame bed reid)Sred)tlid)cn Waisengerichts mit dem Rigaschen ift, 

baß Tutel- unb Guratelsachen, welche bie einzige Competent bed er­

steren bilden, and) jur Eompetens bed letteren gehören.

(Sine Ablösung ber „Euratel- unb Stutelfadien“ von dem Ge- 
schäftstreise bed hiesigen Stadtwaisengevichts, welches bekanntlic auf 
Grund bed 9lrt. 560 bed I. Th. bed ^vou.»Sl. and) wesentliche ju- 

biciaire Functionen ausübt, dürfte übrigens nur im Zusammenhange 
mit ber endgiltigen Snrd)fül)rung ber Tustizorganisation möglich fein.
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Alrt. 5.
Funetionen ber „Stabträthö," welche nac Eiftfühtnng ber 

neuen Drdnung auf bie Stadtämter übergehen.

a. Aufsicht über ben vorschriftsmäszigen Setrieb des 
Handels u. f. iü.

Der Artikel [teilt offenbar nur ausdrücklic fest, welche bezüglichen 
Bestimmungen des 9leich5gefefeeö durc bie Städteordnung aufgehoben 
werben füllen. Materiell ift ber Artikel infofern bebeutungêloê, als 

bie hier besprochenen Functionen fcfcon ohnehin Ьигф ben Tegt ber 

Städteordnung (9Irt. 2, Bct, d. und Art. 111 und 112) unb durc 
bie Borschrift ber Bs. Best. 9Irt. 1, Pet. c. unb f. — ben neuen Dr» 
ganen übertragen werben. i uj« j,

b. Erhebung ber Immobiliensteuer unb ber Steuern 
für bie ^anbelžbercchtigung somohl für bie droite, wie 
für bie Landschaft.

Die Erhebung ber jur Stadtcasse flieszenden Immobiliensteuern 
wirb ohnehin (nicht auf Grund dieser Vorschrift, sondern vielmehr 
gemäs ben allgemeinen Bestimmungen ber 2trtf 1 unb 2, Pct. а., 

55, ÿct. 3 и. f. w. ber Städteordnung felbft) nothwenbig jur 6om» 
petenj ber neuen Organe gehören. Steuern für bie Landschaft werben 

in 9iiga nicht erhoben. Die Immobiliensteuer unb bie Steuer für 
bie Handelsberechtigung zu Gunsten ber droite wirb aber in Zukunft 

von ben neuen Organen zu erheben sein. (Sgl. oben Seite 25 f.)

c. Vertheilung ber gemäß ber allgemeinen Landesrepartition 
auf bie Stabt fallenden 91 at uralte ift ungen.

Der Artikel findet Anwendung infoweit, als das GSeset über bie 
Landesprästanden für 9iiga Geltung hat-

d. Bestätigung ber öffentlichen Notare, Makler u. f. w.
Dad ®ef»h bezieht sic feinem ausdrücklichen Wortlaut nach nur 

auf Orte, in benen „noch nicht" bie 9Zotariat3orbnnng eingeführt ift. 
(55 handelt sic ferner hiet um Bestimmungen be5 X. Bandes der 
9leich5gefe^e, bezw. um Abänderung solcher Bestimmungen. Da nun 
einevseits bie Einführung ber Rotariatsordnung in ben Dstseeprovinzen 
gar nicht einmal in 2lu5fid)t genommen ift, andererseits nac au5» 
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drüclicher $orf$rift bed 2lrt. 15 det $Bf. Bst. bie Festsetzungen ber 

Städteordnung über Givilrecht und SßroceB (Bd. X ber 9ïeidjd0efefce 
u. f. w.) für bie Dstseeprovinzen teine Geltung haben sollen, so is 
ber Pct. d. ber Beilage hier nicht anwendbar, ganj abgesehen davon, 
das bie hiesigen öffentlichen Notare im Zusammenhang mit bem 
Justizwesen stehen, zur Ganzlei bed 9ïatl;d, aid Gerichts zweiter In- 
ftan$, gehören und das „®tabttl)eildmafler unb Älter ber Handwerks­

ämter" ein in 9tiga unbekanntes Snstitut finb.
e. 9lndreid)ungz Attestation unb Surdtfi^t ber Motariats- 

unb 9Katterbüd)er.
21пф biefer âïrtitel ift unanwendbar, da et sic auf Bestimmungen 

bed X. Bandes ber Reichsgesetze unb bereu SIbänberung bezieht. 

(Söf. 93ft. 2Irt. 15.)
f. Oer fBertauf von Stempelpapier hat bisher den alten 

Institutionen nid)t §ugeftanbeu.
g. Oie Quartiererpedition, gegenwärtig eine lnterabtheilung 

bed Stadtcassacollegiums, geht fdjon auf @runb ber 9lrt. 1 
unb 2 ber Städteordmg (vgL 2lrt. 8 ber Beilage) auf bie 
neuen Organe über, bamit jnfammenljäiigenb auc bie hier 

in Frage kommende specielle Thättgkeit, wofern bad bezogene 

Neichsgeset hier gilt.
Dbliegenhetten in Bezug auf

h. bad Getränkesteuerreglement,
i. bad Salzreglement,

k. bie Gewerbeordnung.
Iusomeit bie ЬадйдЦфвп Bestimmungen ber hier aufgeführten, 

in ihrem ganzen Umfange iedenfalls nicht in den Dstseeprovinzen 
geltenden 9teid)dgefe()e in 9Hga in Äraft finb (wad feiner $eit ipeciell 
zu constatiren fein wirb), gehen bie in Frage kommenden Functionen 
auf bie neuen Organe über. (Obliegenheiten in Bezug auf bad 
Salzreglement kommen wohl für bie hiefigen $erwaltung§einrid)tungen 
nicht in Betracht, wenigstens handeln bie in ber Beilage allegirten 
9leid)dgefefce nur von 9lftrad;an, ber Krim unb ber Dnegaschen Sal­

Verwaltung. Oie 9{eichdgewerbeorbnuug, infoweit fie sich auf bie innere 
Organifation unb Selbstverwaltung bed Handwerts bezieht, hat Kben* 
falls für 9liga, wo bie betr. Verhältnisse auf gan§ anberer Grundlage 

ruhen, teine Bedeutung.)
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1. Dbliegenheiten in 93e)Hg auf bie Geseze über 93olfêver< 
Pflegling.

®iefe $orfd)tîft Çat für 9liga gesetliche Straft, ba bie angezogenen 
2trtifel fiel) auf bie аиф bei uns bestehende reichsrechtliche Preisregu- 
lirungscommission beziehen (vgl. oben ©eite 88 f.)

in. Obliegenheiten in Bezug auf bie Polizeigesete.

®ie Vorschrift ift nid)t anwendbar, bie beiden angezogenen 2lr» 
titel des 9tei^žgefetjbu^ž haben hier teine Geltung.

9Irt. 6.
Die ben früheren Stadträthen Ьигф das Siefrutenreglement 

auferlegten Pflichten n. f. то.

Insoweit bie in diesem Artikel allegirten Neichsgeseze hier in 
llebung finb (was поф speciell feft§uftellen fein wirb), gehen bie in 

Frage kommenden Functionen auf bie neuen Organe über. (Sergi. 
2lrt. 8 bet Beilage.)

Slrt 7.
Beglaubigung der Уйфег von Gründern von Actien- 

gef el(fфaften.

Фа её Пф nur um Abänderung einer So^rift des X. Bandes 
der 91е1фЗде|ере handelt und паф 2Irt. 15 der Sf. 93ft. bie ге1ф5» 
гефШфеп Sorfôriften über (5и)11геф1 und Proces hier 1пф1 9ln» 
wendung finden, fo ift ber Artikel für Siiga bedeutungslos.

2lrt 8.
Sliilitairangelegenljeiten, Sefфaffung von Quartieren u. f. iv. 

(Siehe hierüber oben Seite 41: bie Quartiererpedition.)
Фаз Ginquartierungswejen, als ein nötiger Posten im ftübWen 

„Haushalt," (;at übrigens аиф ohnehin fфûn auf Grund ber allge­
meinen Artikel 1, 2, Pct. a, und 55, Pct. 8 (vgl. 2Irt. 139, $ct. e.) ber 
Städteordnung auf bie neuen Organe überzugehen. ©фПе^Нф ift 
аиф gegenwättig das uartierwesen nur einer Grpedition des Stabte 
cassacollegiums, ber Auartiererpedition, unterstellt unb bie Ausübung 

ber gegenwärtig dem Gtadtcasiacollegium obliegenden 93erivaltung5* 
tljätigteit ift ja in erster Linie Gegenstand ber SlmtSfü^rung der 
neuen Organe.
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2lrt. 9.
®ie (SppropriationScommiffionen.
Dieser Artikel ift nicht ohne Weiteres anwendbar, ba es sic um 

eine Vorschrift béé 3leid)êcn>Ugefe($bud)5 (vgl. 23f. 93ft. 9lrt. 15) handelt.
3lad) 2lrt. 868, Pct. 6 des 111. Th. beS ^roo.=3led)tS ist8wangs, 

enteignung nur zulässig, menu fie „in jedem einzelnen §вЦе burd) ein 
2ltterl)öd)ftež Gese angeordnet ift/' In ben betr. 2lHerl)ö^ften ®e» 
setzen wirb in jedem einzelnen Falle auc über bie Zusammensetzung 
der betr. Commissionen entschieden und wenn in S^nft solche ®e= 

setze für bie Dstseeprovinzen erlassen werben, so wirb es davon ab­
Rängen, ob das Stadthaupt als Glied ber Gommission bezeichnet ift. 
Allgemeine Vorschriften über ben Bestand ber nöthig werdenden Gr- 

propriationscommissionen eristiren bei uns nicht.

2lrt. IO.
Besichtigung ©eiftešfranter u. f. w.
S)er Artikel ift bei uns unanwendbar. Einerseits fehlen bei uns 

bie Voraussetzungen des Gesees, b. h. bie daselbst erwähnten ^er^ 
fouen ($orf$enber und ©lieber des ге1ф5геф11{феп SBaifengerid)të, 
vergl. Art. 4 ber Beilage), andererseits handelt es sic um eine 
nac 2Irt. 15 ber 23f. 23ft. für uns bedeutungslose Vorschrift des 

3lei^5ciüilgefe^bud)5.
31аф 3lrt. 500 des 111. ЭД. des фгоо.»Э1еф1ё tanu in ben Dstsee- 

Provinzen bie Geisteskrankheit einer Person nur durc ein „förmliches 

(Srtenntnif}" ber conpetenten „Giviljustizbehörde" constatirt werben.

2lrt. 11, 12, 13, 14.
5)iefe 33 or schr if ten sind für bie Dftfeeprooin§en bedeutungslos, 

ba bie Vorausseung für bie 9tnwenbbarteit derselben — bie rei^8» 

тефШфе Drganisation ber Steuergemeinde, bie Giltigkeit ber Gewerbe- 

orbnung — bei uns nicht zutrifft.

15.
lieber bie Competenz ber neuen Verwaltungsorgane in äkjug 

auf bie Ertheilung и on Pässen siehe oben Seite 26.

2lrt. 16, 17, 18, 19, 20
haben für bie Dstseeprovinzen teine Bedeutung, ba bie Grundlage biefer 

Gesetze, bie reid)»redjtlid) organisirte Steuergemeinde, bestehend an§ 
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ben gesonderten Kaufmanns-, Bürger- und ^anbroerfer‘@emeinben 

mit ihren einzelnen „Aemtern", bei uns nicht eristirt.

21иф in Bezug auf bie Matroseninnung kann der 51 rt. 20 

ber Beilage feine Anwendung finden, ba bie hiesige Matroseninnung 
nicht auf Grund beä bezüglichen Reichsgesetzes, sondern in Folge einer 
besonderen 33orfc^rift für 9îiga (patent nom 1845, Dir. 39) ihre 
jeige Organisation erhalten hat.

2ltt
„3u Haussuchungen паф geschmuggelten 9Baaren werden 

lrkundspersonen Ijin^ugesogen."

©egen bie Anwendung dieser Vorschrift bürfte sic паф bereit 
allgemeiner Fassung, welche тф1 an bestehende 23er^ältniffe anknüpft, 
tauni etwas bemerken laffen, тоеппд1е1ф bie angezogenen Artikel beä 
9Мф8де|е&Ьиф8 für 9ïiga п1ф! gegolten haben.

9lrt. 8».
Beglaubigung ber Alterszeugnisse für Hebräer Ьпгф 

bie огШфе Polizeiverwaltung, anstatt Ьпгф ben Wîagiftrat. Я)а ber 

Ijier in $rage fommenbe 2lrtitel 1254 des yiefrutenreglementS bei uns 

angeroenbet wird, fo Ijat er паф Anleitung beS 2lrt. 22 ber Beilage 

für abgeändert ju gelten, (£as Яаттеге1депф1 übt bisher bie be- 

§йдПфе Competenz.)


